
 

VermieterschutzPlus  

 1. Ausfüllen 

 2. Unterschreiben 

 3. Zurück senden 

Wie geht es weiter? 

Nach Eingang und Prüfung Ihrer Unterlagen wird die Mietausfallversicherung ausgefertigt. Sie 

erhalten im Anschluss eine Rechnung per Email. Nach Begleichung des Erstbeitrages erhalten Sie Ihre 

Police per Post. 

Für Ihre Unterlagen: 

 

Kopie des Antrages 

Widerrufsbelehrung    

Produktinformationsblatt     

Verbraucherinformationen     

Merkblatt zur Datenverarbeitung     

Allgemeine Bedingungen 

Sie haben Fragen? 

0800 – 0122335 (kostenlos) 

Mo-Fr von 08.00 bis 18.00 Uhr 

www.vermietsicher.de  

 

info@vermietsicher.de 

http://www.vermietsicher.de/
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Vollständig ausfüllen und zurück senden an: 

plusForta GmbH Talstr. 24, 40217 Düsseldorf  
info@vermietsicher.de Fax: 0211 54 26 83 30 

 

Aktiv-Rechtsschutz Immobilie Komfort mit Mietausfall und Sachschadendeckung 

        Partner ID   

Angaben des Vermieters (Antragsteller) 

Bitte auch ausfüllen, wenn der Antrag durch eine vom Vermieter beauftragte Hausverwaltung oder einen Makler gestellt wird. 

 

                      (Sie können die Nutzung der E-Mail Adresse jederzeit untersagen, E-Mail an info@vermietsicher.de genügt). 

Angaben zu Firma / Hausverwaltung / Makler (Optional) 

Der Vermieter hat das folgende Unternehmen beauftragt, in seinem Namen diesen Antrag zu stellen: 

 

                       (Sie können die Nutzung der E-Mail Adresse jederzeit untersagen, E-Mail an info@vermietsicher.de genügt). 

Empfänger der Korrespondenz und Beitragszahler ist (Zutreffendes bitte ankreuzen):  

   die Firma              der Vermieter 

Ist die Firma der Korrespondenz-Empfänger, wird sie dem versicherten Vermieter die Vertragsunterlagen einschließlich einer 

Kopie dieses Antrags zur Verfügung stellen. 
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Vollständig ausfüllen und zurück senden an: 

plusForta GmbH Talstr. 24, 40217 Düsseldorf  
info@vermietsicher.de Fax: 0211 54 26 83 30 

 

Antragstellung 

  Hiermit beantrage ich den Einschluss in den Gruppenversicherungsvertrag VermieterschutzPlus der ARAG Versicherung 

Es gelten die Allgemeinen Versicherungsbedingungen zum ARAG VermieterschutzPlus (ARB 2019, 

Stand 06.2019) mit folgenden den Bedingungen beigefügten Zusatzbedingungen: 

- Sonderbedingungen 10: ARAG JuraTel© 

- Sonderbedingungen 11: Online Forderungsmanagement 

- Sonderbedingungen 18: ARAG Mietausfallschutz 

- Allg. Bedingungen für Sachschäden durch Mieter an vermietetem Wohneigentum. 

 

Angaben zum Mieter 

1. Mieter   

Name, Vorname   

Geburtsdatum  

Geburtsort 

Straße, Hausnummer 

PLZ, Ort  

2. Mieter  

Name, Vorname   

Geburtsdatum  

Geburtsort 

Straße, Hausnummer 

PLZ, Ort 

Da alle Informationen zu den Mietern zwingend erforderlich sind, bitten wir um vollständige Angabe aller 

Mieterdaten inklusive der aktuellen Meldeadresse. Die Bonität des Mieters wird durch uns kostenfrei geprüft. Bei 

positivem Ergebnis erfolgt der Einschluss des Mieters in die ARAG VermieterschutzPlus Versicherung. 

             

 

Der Antragsteller verpflichtet sich, andere Personen zu informieren, wenn er deren personenbezogene Daten 

plusForta, z. B. in diesem Antrag, erstmalig mitteilt. Dies gilt nur, wenn diese Person ein „Betroffener“ im Sinne des 

Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) ist und keine Ausnahme nach § 33 Absatz 2 BDSG vorliegt. Die Verpflichtung besteht 

unabhängig davon, ob eine eigene Informationspflicht der plusForta gegenüber einem Betroffenen nach dem BDSG besteht  

T T M M J J J J 

T T M M J J J J 
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Vollständig ausfüllen und zurück senden an: 

plusForta GmbH Talstr. 24, 40217 Düsseldorf  
info@vermietsicher.de Fax: 0211 54 26 83 30 

 

Versicherungsdauer 

Beginn 

Der Versicherungsvertrag gilt vom vereinbarten Versicherungsbeginn an für die Dauer eines Jahres. Versicherungsverträge von 

ein- und mehrjähriger Dauer verlängern sich stillschweigend um ein Jahr und weiter von Jahr zu Jahr, wenn eine schriftliche 

Kündigung nicht spätestens drei Monate vor dem jeweiligen Ablauf einem der beiden Vertragspartner zugegangen ist. 

Angaben zur Wohneinheit  

Straße, Hausnummer 

PLZ, Ort 

 Mietvertrag vom               Beginn der Laufzeit des Mietvertrags 

 
 

Bitte beachten Sie, dass dieser Antrag vor Beginn der Laufzeit des Mietvertrages eingereicht werden muss. Eine Absicherung von 

bestehenden Mietverhältnissen ist nicht möglich. 

 

Versicherungsumfang und Beitrag 

         Aktiv-Rechtsschutz Immobilie Komfort für die oben genannte Immobilie (Selbstbeteiligung von 500€) 

         Mietausfallschutz in Höhe von bis zu 6 Monatskaltmieten     

         Sachschadendeckung in Höhe von bis zu 10.000€ (Selbstbeteiligung von 3 Monatskaltmieten)   

 

 

 Es handelt sich bei dem Beitrag um einen Beitrag per Jahr (p.a.) 

 Nettobeitrag:    192,44 Euro 

 zzgl. gesetzl. Versicherungssteuer (19%):    36,56 Euro 

 Summe:    229,00 Euro        
              

Vertragsgrundlagen / Risikoträger / anwendbares Recht 

Für das Versicherungsverhältnis gilt der Versicherungsausweis zum Gruppenvertrag „VermieterschutzPlus“. 
Risikoträger der Mietausfallversicherung:  

ARAG Allgemeine Versicherungs-Aktiengesellschaft 

ARAG Platz 1 

40472 Düsseldorf 

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 

 

 

 

 

T T M M J J J J 

T T M M J J J J T T M  M J  J J J 
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Vollständig ausfüllen und zurück senden an: 

plusForta GmbH Talstr. 24, 40217 Düsseldorf  
info@vermietsicher.de Fax: 0211 54 26 83 30 

 

 

Erklärung gegenüber der plusForta GmbH 

 

Einwilligung zur Vermittlung: 

 

Hiermit wird die plusForta GmbH als Makler bevollmächtigt. Die Tätigkeit der plusForta GmbH umfasst ausschließlich die 

Vermittlung der hier angebotenen Mietausfallversicherung sowie die Prüfung, Bearbeitung und Weiterleitung der eingereichten 

Unterlagen. 

   

 

Empfangsbestätigung zur Übergabe der vertragsrelevanten Unterlagen 

Hiermit bestätige ich durch meine Unterschrift, dass mir die dem Versicherungsvertrag zugrunde liegenden 

Vertragsbestimmungen, einschließlich der ARAG Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Rechtsschutzversicherung mit 

den oben aufgeführten Zusätzen, sowie die Verbraucherinformationen nach der aufgrund des § 7 Abs. 2 VVG erlassenen 

Rechtsverordnung vor Unterzeichnung übergeben wurden. 

 

 Bevor Sie diesen Antrag unterschreiben, lesen Sie bitte die diesem Antrag beigefügten Unterlagen. 
Diese enthalten wichtige Hinweise zu Ihrer Versicherung: 

• Auszug VermieterschutzPlus der ARAG Allgemeinen Bedingungen für die Rechtsschutzversicherung in der Version 

01.2020 

• Widerrufsbelehrung 

• Einwilligung zur Vermittlung 

• Einwilligungserklärung zum Datenschutz 

• Mitteilung über die Folgen einer Verletzung der gesetzlichen Anzeigepflicht 

• Produktinformationsblatt 

• Merkblatt zur Datenverarbeitung 

 

Sie machen mit der Unterschrift auch die Schlusserklärung zum Inhalt dieses Antrags. 

 

Gelesen und akzeptiert: 

Unterschrift  ..................................................................            ..................................................................  

                                 Ort und Datum                                             Unterschrift  
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Vollständig ausfüllen und zurück senden an: 

plusForta GmbH Talstr. 24, 40217 Düsseldorf  
info@vermietsicher.de Fax: 0211 54 26 83 30 

 

Beratungsprotokoll 

Beratung 

Der Kunde vermietet eine Wohnung. Die Risiken eines Mietausfalls sowie eventuell anfallender Rechtskosten sollen durch 

eine Versicherung abgedeckt werden. Der Kunde wünscht Beratung darüber, über welchen Versicherer und mit welchem 

Tarif dieses Risiko abgesichert werden kann.  

Kundenbedarf  

Die plusForta GmbH ist als Versicherungsmakler insbesondere im Bereich der Immobilienversicherung(en) tätig. Der Kunde 

benötigt eine Versicherung zur Sicherung seiner Immobilie.  

Rat und Begründung 

Dem Kunden wird Versicherungsschutz in Form einer Rechtsschutzversicherung mit einer dazugehörigen Mietausfalldeckung 

angeboten. Es handelt sich vorliegend um eine Rechtsschutzversicherung des Risikoträgers ARAG SE. Das entsprechende 

Versicherungsprodukt wird vom Vermittler, aufgrund der individuellen Einzelbedürfnissen des Kunden empfohlen. 

Kundenentscheidung 

Der Kunde folgt dem Rat des Vermittlers. Eine weitergehende Beratung zu Versicherungsprodukten gleich welcher Art ist 

ausdrücklich nicht erwünscht. 

Erstinformation nach §15 Versicherungsvermittlungsverordnung 

plusForta GmbH, Talstr. 24, 40217 Düsseldorf 

Erlaubnis nach § 34d Abs.1 GewO (Versicherungsmakler), erteilt durch die IHK zu Düsseldorf, 

Ernst-Schneider-Platz 1, 

40212 Düsseldorf, www.duesseldorf.ihk.de 

Registergericht: Amtsgericht Düsseldorf 

Registernummer: B 60806 

Vermittlerregister D-A1J2-H3P80-48 (www.vermittlerregister.info)  

EU-Vermittlerrichtlinie 

Vermittlerregister 

Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) 

Breite Straße 29 

10178 Berlin 

Telefon: 0180 600 5850 (Festpreis 0,20 €/ Anruf; Mobilfunkpreise maximal 0,60 €/Anruf) 
Fax 030 20308-1000 

E-Mail: infocenter(at)berlin.dihk.de 

http://www.dihk.de/ 

Der Versicherungsmakler berät den Kunden und wird bei seiner Tätigkeit gegenüber dem Versicherungsnehmen stets 

ehrlich, redlich und professionell in dessen bestmöglichem Interesse handeln.  

Die plusForta GmbH hält keine direkte oder indirekte Beteiligung an den Stimmrechten oder am Kapital eines 

Versicherers, noch sind Versicherer mittelbar oder unmittelbar an der plusForta GmbH beteiligt. 

Beschwerdestellen – außergerichtliche Streitbeilegung 

Versicherungsombudsmann e.V., Dr.h.c.Wilhelm Schluckebier, Postfach 080632, 10006 Berlin, www.versicherungsombudsmann.de 

Tel: (0800) 36 96 000 (Mo - Fr von 08.30 - 17.00 Uhr kostenfrei aus dem deutschen Telefonnetz) 

Tel: (030) 20 60 58 99 (gebührenpflichtige Rufnummer für Anrufe aus dem Ausland) 

Fax: (0800) 36 99 000 (kostenfrei aus dem deutschen Telefonnetz) 

Fax: (030) 20 60 58 98 (gebührenpflichtige Rufnummer für Faxe aus dem Ausland) 

 

Unterschrift  ..................................................................            ..................................................................  

                                 Ort und Datum                                       Unterschrift  

http://www.dihk.de/
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Vollständig ausfüllen und zurück senden an: 

plusForta GmbH Talstr. 24, 40217 Düsseldorf  
info@vermietsicher.de Fax: 0211 54 26 83 30 

 

Widerrufsbelehrung 

Ich kann den Versicherungsantrag ab Stellung des Antrags bis zum Ablauf von 14 Tagen nach Zugang des Versicherungsscheines 

gemäß der nachfolgend abgedruckten Widerrufsbelehrung in Textform widerrufen. 

Widerrufsrecht 

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) 

widerrufen. Die Frist beginnt, nachdem Sie den Versicherungsschein, die Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen 

Versicherungsbedingungen, die weiteren Informationen nach § 7 Absatz 1 und 2 des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) in 

Verbindung mit den §§ 1 bis 4 der VVG Informationspflichtenverordnung und diese Belehrung jeweils in Textform erhalten 

haben. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs.  

Der Widerruf ist zu richten an:  

plusForta GmbH - Talstraße 24 - 40217 Düsseldorf – Tel.: 0800 01 22 335 – Fax:0211 54268330 – email: info@vermietsicher.de 

Widerrufsfolgen 

Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungsschutz und wir erstatten Ihnen den auf die Zeit nach Zugang des 

Widerrufs entfallenden Teil der Beiträge, wenn Sie zugestimmt haben, dass der Versicherungsschutz vor dem Ende der 

Widerrufsfrist beginnt. Den Teil des Beitrags, der auf die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs entfällt, dürfen wir in diesem Fall 

einbehalten; dabei handelt es sich um einen Betrag, der sich wie folgt errechnet: 

Anzahl der Tage, an denen Versicherungsschutz bestanden hat, multipliziert mit 1/360 des jährlichen Gesamtbeitrags. 

Den Gesamtbeitrag und die von Ihnen gewünschte Zahlungsweise finden Sie im Vorschlag im Teil der Beitragsberechnung. 

Die Erstattung zurückzuzahlender Beträge erfolgt unverzüglich, spätestens 30 Tage nach Zugang des Widerrufs. Beginnt der 

Versicherungsschutz nicht vor dem Ende der Widerrufsfrist, hat der wirksame Widerruf zur Folge, dass empfangene Leistungen 

zurückzugewähren und gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben sind. 

Besondere Hinweise 

Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Versicherungsverträgen mit einer Laufzeit von weniger als einem Monat. 

Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren ausdrücklichen Wunsch sowohl von Ihnen als auch von uns vollständig 

erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. Widerrufen Sie einen Ersatzvertrag, so läuft Ihr ursprünglicher Vertrag 

weiter. 

Ende der Widerrufsbelehrung 

 

Datenschutz 

Einwilligungserklärung nach dem Bundesdatenschutzgesetz (gilt nur, sofern das Bundesdatenschutzgesetz Anwendung findet)  

1. Ohne Einfluss auf den Vertrag und jederzeit widerrufbar willige ich ein, dass der/die Vermittler meine allgemeinen Antrags-, 

Vertrags- und Leistungsdaten für die Beratung und Betreuung auch in sonstigen Finanzdienstleistungen nutzen darf/dürfen.  

2. Ich kann der Verarbeitung oder Nutzung meiner personenbezogenen Daten für Zwecke der Werbung oder der Markt- oder 

Meinungsforschung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widersprechen.  

3. Schließlich erkläre ich, dass mir die Möglichkeit gegeben wurde, von dem beigefügten Merkblatt zur Datenverarbeitung 

Kenntnis zu nehmen. 
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Vollständig ausfüllen und zurück senden an: 
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 Mitteilung nach § 19 Absatz 5 VVG über die Folgen einer Verletzung der gesetzlichen Anzeigepflicht

Damit wir Ihren Antrag ordnungsgemäß prüfen können, ist es notwendig, dass Sie die gestellten Fragen wahrheitsgemäß und vollständig 

beantworten. Es sind auch solche Umstände anzugeben, denen Sie nur geringe Bedeutung beimessen. Bitte beachten Sie, dass Sie Ihren 

Versicherungsschutz gefährden, wenn Sie unrichtige oder unvollständige Angaben machen. Nähere Einzelheiten zu den Folgen einer Verletzung 

der Anzeigepflicht können Sie der nachstehenden Information entnehmen. 

Welche vorvertraglichen Anzeigepflichten bestehen? 

Sie sind bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung verpflichtet, alle Ihnen bekannten gefahrerheblichen Umstände, nach denen wir in Textform 

gefragt haben, wahrheitsgemäß und vollständig anzuzeigen. Wenn wir nach Ihrer Vertragserklärung, aber vor Vertragsannahme in Textform 

nach gefahrerheblichen Umständen fragen, sind Sie auch insoweit zur Anzeige verpflichtet. 

 

Welche Folgen können eintreten, wenn eine vorvertragliche Anzeigepflicht verletzt wird? 

1. Rücktritt und Wegfall des Versicherungsschutzes 

Verletzen Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht, können wir vom Vertrag zurücktreten. Dies gilt nicht, wenn Sie nachweisen, dass weder Vorsatz 

noch grobe Fahrlässigkeit vorliegt. Bei grob fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht haben wir kein Rücktrittsrecht, wenn wir den Vertrag auch 

bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten. Im Fall des Rücktritts besteht kein 

Versicherungsschutz. Erklären wir den Rücktritt nach Eintritt des Versicherungsfalls, bleiben wir dennoch zur Leistung verpflichtet, wenn Sie 

nachweisen, dass der nicht oder nicht richtig 

angegebene Umstand weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder den Umfang unserer 

Leistungspflicht ursächlich war. Unsere Leistungspflicht entfällt jedoch, wenn Sie die Anzeigepflicht arglistig verletzt haben. Bei einem Rücktritt 

steht uns der Teil des Beitrags zu, welcher der bis zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung abgelaufenen Vertragszeit entspricht. 

2. Kündigung 

Können wir nicht vom Vertrag zurücktreten, weil Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht lediglich einfach fahrlässig oder schuldlos verletzt haben, 

können wir den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen. Unser Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn wir den 

Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten. 

3. Vertragsänderung 

Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Gefahrumstände, wenn auch zu 

anderen Bedingungen, geschlossen hätten, werden die anderen Bedingungen auf unser Verlangen Vertragsbestandteil. Haben Sie die 

Anzeigepflicht fahrlässig verletzt, werden die anderen Bedingungen rückwirkend Vertragsbestandteil. Haben Sie die Anzeigepflicht schuldlos 

verletzt, werden die anderen Bedingungen erst ab der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil. Erhöht sich durch die 

Vertragsänderung der Beitrag um mehr als 10 % oder 

schließen wir die Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten Umstand aus, können Sie den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang 

unserer Mitteilung über die Vertragsänderung fristlos kündigen. Auf dieses Recht werden wir Sie in unserer Mitteilung hinweisen. 

4. Ausübung unserer Rechte 

Wir können unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung nur innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen. Die 

Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem wir von der Verletzung der Anzeigepflicht, die das von uns geltend gemachte Recht begründet, Kenntnis 

erlangen. Bei der Ausübung unserer Rechte haben wir die Umstände anzugeben, auf die wir unsere Erklärung stützen. Zur Begründung können 

wir nachträglich weitere Umstände angeben, wenn für diese die Frist nach Satz 1 nicht verstrichen ist. Wir können uns auf die Rechte zum 

Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung nicht berufen, wenn wir den nicht angezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der 

Anzeige kannten. Unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung und zur Vertragsänderung erlöschen mit Ablauf von fünf Jahren nach 

Vertragsschluss. Dies gilt nicht für Versicherungsfälle, die vor Ablauf dieser Frist eingetreten sind. Die Frist beträgt zehn Jahre, wenn Sie die 

Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt haben. 

5. Stellvertretung durch eine andere Person 

Lassen Sie sich bei Abschluss des Vertrags durch eine andere Person vertreten, so sind bezüglich der Anzeigepflicht, des Rücktritts, der 

Kündigung, der Vertragsänderung und der Ausschlussfrist für die Ausübung unserer Rechte die Kenntnis und Arglist Ihres Stellvertreters als auch 

Ihre eigene Kenntnis und Arglist zu berücksichtigen. Sie können sich darauf, dass die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt 

worden ist, nur berufen, wenn weder Ihrem Stellvertreter noch Ihnen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Allgemeine Hinweise Der 

Antragsteller trägt die Verantwortung für die 

Richtigkeit und Vollständigkeit aller Angaben, auch dann, wenn er diese nicht eigenhändig geschrieben hat. Striche oder sonstige Zeichen 

anstelle der Worte sowie Nichtbeantwortung der Fragen gelten als Verneinung. Unrichtige Beantwortung der Fragen nach Gefahrenumständen 

sowie arglistiges Verschweigen auch sonstiger Gefahrenumstände kann den Versicherer berechtigen, den Versicherungsschutz zu versagen. 

Mündliche Nebenabreden sind unwirksam. 

Im Falle einer Beitragsanmahnung bei Zahlungsverzug können Mahngebühren von derzeit bis zu 15 Euro anfallen. 

 



PDF 271092  01.2022 

ARAG Allgemeine  
Versicherteninformation  
für die Rechtsschutzversicherung 
(ARB 2019) 

 
 
 
 
 

Leistungsübersicht und Versicherteninformation 
 
 
 
 
 

Auszug VermieterschutzPlus 
 
 
 
 
 

Stand 06.2019 Version 01.2020 
 



2  

 
 

Für eine bessere Lesbarkeit verzichten wir auf eine geschlechterspezifische Differenzierung. Entsprechende Begriffe gelten im 
Sinne der Gleichbehandlung. Die verkürzte Sprachform hat redaktionelle Gründe und beinhaltet keine Wertung. Ohne Satz- und 
Sonderzeichen wie das Gendersternchen lassen sich zudem Texte blinden und sehbehinderten Menschen durch Computersysteme 
flüssiger vorlesen. 
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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 

 
vielen Dank für Ihr Vertrauen in die ARAG Rechtsschutzversicherung. Im Versicherungsfall sind wir an Ihrer Seite, Sie erhalten von 
uns schnelle und kompetente Unterstützung. 

Bitte nutzen Sie die Möglichkeit, uns in Rechtsfragen und rechtlichen Problemen zeitnah anzusprechen. Wir können Sie dann 
umfassend über unsere Leistungen informieren, mit Ihnen die nächsten Schritte besprechen und Ihnen frühzeitig die Übernahme 
der Kosten bestätigen. So vermeiden Sie, dass Kosten entstehen, die Ihr Versicherungsschutz nicht abdeckt. 

Ist bereits ein Versicherungsfall eingetreten, teilen Sie uns dies bitte unverzüglich mit. Lesen Sie hierzu am besten die Regelungen 
unter § 17 der Bedingungen „Welche Rechte und Pflichten bestehen nach Eintritt eines Versicherungsfalls?“. 

Die Versicherungsbedingungen beschreiben Ihnen ausführlich den Inhalt der Rechtsschutzversicherung. Um Ihnen das Lesen zu 
erleichtern, haben wir die beigefügten Bedingungen in Abschnitte eingeteilt, die Ihnen möglichst unkompliziert Antworten auf Ihre 
Fragen zur Rechtsschutzversicherung geben.  

Leider lassen sich juristische Begriffe nicht immer vermeiden. Zu Ihrem besseren Verständnis haben wir an diesen Stellen Beispie-
le angeführt, die Ihnen die Formulierungen veranschaulichen. Die Aufzählung von Beispielen ist natürlich nicht abschließend. Das 
bedeutet, es sind auch andere als die genannten Beispiele denkbar. 

Wenn Sie Fragen zu Ihrer Rechtsschutzversicherung haben, rufen Sie uns am besten einfach an. 
 
Ihre ARAG SE 
 
 
In diesem Dokument finden Sie: 
 
• Leistungsübersicht  

• Informationen für Versicherte  
Informationen nach der Informationspflichtenverordnung § 1 Versicherungsvertragsgesetz (VVG) 

• Wichtige Hinweise  
Wichtige zusätzliche Hinweise zu den Vertragsbedingungen und Tarifgruppen  

• Allgemeine Bedingungen  
Ausführliche Beschreibung der Vertragsinhalte Ihrer Rechtsschutz-Versicherung (ARB 2019)  

• Glossar  
Liste mit Erläuterungen zu erklärungsbedürftigen Begriffen 

 
 



4 Leistungsübersicht – ARAG Allgemeine Bedingungen für die Rechtsschutzversicherung 

ARAG Rechtsschutz Tarif 2019 – Leistungsübersicht 

 

Zeichenerklärung  
 

 mitversichert ○ versicherbar – nicht versichert  

 

§ 29 Aktiv-Rechtsschutz Immobilie  

Versicherungssummen  

Deutschland unbegrenzt 

Mediation inkl. außergerichtliche Sachverständigenkosten im Rahmen der Mediation 
∙ je Mediation 
∙ je Kalenderjahr 

 
3.000 € 
6.000 € 

Bonitätsselbstauskunft für Mieter unbegrenzt 

Bonitätscheck potenzieller Mieter/Pächter (für Vermieter/Verpächter),  
Bonitätsselbstauskunft für Pächter (gewerbliche Nutzung), Bonitätscheck von Handwerksfirmen 

die ersten vier kostenfrei,  
weitere zu Sonderkonditionen 

Treuebonus maximal 500 € 

Photovoltaikanlagen bis 15 kWp (Kilowatt-Peak) 10.000 € 

Aktiv-Leistungen  

ARAG JuraTel®  

Mobiler Anwalt (Besuch bei Ihnen zu Hause)   

Steuertelefon  

Bauherrentelefon  

Mediation  

ARAG Online Rechts-Service  

Anwaltsempfehlung  

Leistungen  

Außergerichtliche Tätigkeiten des Anwalts  

Wohnungs- und Grundstücks-Rechtsschutz  

Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz  

Straf-Rechtsschutz  

Steuer-Rechtsschutz  

Online-Forderungsmanagement für Vermieter/Verpächter  

Photovoltaikanlagen bis 15 kWp (Kilowatt-Peak) Betrieb auch außergerichtlich 

Bonitätsselbstauskunft für Mieter/Pächter  

Bonitätscheck potenzieller Mieter (für Vermieter/Verpächter)  

Bonitätscheck Handwerkerfirmen  

Außergerichtliche Sachverständigenkosten im Rahmen einer Mediation   

Vorsorge-Rechtsschutz  

Update-Garantie für beitragsneutrale Leistungserweiterungen  

Mietausfallschutz als Annex zu § 29  

Mietausfallschutz für vermietete Wohneinheiten für 6 oder für 12 Monate ○ 
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Versicherteninformation ARAG SE 

nach § 1 VVG-Informationspflichtenverordnung 
 
 

1 Identität und ladungsfähige Anschrift des Versicherers 
 

Vertragspartner für die Rechtsschutzversicherung ist die 
ARAG SE 
ARAG Platz 1, 40472 Düsseldorf 
Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Dr. h. c. Paul-Otto Faßbender 
Vorstand: Dr. Renko Dirksen (Sprecher),  
Dr. Matthias Maslaton, Wolfgang Mathmann,  
Hanno Petersen, Dr. Joerg Schwarze, Dr. Werenfried Wendler 
Registergericht Düsseldorf HRB 66846 
Sitz: Düsseldorf 
USt-ID-Nr.: DE 119 355 995 
 
Risikoträger  
• des ARAG Mietausfallschutzes 
• des ARAG web@ktiv® Vermögensschadenschutzes 
• des ARAG web@ktiv® Elektronik-Schutzes 
• der Kennzeichen-Wiederbeschaffung 
• des ARAG Fahrzeug-Schutzbriefs 
• des ARAG Top-Schutzbriefs 
• des ARAG Fahrzeug-Schutzbriefs für Selbstständige 
• des ARAG Arbeitslosen-Schutzes 
ist die 
ARAG Allgemeine Versicherungs-Aktiengesellschaft 
ARAG Platz 1, 40472 Düsseldorf 
Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Dr. h. c. Paul-Otto Faßbender 
Vorstand: Uwe Grünewald, Zouhair Haddou-Temsamani, Christian Vogée 
Registergericht Düsseldorf HRB 10418 
Sitz: Düsseldorf 
USt-ID-Nr.: DE 811 125 216 

 
 

2 Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers 
 

Die Hauptgeschäftstätigkeit der ARAG SE ist der Betrieb der Rechtsschutzversicherung, die der ARAG Allgemeine Ver-
sicherungs-Aktiengesellschaft die Haftpflicht-, Sach-, Unfall-, Kraftfahrt- und Schutzbriefversicherung. 

 
 

3 Anwendbares Recht, zuständiges Gericht, Kommunikationssprache 
 

Der Aufnahme von Beziehungen zum Versicherungsnehmer vor Abschluss einer Rechtsschutzversicherung liegt eben-
so das Recht der Bundesrepublik Deutschland zugrunde wie einer abgeschlossenen Rechtsschutzversicherung. 

Für Klagen aus dem Versicherungsverhältnis gelten die inländischen Gerichtsstände nach §§ 13, 17, 21, 29 ZPO und 
§ 215 VVG. 

Die Versicherungsbedingungen und sämtliche vor oder nach Vertragsschluss ausgehändigten Informationen werden in 
deutscher Sprache verfasst. Auch während der Laufzeit der Rechtsschutzversicherung wird die ARAG SE die Kommu-
nikation in deutscher Sprache führen. 

 
 

4 Außergerichtliche Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren 
 

Die ARAG SE kann den Versicherungsschutz ablehnen, 

• weil der durch die Wahrnehmung der rechtlichen Interessen voraussichtlich entstehende Kostenaufwand in einem 
groben Missverhältnis zum angestrebten Erfolg steht 

• oder weil es keine hinreichende Aussicht auf Erfolg gibt. 

Stimmt der Versicherungsnehmer der Auffassung der ARAG SE nicht zu, kann er innerhalb eines Monats die Einleitung 
eines Stichentscheids oder Schiedsgutachterverfahrens von der ARAG SE verlangen (siehe § 3a ARB sowie Ziffer 7 
Teil B SVA). Die Aufforderung zur Einleitung des Verfahrens ist zu richten an die ARAG SE, 40464 Düsseldorf. 
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Darüber hinaus ist die ARAG SE Mitglied im Verein „Versicherungsombudsmann e.V.“ Das ist eine unabhängige Einrich-
tung der deutschen Versicherungswirtschaft zur Schlichtung von Streitigkeiten zwischen Verbrauchern und Versiche-
rungsunternehmen. Der Versicherungsnehmer kann sich an diese Stelle wenden, wenn es sich um einen Anspruch aus 
dem Versicherungsvertrag oder dessen Anbahnung oder Vermittlung handelt: 

Versicherungsombudsmann e. V. 
Postfach 08 06 32 
10006 Berlin 

Der Versicherungsnehmer kann weiterhin den Rechtsweg beschreiten. 
 
 

5 Beschwerdegesuch bei der zuständigen Aufsichtsbehörde 
 

Eine Beschwerde des Versicherungsnehmers kann auch direkt gerichtet werden an die  

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht  
Graurheindorfer Str. 108 
53117 Bonn 
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Wichtige Hinweise 

 

Allgemeine Vertragsvereinbarungen 
 
Die aufgrund Ihres Antrags abgeschlossenen Versicherungen ARAG Mietausfallschutz und die Sachschäden von Mietern an ver-
mietetem Wohneigentum stellen keine rechtlich selbstständigen Verträge dar, sondern sind in diesem Bedingungswerk miteinan-
der verbunden. 

Soweit  

• Online-Forderungsmanagement,  

nicht einzeln abgeschlossen wird, handelt es sich hierbei ebenfalls nicht um einen rechtlich selbstständigen Vertrag. 

Den abgeschlossenen Versicherungen liegen die aktuellen Allgemeinen Bedingungen für die Rechtsschutzversicherung der ARAG 
sowie die vereinbarten Klauseln und/oder Sonderbedingungen zugrunde. 

Alle für uns bestimmten Anzeigen und Erklärungen sollen entweder an unsere Hauptverwaltung oder an die im Versicherungs-
schein oder in dessen Nachträgen aufgeführte zuständige Stelle gerichtet werden. Sie sollten auch dann in Textform erfolgen, 
wenn eine solche Form weder im Gesetz noch im Versicherungsvertrag vorgesehen ist. 
 
 

Risikoträger 
 
Risikoträger für den Rechtsschutz ist die ARAG SE. 
 
Risikoträger  

• des ARAG Mietausfallschutzes nach der Sonderbedingung 18, 

ist die ARAG Allgemeine Versicherungs-Aktiengesellschaft. 

 
Führender Versicherer ist die ARAG SE. 

Sie ist bevollmächtigt, Zahlungen, Anzeigen und Willenserklärungen usw. – ausgenommen in Schadenangelegenheiten – auch für die 
ARAG Allgemeine Versicherungs-Aktiengesellschaft und die ARAG Krankenversicherungs-AG entgegenzunehmen und zu tätigen. 

Verklagt werden bzw. klagen kann außer in Schadenfällen nur die ARAG SE. 
 
In Schadenangelegenheiten einschließlich sich hieraus ergebender Rechtsstreitigkeiten, die  

• den Rechtsschutz betreffen, kann ausschließlich die ARAG SE, 

• den ARAG Mietausfallschutz und die Sachschäden durch Mieter an vermieteten Wohneinheiten betreffen, kann ausschließlich 
die ARAG Allgemeine Versicherungs-Aktiengesellschaft,  

verklagt werden bzw. klagen. 
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Auszug aus den Allgemeinen Bedingungen  

für die Rechtsschutzversicherung 

(ARB 2019) der ARAG SE 

 
1 Was ist Inhalt der Rechtsschutzversicherung? 

§ 1 Welche Aufgaben hat die Rechtsschutzversicherung? 
§ 2 Für welche Rechtsangelegenheiten gibt es Rechtsschutz? 
§ 3 Welche Rechtsangelegenheiten umfasst der Rechtsschutz nicht? 
§ 3 a Wann können wir unsere Eintrittspflicht wegen mangelnder Erfolgsaussichten oder Mutwilligkeit ablehnen  

und was können Sie tun? 
§ 4 Wann entsteht der Anspruch auf eine Rechtsschutzleistung? 
§ 4 a (nicht belegt) 
§ 5 Welche Kosten übernehmen wir? 
§ 5 a Welche Kosten übernehmen wir in Mediationsverfahren? 
§ 5 b (nicht belegt) 
§ 6 In welchen Ländern sind Sie versichert? 
 
 

2 Nach welchen Regeln richtet sich das Versicherungsverhältnis zwischen der ARAG und den Versicherten? 

§ 7 Wann beginnt der Versicherungsschutz? 
§ 8 Für welche Dauer ist der Vertrag abgeschlossen? 
§ 9 Was ist bei der Zahlung des Versicherungsbeitrags zu beachten? 
§ 9 a (nicht belegt) 
§ 10 (nicht belegt) 
§ 11 Wie wirkt sich eine Veränderung der persönlichen oder sachlichen Verhältnisse des Versicherten 

auf den Versicherungsbeitrag aus? 
§ 12 Was geschieht, wenn das versicherte Interesse wegfällt? 
§ 13 (nicht belegt) 
§ 14 Wann verjähren die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag? 
§ 15 Welche Rechtsstellung haben mitversicherte Personen? 
§ 16 Was ist bei Anzeigen und Erklärungen zu beachten? 
 
 

3 Was ist im Versicherungsfall zu beachten? 

§ 17 Welche Rechte und Pflichten bestehen nach Eintritt eines Versicherungsfalls? 
§ 18 (nicht belegt) 
§ 19 (nicht belegt) 
§ 20 Welches Gericht ist für Klagen aus dem Versicherungsvertrag zuständig und welches Recht ist anzuwenden? 
 
 

4 In welchen Formen wird der Versicherungsschutz angeboten? 

§ 29 Aktiv-Rechtsschutz Immobilie  
 
 

B Sonderbedingungen 

Sonderbedingung 10 ARAG JuraTel® 
Sonderbedingung 11 Online-Forderungsmanagement 
Sonderbedingung 18 ARAG Mietausfallschutz  
 
 

Glossar 

  



ARAG Allgemeine Bedingungen für die Rechtsschutzversicherung 9 

1 Inhalt der Versicherung 
 
 
§ 1 Aufgaben der Rechtsschutzversicherung 

Sie möchten Ihre rechtlichen Interessen wahrnehmen. Wir erbringen die dafür erforderlichen Leistungen. Der Umfang 
unserer Leistungen ist im Versicherungsantrag, im Versicherungsschein und in diesen Versicherungsbedingungen be-
schrieben. 

 
 
§ 2 Leistungsarten 

Der Umfang des Versicherungsschutzes kann in verschiedenen Formen vereinbart werden, die in § 21 bis § 29 beschrie-
ben sind. Je nach Vereinbarung umfasst der Versicherungsschutz 

 
a) Schadenersatz-Rechtsschutz 

für die Durchsetzung Ihrer Schadenersatzansprüche. 
Solche Schadenersatzansprüche dürfen jedoch nicht auch auf einer Vertragsverletzung oder einer Verletzung eines 
dinglichen Rechts an Grundstücken, Gebäuden oder Gebäudeteilen beruhen.  
(Das bedeutet zum Beispiel, dass wir Schadenersatzansprüche wegen der Beschädigung eines Fernsehers oder wegen 
eines Autounfalls gegen den Schädiger abdecken, nicht aber Ansprüche aus einer Vertragsverletzung bei einer man-
gelhaften Fernseher- oder Autoreparatur. Grundlage hierfür ist der Vertrags-Rechtsschutz; siehe unter d).) 

 
b) Arbeits-Rechtsschutz 

um Ihre rechtlichen Interessen wahrzunehmen aus  
• Arbeitsverhältnissen; 
• öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnissen bei dienstrechtlichen und versorgungsrechtlichen Ansprüchen.  
Liegt bei der Wahrnehmung rechtlicher Interessen im Zusammenhang mit Aufhebungsvereinbarungen kein Versiche-
rungsfall im Sinne von § 4 Absatz 1 c) vor, übernehmen wir im Einzelfall Anwaltskosten bis zu 1.000 Euro. 

 
c) Wohnungs- und Grundstücks-Rechtsschutz 

um Ihre rechtlichen Interessen wahrzunehmen aus  
• Miet- und Pachtverhältnissen (zum Beispiel Streitigkeit wegen Mieterhöhung); 
• sonstigen Nutzungsverhältnissen (zum Beispiel Streitigkeit um ein Wohnrecht); 
• dinglichen Rechten, die Grundstücke, Gebäude oder Gebäudeteile betreffen (zum Beispiel Streitigkeit um den Ver-

lauf der Grundstücksgrenze). 
 
d) Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht 

um Ihre rechtlichen Interessen aus privatrechtlichen Schuldverhältnissen und dinglichen Rechten wahrzunehmen. 
(Ein „Schuldverhältnis“ besteht zum Beispiel zwischen Käufer und Verkäufer. Ein Streit über ein dingliches Recht kann 
beispielsweise zwischen dem Eigentümer und dem Besitzer um die Herausgabe einer Sache bestehen.)  
Dieser Versicherungsschutz gilt nicht, soweit es sich um eine Angelegenheit aus dem Bereich Schadenersatz-Rechts-
schutz (siehe oben a)), Arbeits-Rechtsschutz (siehe oben b)) oder Wohnungs- und Grundstück-Rechtsschutz (siehe 
oben c)) handelt.  

 
e) Steuer-Rechtsschutz 

um Ihre rechtlichen Interessen im Zusammenhang mit Steuern und Abgaben vor deutschen Finanz- und Verwaltungs-
gerichten wahrzunehmen sowie in Ein-/Widerspruchsverfahren, die diesen Gerichtsverfahren vorangehen. 

 
f) Sozial-Rechtsschutz 

um Ihre rechtlichen Interessen vor deutschen Sozialgerichten wahrzunehmen sowie in Widerspruchsverfahren, die 
diesen Gerichtsverfahren vorangehen.  

 
g) Verwaltungs-Rechtsschutz 

aa) um Ihre rechtlichen Interessen in verkehrsrechtlichen Angelegenheiten vor Verwaltungsbehörden und Verwal-
tungsgerichten wahrzunehmen; 

 
bb) um Ihre rechtlichen Interessen in nicht verkehrsrechtlichen Angelegenheiten vor deutschen Verwaltungsgerich-

ten wahrzunehmen und in Widerspruchsverfahren, die diesen Gerichtsverfahren vorangehen, soweit der Versiche-
rungsschutz nicht bereits in den Leistungsarten der Absätze b), c), e) oder h) enthalten ist. 

 
h) Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz 

für die Verteidigung in Disziplinar- und Standesrechtsverfahren. (Disziplinarrecht: Es geht um Dienstvergehen von zum 
Beispiel Beamten oder Soldaten. Standesrecht: Dies betrifft berufsrechtliche Angelegenheiten von freien Berufen, zum 
Beispiel von Ärzten oder Rechtsanwälten.) 
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i) Straf-Rechtsschutz 

für die Verteidigung, wenn Ihnen ein strafrechtliches Vergehen vorgeworfen wird. (Vergehen sind Straftaten, die im 
Mindestmaß mit einer Freiheitsstrafe von unter einem Jahr oder Geldstrafe bedroht sind.)  
aa) Wird Ihnen ein verkehrsrechtliches Vergehen – also ein Vergehen mit Bezug zum Straßenverkehr – vorgeworfen, 

erhalten Sie Versicherungsschutz.  
Ausnahme: Ein Gericht stellt rechtskräftig fest, dass Sie das Vergehen vorsätzlich begangen haben. Dann sind Sie 
verpflichtet, uns die entstandenen Kosten zu erstatten. Sie haben keinen Versicherungsschutz, wenn Ihnen ein 
Verbrechen vorgeworfen wird. (Ein Verbrechen ist eine Straftat, die im Mindestmaß mit einer Freiheitsstrafe von 
einem Jahr bedroht ist.) 

 
bb) Wird Ihnen ein sonstiges strafrechtliches Vergehen vorgeworfen. haben Sie Versicherungsschutz unter folgenden 

Voraussetzungen: 
• Das Vergehen ist vorsätzlich und fahrlässig nach dem Gesetz strafbar und 
• Ihnen wird ein fahrlässiges Verhalten vorgeworfen. 
Wird Ihnen jedoch ein vorsätzliches Verhalten vorgeworfen, erhalten Sie zunächst keinen Rechtsschutz. Wenn Sie 
nicht wegen vorsätzlichen Verhaltens verurteilt werden, erhalten Sie rückwirkend Versicherungsschutz. Ändert 
sich der Vorwurf während des Verfahrens auf fahrlässiges Verhalten, besteht ab diesem Zeitpunkt Versicherungs-
schutz. 
 
In folgenden Fällen haben Sie also keinen Versicherungsschutz: 
• Ihnen wird ein Verbrechen vorgeworfen (zum Beispiel Meineid, Raub). 
• Ihnen wird ein Vergehen vorgeworfen, das nur vorsätzlich begangen werden kann (zum Beispiel Beleidigung, 

Diebstahl, gefährliche Körperverletzung). 
Dabei ist es egal, ob der Vorwurf berechtigt ist oder wie das Strafverfahren ausgeht. 

 
j) Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz 

für Ihre Verteidigung, wenn Ihnen eine Ordnungswidrigkeit vorgeworfen wird. (Beispiel: Sie verstoßen gegen die Gurt-
pflicht oder verursachen unzulässigen Lärm.) 

 
k) Beratungs-Rechtsschutz im Familien-, Lebenspartnerschafts- und Erbrecht sowie zur Erstellung  

einer Patientenverfügung 
aa) für einen Rat oder eine Auskunft eines in Deutschland zugelassenen Rechtsanwalts in familien-, lebenspartner-

schafts- oder erbrechtlichen Angelegenheiten (Beratungs-Rechtsschutz). Eine vereinbarte Selbstbeteiligung zie-
hen wir in diesen Fällen nicht ab. 

 
bb) Wird der Rechtsanwalt in diesen Angelegenheiten über die Beratung hinaus außergerichtlich tätig, übernehmen 

wir die hierfür anfallende gesetzliche Vergütung bis zu 250 Euro (erweiterter Beratungs-Rechtsschutz). Eine ver-
einbarte Selbstbeteiligung ziehen wir in diesen Fällen nicht ab. Diese Leistungserweiterung gilt nicht für unter-
haltsrechtliche Angelegenheiten. 

 
cc) In Betreuungsangelegenheiten nach §§ 1896 ff. BGB, die in unmittelbarem Zusammenhang mit einer Betreuungs-

anordnung gegen Sie, eine mitversicherte Person oder einen mit den vorgenannten Personen in einem Verwandt-
schaftsverhältnis ersten oder zweiten Grades stehenden Dritten stehen, übernehmen wir die gesetzlichen Gebüh-
ren eines in Deutschland zugelassenen Rechtsanwalts für eine über die Beratung hinausgehende Wahrnehmung 
rechtlicher Interessen sowie entstehende Gerichtskosten insgesamt bis zu 1.000 Euro (Betreuungs-Rechtsschutz). 

 
dd) Für die Erstellung einer standardisierten Patientenverfügung mit Vorsorgevollmacht und Sorgerechtsverfügung 

oder deren Änderung benennen wir Ihnen einen spezialisierten Dienstleister bzw., soweit dies gesetzlich erforder-
lich ist, einen Rechtsanwalt. Hierfür übernehmen wir Kosten bis zu 500 Euro pro Kalenderjahr. Eine vereinbarte 
Selbstbeteiligung ziehen wir in diesen Fällen nicht ab. Ein Anspruch auf diese Leistung besteht bei Vorliegen eines 
Beratungsbedarfs (Beratungs-Rechtsschutz zur Erstellung von Patienten- und Sorgerechtsverfügungen). 

 
l) Rechtsschutz in Ehesachen 

für die gerichtliche Wahrnehmung Ihrer rechtlichen Interessen und derjenigen Ihres ehelichen oder eingetragenen Le-
benspartners in familienrechtlichen Angelegenheiten wegen Scheidung bzw. Aufhebung und Scheidungs- bzw. Aufhe-
bungsfolgesachen vor deutschen Familiengerichten. Die Versicherungssumme je Versicherungsfall beträgt 30.000 Euro. 

 
m) Rechtsschutz in Unterhaltssachen 

für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in familienrechtlichen Streitigkeiten wegen gesetzlicher Unterhaltspflich-
ten und Angelegenheiten der elterlichen Sorge einschließlich des Aufenthaltsbestimmungsrechts. Sie haben Versiche-
rungsschutz unter der Voraussetzung, dass 
• im Falle einer gerichtlichen Auseinandersetzung ein deutsches Familiengericht zu entscheiden hätte; 
• der Versicherungsschutz nicht in der Leistungsart l) enthalten ist. 
Die Versicherungssumme je Versicherungsfall beträgt 30.000 Euro. 

 
n) Opfer-Rechtsschutz  

1) als Nebenkläger für eine erhobene öffentliche Klage vor einem deutschen Strafgericht. Voraussetzung ist, dass Sie 
oder eine mitversicherte Person als Opfer einer Gewaltstraftat verletzt wurden.  
Eine Gewaltstraftat liegt vor bei Verletzung der sexuellen Selbstbestimmung, schwerer Verletzung der körperli-
chen Unversehrtheit und der persönlichen Freiheit sowie bei Mord und Totschlag.   
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2) Sie haben Rechtsschutz für die Beistandsleistung eines Rechtsanwalts im 
• Ermittlungsverfahren, 
• Nebenklageverfahren, 
• für den Antrag nach § 1 Gewaltschutzgesetz, 
• für den sogenannten Täter-Opfer-Ausgleich nach § 46 a Ziffer 1 Strafgesetzbuch in nicht vermögensrechtlichen 

Angelegenheiten. 
 

3) Sie haben Rechtsschutz für die außergerichtliche Geltendmachung von Ansprüchen nach dem Sozialgesetzbuch 
und dem Opferentschädigungsgesetz. Aber nur unter folgenden Voraussetzungen:  
• Sie sind nebenklageberechtigt, 
• Sie wurden durch eine der oben genannten Straftaten verletzt und 
• es sind dadurch dauerhafte Körperschäden eingetreten. 

 
4) Ausnahme: Wenn Sie die kostenlose Beiordnung eines Rechtsanwalts als Beistand nach § 397 a Absatz 1, § 406 g 

Absatz 3 Strafprozessordnung in Anspruch nehmen können, besteht kein Versicherungsschutz. 
 
o) Daten-Rechtsschutz vor Gerichten 

für die gerichtliche Abwehr von Ansprüchen in ursächlichem Zusammenhang mit der europäischen Datenschutz-
grundverordnung (EU-DSGVO), dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) oder Datenschutz-Regelungen in anderen 
deutschen Gesetzen auf Auskunft, Berichtigung, Sperrung oder Löschung personenbezogener Daten, die Sie in Ihrer 
Eigenschaft als Gewerbetreibender, Freiberufler oder sonst Selbstständiger verarbeitet haben oder haben verarbeiten 
lassen. 

 
 
§ 3 Ausgeschlossene Rechtsangelegenheiten 

In folgenden Fällen haben Sie keinen Versicherungsschutz:  
 
(1) Jede Interessenwahrnehmung in ursächlichem Zusammenhang mit 

a) Krieg, feindseligen Handlungen, Aufruhr, Inneren Unruhen, Streik, Aussperrung oder Erdbeben. 
 
b) Nuklearschäden und genetischen Schäden. Dieser Ausschluss gilt nicht für Schäden aus einer medizinischen Be-

handlung. 
 
c) Bergbauschäden und Beeinträchtigungen aufgrund von bergbaubedingten Immissionen (das sind Einwirkungen, 

wie z.B. Erschütterungen) an Grundstücken und Gebäuden.  
 
d)  

aa) dem Kauf oder Verkauf eines Grundstücks, das bebaut werden soll, 
bb) der Planung oder Errichtung eines Gebäudes oder Gebäudeteils. Dieses Gebäude oder Gebäudeteil befindet 

sich in Ihrem Eigentum oder Besitz oder Sie möchten es erwerben oder in Besitz nehmen, 
cc) der genehmigungs-/anzeigepflichtigen baulichen Veränderung eines Grundstücks, Gebäudes oder Gebäude-

teils. Dieses Grundstück, Gebäude oder Gebäudeteil befindet sich in Ihrem Eigentum oder Besitz oder Sie 
möchten es erwerben oder in Besitz nehmen.  

Auch bei der Finanzierung eines der unter d) genannten Vorhaben haben Sie keinen Rechtsschutz.  
 
(2)  

a)  
• Sie wollen Schadenersatzansprüche abwehren. (Beispiel: Sie haben einen Verkehrsunfall und der Gegner will 

Schadenersatz von Ihnen. Dies ist nicht durch die Rechtsschutzversicherung, sondern im Rahmen der Haft-
pflichtversicherung versichert.) 
Ausnahme: Der Schadenersatzanspruch beruht auf einer Vertragsverletzung. (Beispiel: Der Vermieter des Miet-
fahrzeugs verlangt Schadenersatz wegen verspäteter Rückgabe. Dies ist aufgrund des Mietvertrags über den 
Vertrags-Rechtsschutz versichert.) 

• Sie wollen Unterlassungsansprüche geltend machen oder abwehren. 
Ausnahme: Der Unterlassungsanspruch beruht auf einer Vertragsverletzung oder einer Verletzung eines dingli-
chen Rechts an Grundstücken, Gebäuden oder Gebäudeteilen. 

 
b) Streitigkeiten aus kollektivem Arbeits- oder Dienstrecht (zum Beispiel das Mitbestimmungsrecht in Unternehmen 

und Betrieben). 
 
c) Streitigkeiten aus dem Recht der Handelsgesellschaften oder aus Anstellungsverhältnissen gesetzlicher Vertreter 

juristischer Personen (zum Beispiel: Geschäftsführer einer GmbH oder Vorstände einer Aktiengesellschaft). 
 
d) Streitigkeiten in ursächlichem Zusammenhang mit Patent-, Urheber-, Marken-, Domain-, Geschmacksmuster-/Ge-

brauchsmuster- und Designrechten oder sonstigen Rechten aus geistigem Eigentum. 
 
e) Streitigkeiten aus dem Kartell- oder sonstigen Wettbewerbsrecht. 
 
f) Streitigkeiten in ursächlichem Zusammenhang mit dem Erwerb, der Veräußerung, der Verwaltung und der Finan-

zierung von Kapitalanlagen.   
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Als Kapitalanlagen gelten nicht: 
• Güter zum eigenen Ge- oder Verbrauch; 
• Gebäude oder Gebäudeteile, soweit diese zu eigenen Wohnzwecken genutzt werden oder genutzt werden sollen; 
• sowie  

aa) Geldanlagen auf Giro-, Spar-, Festgeld- und Tagesgeldkonten, 
bb) Sparverträge, 
cc) Lebens- und Rentenversicherungen, auch fondgebundene Versicherungen dieser Art, 
dd) Geldanlagen aus vermögenswirksamen Leistungen oder in steuerlich geförderten Altersvorsorgeprodukten. 

 
g) Streitigkeiten in ursächlichem Zusammenhang mit 

• Spiel- oder Wettverträgen; 
• Gewinnzusagen. 

 
h) Streitigkeiten aus dem Bereich des Familien-, Lebenspartnerschafts- und Erbrechts.  

Ausnahme:  
Sie haben Beratungs-Rechtsschutz nach § 2 k), Rechtsschutz in Ehesachen nach § 2 l), Rechtsschutz in Unterhalts-
sachen nach § 2 m) oder Erb-Rechtsschutz nach § 26 p Absatz 4 m) vereinbart. 

 
i) Sie wollen gegen uns oder unser Schadenabwicklungsunternehmen vorgehen. 
 
j) Streitigkeiten wegen  

• der steuerlichen Bewertung von Grundstücken, Gebäuden oder Gebäudeteilen;  
• Erschließungs- und sonstiger Anliegerabgaben.  
Ausnahme: Es handelt sich um laufend erhobene Gebühren für die Grundstücksversorgung. 

 
k) Sie nehmen Ihre rechtlichen Interessen wahr 

aa) vor Verfassungsgerichten oder  
bb) vor internationalen oder supranationalen Gerichtshöfen (zum Beispiel: Europäischer Gerichtshof).  

Ausnahme: Sie nehmen Ihre rechtlichen Interessen wahr als Bediensteter internationaler oder supranationa-
ler Organisationen aus Arbeitsverhältnissen oder öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnissen. 

 
l) Jede Interessenwahrnehmung  

aa) im ursächlichen Zusammenhang mit einem Insolvenzverfahren, das über Ihr Vermögen eröffnet wurde oder 
eröffnet werden soll (zum Beispiel: Zwangsversteigerung des Fahrzeugs als Folge Ihres Insolvenzantrags), 

bb) für Sie als Gläubiger in einem Insolvenzverfahren über das Vermögen eines anderen; ausgenommen hiervon 
ist die Anmeldung der Forderungen zur Insolvenztabelle. 

 
m) Streitigkeiten  

• in Enteignungs-, Planfeststellungs-, Flurbereinigungsangelegenheiten sowie  
• in Angelegenheiten, die im Baugesetzbuch geregelt sind. 

 
n) in Ordnungswidrigkeiten- und Verwaltungsverfahren wegen eines Park- oder Halteverstoßes, bei denen die deut-

sche Bußgeldkatalog-Verordnung (BKatV) keinen Eintrag in das Verkehrszentralregister vorsieht (Punktesystem), 
und darüber hinaus auch in Ordnungswidrigkeiten- und Verwaltungsverfahren wegen eines Halt- oder Parkversto-
ßes im Ausland.  

 
o) in Asyl- und Ausländerrechtsverfahren. 
 
p) in Verwaltungsverfahren, 

• in denen es um Subventionsangelegenheiten geht; Subventionen sind Leistungen aus öffentlichen Mitteln, die 
ganz oder teilweise ohne marktmäßige Gegenleistung gewährt werden und der Förderung der Wirtschaft oder 
sonstiger Gemeinwohlinteressen dienen sollen; 

• die dem Schutz der Umwelt dienen; 
• über die Vergabe von Studienplätzen. 

 
q) Die Interessenwahrnehmung im Zusammenhang mit rassistischen, extremistischen, pornographischen oder sonst 

sittenwidrigen Angeboten, Äußerungen oder Darstellungen. Dies gilt nur, soweit diese durch Sie vorgenommen 
oder veranlasst wurden beziehungsweise vorgenommen oder veranlasst worden sein sollen. 

 
(3)  

a) Es bestehen Streitigkeiten  
• zwischen Ihnen und weiteren Versicherungsnehmern desselben Versicherungsvertrags; 
• von Mitversicherten gegen Sie; 
• von Mitversicherten untereinander; dies gilt nicht im Rechtsschutz in Ehesachen nach § 2 l). 

 
b) Streitigkeiten sonstiger Lebenspartner (nicht eheliche und nicht eingetragene Lebenspartner gleich welchen Ge-

schlechts) untereinander, wenn diese Streitigkeiten im ursächlichen Zusammenhang mit der Partnerschaft ste-
hen. Dies gilt auch, wenn die Partnerschaft beendet ist. 
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c) Ansprüche oder Verbindlichkeiten werden auf Sie übertragen oder sind auf Sie übergegangen, nachdem ein Versiche-
rungsfall bereits eingetreten ist. (Beispiel: Ihr Arbeitskollege hat einen Verkehrsunfall und überträgt seine Schadener-
satzansprüche auf Sie. Diese wollen Sie gegenüber dem Unfallgegner geltend machen. Dies ist nicht versichert.) 

 
d) Sie wollen die Ansprüche eines anderen geltend machen oder Sie sollen für Verbindlichkeiten eines anderen ein-

stehen. 
(Beispiel: Ihr Arbeitskollege kauft ein Fahrzeug. Sie bürgen für den Darlehensvertrag mit dem Autoverkäufer. Strei-
tigkeiten aus dem Bürgschaftsvertrag sind nicht versichert.) 

 
(4) Sie haben in den Leistungsarten § 2 a) bis h), m) und o) den Versicherungsfall vorsätzlich und rechtswidrig herbeigeführt. 

Wird dies erst nachträglich bekannt, sind Sie verpflichtet, unsere Leistungen zurückzuzahlen. 
 
 
§ 3 a Ablehnung des Rechtsschutzes wegen mangelnder Erfolgsaussichten oder Mutwilligkeit 

(1) Wir können den Rechtsschutz ablehnen, wenn unserer Auffassung nach 
a) die Wahrnehmung Ihrer rechtlichen Interessen keine hinreichende Aussicht auf Erfolg hat (Ausnahme: In den Fäl-

len des § 2 h) bis k) und n), des § 26 p Absatz 4 a) bis d) sowie des § 28 p Absatz 4 d) prüfen wir die Erfolgsaussichten 
nicht.) 

 
oder 
 
b) Sie Ihre rechtlichen Interessen mutwillig wahrnehmen wollen.  

Mutwilligkeit liegt dann vor, wenn die voraussichtlich entstehenden Kosten in einem groben Missverhältnis zum 
angestrebten Erfolg stehen. In diesem Fall können wir nicht zahlen, weil die berechtigten Interessen der Gemein-
schaft der Versicherten beeinträchtigt würden. 
Die Ablehnung müssen wir Ihnen in diesen beiden Fällen unverzüglich schriftlich mitteilen, und zwar mit Begrün-
dung. („Unverzüglich“ heißt nicht unbedingt „sofort“, sondern „ohne schuldhaftes Zögern bzw. so schnell wie eben 
möglich“.) 

 
c) Haben wir den Rechtsschutz aus anderen Gründen abgelehnt und widersprechen Sie dieser Ablehnung, so können 

wir den Rechtsschutz aus den Gründen der Buchstaben a) oder b) nur dann ablehnen, wenn wir Ihnen dies danach 
unverzüglich unter Angabe der Gründe, die zur Ablehnung nach einer dieser Ziffern geführt haben, in Textform 
mitteilen. 

 
(2) Was geschieht, wenn wir eine Leistungspflicht nach (1) ablehnen und Sie damit nicht einverstanden sind? 

a) Schiedsgutachterverfahren 
Sie können von uns die Einleitung eines Schiedsgutachterverfahrens verlangen. Wir sind verpflichtet, Sie auf diese 
Möglichkeit hinzuweisen. Mit diesem Hinweis müssen wir Sie auffordern, uns alle nach Ihrer Auffassung für die 
Durchführung des Schiedsgutachterverfahrens wesentlichen Mitteilungen und Unterlagen zuzusenden. 
aa) Wenn Sie die Durchführung eines Schiedsgutachterverfahrens verlangen, müssen wir dieses Verfahren inner-

halb eines Monats einleiten und Sie hierüber unterrichten. Wenn wir das Schiedsgutachterverfahren nicht in-
nerhalb eines Monats einleiten, besteht für Sie Versicherungsschutz im beantragten Umfang. 

bb) Wenn zur Durchsetzung Ihrer rechtlichen Interessen Fristen einzuhalten sind, müssen wir die zur Fristwah-
rung notwendigen Kosten tragen, und dies bis zum Abschluss des Schiedsgutachterverfahrens. (Beispiele für 
das Einhalten von Fristen: Berufungsfrist droht abzulaufen, Verjährung droht einzutreten.) Wenn der Schieds-
spruch ergibt, dass die Leistungsverweigerung berechtigt war, müssen Sie uns diese Kosten erstatten. 

cc) Der Schiedsgutachter ist ein seit mindestens fünf Jahren zugelassener Rechtsanwalt. Er wird vom Präsidenten 
der für Ihren Wohnsitz zuständigen Rechtsanwaltskammer benannt. Dem Schiedsgutachter müssen wir alle 
uns vorliegenden Mitteilungen und Unterlagen zur Verfügung stellen, die für die Durchführung des Schieds-
gutachterverfahrens wesentlich sind. Der Schiedsgutachter entscheidet schriftlich, ob Versicherungsschutz 
besteht. Diese Entscheidung ist für uns verbindlich. 

 
b) Stichentscheid 

Sie können aber auch den für Sie tätigen oder noch zu beauftragenden Rechtsanwalt veranlassen, eine begründete 
Stellungnahme abzugeben, und zwar zu folgenden Fragen: 
• Besteht eine hinreichende Aussicht auf Erfolg?  
• Steht die Durchsetzung Ihrer rechtlichen Interessen in einem angemessenen Verhältnis zum angestrebten Er-

folg? 
Die Entscheidung des Rechtsanwalts ist für Sie und für uns bindend.  
Ausnahme: Diese Entscheidung weicht offenbar von der tatsächlichen Sach- oder Rechtslage erheblich ab. 

 
(3) Kosten 

Die Kosten des Schiedsgutachtens bzw. des Stichentscheids tragen wir unabhängig von deren Ergebnis. 
 
 
§ 4 Voraussetzung für den Anspruch auf Versicherungsschutz 

(1) Sie haben Anspruch auf Versicherungsschutz, wenn ein Versicherungsfall eingetreten ist. 
Diesen Anspruch haben Sie aber nur, wenn der Versicherungsfall nach Beginn des Versicherungsschutzes und vor des-
sen Ende eingetreten ist. 
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Der Versicherungsfall ist:  
a) im Schadenersatz-Rechtsschutz nach § 2 a) das erste Ereignis, bei dem der Schaden eingetreten ist oder eingetre-

ten sein soll; 
 
b)  

aa) im Beratungs-Rechtsschutz für Familien-, Lebenspartnerschafts- und Erbrecht nach § 2 k) Absatz 1 und 2 im 
Rechtsschutz in Ehesachen nach § 2 l) sowie im Erb-Rechtsschutz nach § 26 p Absatz 4 m) das Ereignis, das zur 
Änderung Ihrer Rechtslage oder der der mitversicherten Person führt; 

bb) im Betreuungs-Rechtsschutz nach § 2 k) Absatz 3 die Einleitung des Betreuungsverfahrens; 
 
c) in allen anderen Fällen der Zeitpunkt, zu dem Sie oder ein anderer (zum Beispiel der Gegner oder ein Dritter) gegen 

Rechtspflichten oder Rechtsvorschriften verstoßen hat oder verstoßen haben soll. 
 

Hierbei berücksichtigen wir  
• alle Tatsachen (das heißt konkrete Sachverhalte im Gegensatz zu Werturteilen), 
• die durch Sie vorgetragen werden, 
• um die jeweilige Interessenverfolgung zu stützen. 

 
Für nachstehend genannte Leistungsarten besteht Versicherungsschutz jedoch erst nach Ablauf eines bestimmten 
Zeitraums nach Versicherungsbeginn (Wartezeit): 
 
Drei Monate Wartezeit gelten für 
• Arbeits-Rechtsschutz (§ 2 b)) 
• Anstellungsvertrags-Rechtsschutz (§ 26 p Absatz 1 b)) 
• Beratungs-Rechtsschutz bei Insolvenzverfahren von Arbeitgebern (§ 26 p Absatz 4 c)) 
• Beratungs-Rechtsschutz in arbeitsrechtlichen Angelegenheiten (§ 26 p Absatz 4 e), § 28 p Absatz 4 h)) 
• Rechtsschutz für vorbereitende Tätigkeiten (§ 26 p Absatz 5 e)) 
• Kollektives Arbeitsrecht (§ 28 p Absatz 1 b)) 
• Wohnungs- und Grundstücks-Rechtsschutz (§ 2 c))* 
• Verwaltungs-Rechtsschutz in nicht verkehrsrechtlichen Angelegenheiten (§ 2 g) bb)) 
• Rechtsschutz für einmalige Erschließungs- und Anliegerabgaben (§ 26 p Absatz 4 h), § 27 Absatz 4 c), § 28 p Absatz 4 c), 

§ 29 p Absatz 3 b)) 
• Rechtsschutz für Planfeststellungs- und Enteignungsverfahren (§ 26 p Absatz 4 g), § 27 Absatz 4 d), § 28 p Absatz 4 b), 

§ 29 p Absatz 3 c)) 
• Vertrags-Rechtsschutz für Hilfsgeschäfte von Selbstständigen (Klauseln 3 und 3 p)) 
• Versicherungs-Vertrags-Rechtsschutz für Selbstständige (Klausel 4) 
• Antidiskriminierungs-Rechtsschutz für Selbstständige (Sonderbedingung 3) 
• ARAG Mietausfallschutz für bereits vermietete Wohneinheiten (Sonderbedingung 18) 
 
Sechs Monate Wartezeit gelten für 
• Beitragsfreistellung (§ 9a Absatz 2 c)) 
• Bauherren-Rechtsschutz (§ 26 p Absatz 4 i), § 28 p Absatz 4 e), § 29 p Absatz 3a)) 
• Forderungsmanagement Plus (§ 28 p Absatz 4i) 
• Firmen-Vertrags-Rechtsschutz für Selbstständige (Klausel 6) 
• Vorsorge-Rechtsschutz (Klausel 7) 
• ARAG Arbeitslosen-Schutz (Sonderbedingung 23) 
 
Ein Jahr Wartezeit gilt für  
• Rechtsschutz in Unterhaltssachen (§ 2 m)) 
• Erb-Rechtsschutz (§ 26 p Absatz 4 m)) 
 
Drei Jahre Wartezeit gelten für  
• Rechtsschutz in Ehesachen vor Gerichten (§ 2 l)) 
• Rechtsschutz im Verfahren über die Vergabe von Studienplätzen (§ 26 p Absatz 4 f)) 

 
(2) Was gilt, wenn in den Fällen des Absatz 1 c) mehrere tatsächliche oder behauptete Rechtsverstöße für die rechtliche 

Interessenwahrnehmung ursächlich sind? 
Dann ist der erste entscheidend. Unberücksichtigt bleiben dabei zu Ihren Gunsten tatsächliche oder behauptete Ver-
stöße, die länger als ein Jahr vor Beginn des Versicherungsschutzes zurückliegen. 

 
(3) Wenn sich ein behaupteter Rechtsverstoß über einen Zeitraum erstreckt (Dauerverstoß), ist nur dessen Beginn maß-

geblich. Ein solcher Dauerverstoß liegt vor 
• bei sich gleichmäßig wiederholenden Verstößen (Beispiel: Der Arbeitgeber zahlt seit Monaten keinen Lohn. Der Ver-

sicherungsfall ist der erste Lohnausfall.) oder 
• wenn ein andauernder rechtswidriger Zustand herbeigeführt worden sein soll (Beispiel: Bei Beginn eines Mietver-

hältnisses wird die Wohnung in mangelhaftem Zustand übergeben. Sie wird vom Vermieter erst nach mehreren Rü-
gen des Versicherungsnehmers in einen vertragsgemäßen Zustand versetzt. Versicherungsfall ist die Übergabe der 
Wohnung bei Mietbeginn.) 

 

 
* Wenn die Wirksamkeit des Mietvertrags oder einzelner Mietvertragsklauseln strittig ist, verzichten wir auf die Wartezeit, wenn der Mietvertrag mit oder 

nach Abschluss des Rechtsschutzvertrages abgeschlossen wurde. 
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(4) In folgenden Fällen haben Sie keinen Versicherungsschutz: 
a) Der Versicherungsfall liegt zwar nach Beginn des Versicherungsschutzes. Diesem ging aber voraus, dass Sie vor 

Versicherungsbeginn  
• einen Antrag bei einer Behörde gestellt haben (Beispiele: Bestimmung des Grades einer Behinderung, Unfallan-

zeige bei der Berufsgenossenschaft, Unfallanzeige bei der Berufsgenossenschaft, Wiedererteilung der Fahrer-
laubnis) 

• einen Antrag auf Leistung aus einem anderen Versicherungsvertrag gestellt haben (Beispiele: Anspruch auf BU-
Rente, Unfall-Invaliditätsleistung) 

Zu Ihren Gunsten bleiben Anträge unberücksichtigt, die länger als ein Jahr vor Beginn des Versicherungsschutzes ge-
stellt wurden. 

 
b) Sie haben vor Beginn des Versicherungsschutzes einen Darlehens- oder Versicherungsvertrag geschlossen und 

üben ein Widerrufs- oder Widerspruchsrecht aus mit der Begründung, bei Abschluss des Vertrags 
• über das Widerrufs- oder Widerspruchsrecht gar nicht oder nur unzureichend aufgeklärt bzw. belehrt worden zu 

sein oder 
• die erforderlichen Unterlagen bzw. die gesetzlich vorgeschriebenen Angaben nicht, nicht vollständig oder nicht 

in der gehörigen Form erhalten zu haben. 
Dies gilt auch dann, wenn Widerruf oder Widerspruch nach Abschluss des Rechtsschutzvertrags erfolgen. 

 
c) Sie melden uns einen Versicherungsfall, sind aber mit dem betroffenen Risiko zu diesem Zeitpunkt länger als drei 

Jahre nicht mehr bei uns versichert. 
 
d) Im Steuer-Rechtsschutz nach § 2 e) liegen die tatsächlichen oder behaupteten Voraussetzungen für die Festset-

zung Ihrer Abgaben (zum Beispiel: Steuern, Gebühren) vor Vertragsbeginn. 
 
(5) Verzicht auf die Einrede der Vorvertraglichkeit 

a) Ist ein Versicherungsfall vor Beginn des Versicherungsschutzes nach § 7 oder während der Wartezeit eingetreten, 
besteht in unseren Produkten 
• Aktiv-Rechtsschutz Verkehr Premium für Privatpersonen nach § 21 p, 
• Aktiv-Rechtsschutz Verkehr Premium für Selbstständige nach § 23 p, 
• Aktiv-Rechtsschutz Basis, Komfort und Premium für Privatpersonen nach § 26, § 26b und§ 26p 
• Aktiv-Rechtsschutz Basis, Komfort und Premium für Selbstständige nach § 28, § 28b und § 28p  
• Aktiv-Rechtsschutz Immobilie Premium nach § 29 p  
dennoch Versicherungsschutz, wenn das betroffene Risiko seit mindestens fünf Jahren ununterbrochen bei uns 
versichert und der Beitrag bezahlt ist. Der Umfang des Versicherungsschutzes richtet sich nach dem zum Zeit-
punkt der Geltendmachung gültigen Rechtsschutzvertrag. 

 
b) Wenn die Wirksamkeit des Mietvertrags oder einzelner Mietvertragsklauseln strittig ist, verzichten wir im Aktiv-

Rechtsschutz Premium nach § 26 p, im Aktiv-Rechtsschutz Premium für Selbstständige nach § 28 p und im Aktiv-
Rechtsschutz Immobilie Premium nach § 29 p 
• auf die Wartezeit, 
• auf die Einrede der Vorvertraglichkeit, auch wenn der Mietvertrag bereits bis zu drei Monate vor Abschluss des 

Rechtsschutzvertrags abgeschlossen wurde. 
 
c) Wenn es zu Rechtsstreitigkeiten aus Kauf- oder Leasingverträgen über Motorfahrzeuge zu Lande, zu Wasser oder 

in der Luft kommt, verzichten wir im  
• Aktiv-Rechtsschutz Verkehr Premium für Privatpersonen nach § 21 p, 
• Aktiv-Rechtsschutz Verkehr Premium für Selbstständige nach § 23 p,  
• im Aktiv-Rechtsschutz Premium für Privatpersonen nach § 26 p und  
• im Aktiv-Rechtsschutz Premium für Selbstständige nach § 28 p  
auf die Einrede der Vorvertraglichkeit, auch wenn der Kauf- oder Leasingvertrag bereits bis zu zwei Wochen vor 
Abschluss des Rechtsschutzvertrags abgeschlossen wurde. 
Voraussetzung ist jeweils, dass Ihnen der Versicherungsfall bei Abschluss des Rechtsschutzvertrags noch nicht be-
kannt ist. 

 
 
§ 4 a (nicht belegt) 

 
 
§ 5 Leistungsumfang 

(1) Wir erbringen und vermitteln Dienstleistungen, damit Sie Ihre Interessen im nachfolgend erläuterten Umfang wahr-
nehmen können:  
a) Bei Eintritt des Versicherungsfalls im Inland übernehmen wir folgende Kosten: 

Die Vergütung eines Rechtsanwalts, der Ihre Interessen vertritt (Wenn Sie mehr als einen Rechtsanwalt beauftra-
gen, tragen wir die dadurch entstehenden Mehrkosten nicht. Auch Mehrkosten aufgrund eines Anwaltswechsels 
tragen wir nicht.)  
Wir erstatten maximal die gesetzliche Vergütung eines Rechtsanwalts, der am Ort des zuständigen Gerichts an-
sässig ist oder wäre. Die gesetzliche Vergütung richtet sich nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz. 
Wir übernehmen auch die Reisekosten und Abwesenheitsgelder für einen Besuch des für Sie tätigen Rechtsanwalts 
bei Ihnen bis zu einer Entfernung von 100 Kilometern, wenn der Besuch aufgrund besonderer Situationen erforder-
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lich ist (Mobiler Anwalt: zum Beispiel bei Krankheit, Unfall, Unabkömmlichkeit in der Firma) Die Reisekosten und Ab-
wesenheitsgelder erstatten wir bis zur Höhe der Sätze, die für Geschäftsreisen deutscher Rechtsanwälte gelten. 
Wohnen Sie mehr als 100 Kilometer Luftlinie vom zuständigen Gericht entfernt?  
Dann übernehmen wir weitere anwaltliche Kosten, und zwar bis zur Höhe der gesetzlichen Vergütung eines 
Rechtsanwalts, der nur den Schriftverkehr mit dem Anwalt am Ort des zuständigen Gerichts führt (sogenannter 
Verkehrsanwalt). Alternativ übernehmen wir in gleicher Höhe Reisekosten und Abwesenheitsgelder des für Sie tä-
tigen Rechtsanwalts. 
Dies gilt nur für die erste Instanz. 
Ausnahme: Im Straf-, Ordnungswidrigkeiten- und Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz tragen wir diese wei-
teren Kosten nicht. 

 
Wenn sich die Tätigkeit des Anwalts auf die folgenden Leistungen beschränkt, dann tragen wir je Versicherungsfall 
Kosten von bis zu 250 Euro: 
• Ihr Anwalt erteilt Ihnen einen mündlichen oder schriftlichen Rat, 
• er gibt Ihnen eine Auskunft oder 
• er erarbeitet für Sie ein Gutachten. 

 
b) Bei einem Versicherungsfall im Ausland tragen wir die Kosten für einen Rechtsanwalt, der für Sie am zuständigen 

Gericht im Ausland tätig wird. Dies kann sein entweder 
• ein am Ort des zuständigen Gerichts ansässiger ausländischer Rechtsanwalt oder 
• ein Rechtsanwalt in Deutschland. 
Den Rechtsanwalt in Deutschland vergüten wir so, als wäre der Rechtsstreit am Ort seines Anwaltsbüros in 
Deutschland. Diese Vergütung ist begrenzt auf die gesetzliche Vergütung. 
Ist ein ausländischer Rechtsanwalt für Sie tätig und wohnen Sie mehr als 100 Kilometer Luftlinie vom zuständigen 
Gericht (im Ausland) entfernt? Dann übernehmen wir zusätzlich die Kosten eines Rechtsanwalts an Ihrem Wohn-
ort. Diesen Rechtsanwalt bezahlen wir dann bis zur Höhe der gesetzlichen Vergütung eines Rechtsanwalts, der den 
Schriftverkehr mit dem Anwalt am Ort des zuständigen Gerichts führt (sogenannter Verkehrsanwalt). 
Dies gilt nur für die erste Instanz.  
 
Wenn sich die Tätigkeit des Anwalts auf die folgenden Leistungen beschränkt, dann tragen wir je Versicherungsfall 
Kosten von bis zu 250 Euro: 
• Ihr Anwalt erteilt Ihnen einen mündlichen oder schriftlichen Rat, 
• er gibt Ihnen eine Auskunft oder 
• er erarbeitet für Sie ein Gutachten. 
 
Haben Sie einen Versicherungsfall, der aufgrund eines Verkehrsunfalls im europäischen Ausland eingetreten ist, 
und haben Sie daraus Ansprüche? 
Dann muss zunächst eine Regulierung mit dem Schadenregulierungsbeauftragten bzw. mit der Entschädigungsstel-
le im Inland erfolgen. Erst wenn diese Regulierung erfolglos geblieben ist, tragen wir auch Kosten für eine Rechtsver-
folgung im Ausland. Die zusätzlichen Kosten der Regulierung im Inland übernehmen wir im Rahmen der gesetzli-
chen Gebühren, und zwar bis zur Höhe einer 1,5-fachen Gebühr nach § 13 Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG) für 
dessen gesamte Tätigkeit. 
 
Bei Eintritt eines Versicherungsfalls im örtlichen Geltungsbereich des § 6 Absatz 2 tragen wir abweichend von (1) b) 
Absatz 1 die Vergütung eines für Sie tätigen ausländischen Rechtsanwalts bis zur Höhe der gesetzlichen Gebühren, 
die bei der Wahrnehmung der rechtlichen Interessen in Deutschland durch einen Rechtsanwalt angefallen wären. 
Dabei legen wir das deutsche Gebührenrecht und die hier üblichen Gegenstands- und Streitwerte zugrunde. 

 
c) Wir tragen  

• die Gerichtskosten einschließlich der Entschädigung für Zeugen und Sachverständige, die vom Gericht herange-
zogen werden, 

• die Kosten des Gerichtsvollziehers. 
 
d) Wir übernehmen die Gebühren eines Schieds- oder Schlichtungsverfahrens. Und zwar bis zur Höhe der Gebühren, 

die im Falle der Anrufung eines zuständigen staatlichen Gerichts erster Instanz entstünden. 
Versicherungsschutz für Mediation besteht nur nach § 5 a) im Inland. 

 
e) Wir übernehmen die Verfahrenskosten vor Verwaltungsbehörden, die Ihnen von der Behörde in Rechnung gestellt 

werden. 
 
f) Wir übernehmen Ihre Kosten für einen Sachverständigen, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind: Der Sach-

verständige verfügt über die erforderliche technische Sachkunde.  
 

Als technisch sachkundig gelten Sachverständige, die von einer staatlichen oder staatlich anerkannten Stelle be-
stellt oder von einer nach den jeweils gültigen DIN/ISO-Normen akkreditierten Stelle zertifiziert worden sind. 
 
Die Kostenübernahme gilt für folgende Fälle: 
• in Fällen der Verteidigung in einem verkehrsrechtlichen Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren.  
• wenn Sie Ihre rechtlichen Interessen aus Kauf- und Reparaturverträgen von Kraftfahrzeugen und Anhängern 

wahrnehmen. 
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g) Liegt bei Meinungsverschiedenheiten über die Schadenhöhe mit dem Kaskoversicherer kein Versicherungsfall im 
Sinne von § 4 Absatz 1 c) vor, übernehmen wir 
• im Aktiv-Rechtsschutz Verkehr Premium für Privatpersonen nach § 21 p 
• im Aktiv-Rechtsschutz Verkehr Premium für Selbstständige nach § 23 p 
• im Aktiv-Rechtsschutz Premium für Privatpersonen mit Verkehr nach § 26 p Absatz 1 d) 
• im Aktiv-Rechtsschutz Premium für Selbstständige mit Verkehr nach § 28 p Absatz 1 d) 
die Kosten des Sachverständigenverfahrens, die Sie nach den für Ihren Kaskoversicherungsvertrag gültigen Allge-
meinen Bedingungen für die Kraftfahrtversicherung im Falle eines Unterliegens zu tragen haben, sofern der von 
Ihnen zu benennende Sachverständige durch uns vermittelt wurde. 

 
h) Wir tragen die übliche Vergütung eines im Ausland ansässigen Sachverständigen. Dies tun wir, wenn Sie Ersatzan-

sprüche wegen der im Ausland eingetretenen Beschädigung eines Kraftfahrzeugs oder eines Anhängers geltend 
machen wollen. 

 
i) Wir tragen Ihre Kosten für eine Reise zum Gericht, wenn  

• Sie dort als Beschuldigter oder Prozesspartei erscheinen müssen und  
• Sie Rechtsnachteile nur durch Ihr persönliches Erscheinen vermeiden können. 
Die Reisekosten zu einem inländischen Gericht übernehmen wir jedoch nur, wenn Sie – über die vorgenannten Vor-
aussetzungen hinaus – mehr als 100 Kilometer Luftlinie vom Gerichtsort entfernt wohnen.  
Wir übernehmen die tatsächlich entstehenden Kosten bis zur Höhe der für Geschäftsreisen von deutschen 
Rechtsanwälten geltenden Sätze. Wenn Sie diese Kosten in fremder Währung bezahlt haben, erstatten wir Ihnen 
diese in Euro. 

 
j) Wir übernehmen die Anwalts- und Gerichtskosten Ihres Prozessgegners, wenn Sie zur Erstattung dieser Verfah-

renskosten aufgrund gerichtlicher Festsetzung verpflichtet sind. 
 
(2) Wir erstatten die von uns zu tragenden Kosten, wenn Sie nachweisen, dass Sie  

• zu deren Zahlung verpflichtet sind oder 
• diese Kosten bereits gezahlt haben. 
Bei fremder Währung erstatten wir Ihnen diese in Euro und benutzen als Abrechnungsgrundlage den Wechselkurs des 
Tages, an dem Sie die Kosten vorgestreckt haben. 

 
(3) Wir können folgende Kosten nicht erstatten: 

a) Kosten, die Sie übernommen haben, ohne rechtlich dazu verpflichtet zu sein; 
 
b) Kosten,  

aa) die bei einer gütlichen Einigung entstanden sind und die nicht dem Verhältnis des von Ihnen angestrebten Er-
gebnisses zum erzielten Ergebnis entsprechen. (Beispiel: Sie verlangen Schadenersatz in Höhe von 10.000 Eu-
ro. In einem Vergleich mit dem Gegner erlangen Sie einen Betrag von 8.000 Euro = 80 Prozent des angestreb-
ten Ergebnisses. In diesem Fall übernehmen wir 20 Prozent der entstandenen Kosten – nämlich für den Teil, 
den Sie nicht durchsetzen konnten.) 
Dies bezieht sich auf die gesamten Kosten der Streitigkeit. 
Ausnahme: Es ist gesetzlich eine andere Kostenregelung vorgeschrieben; 

bb) die darauf entfallen, dass Sie im Rahmen einer gütlichen Einigung unstrittige Ansprüche einbezogen haben; 
 
c) Von den von uns zu tragenden Kosten ziehen wir die vereinbarte Selbstbeteiligung je Versicherungsfall ab. 

Ausnahmen: 
• Hängen mehrere Versicherungsfälle zeitlich und ursächlich zusammen, ziehen wir zu Ihren Gunsten die Selbst-

beteiligung nur einmal ab. 
• Bei den folgenden Premiumprodukten ziehen wir keine Selbstbeteiligung ab, sofern der Versicherungsfall mit 

einem ersten Beratungsgespräch nach § 34 Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG) abgeschlossen ist:  
− im Aktiv-Rechtsschutz Verkehr Premium für Privatpersonen nach § 21 p 
− im Aktiv-Rechtsschutz Verkehr Premium für Selbstständige nach § 23 p 
− im Aktiv-Rechtsschutz Premium für Privatpersonen nach § 26 p 
− im Aktiv-Rechtsschutz Premium für Selbstständige nach § 28 p 
− im Aktiv-Rechtsschutz Immobilie Premium nach § 29 p 

 
d) Kosten, die aufgrund der vierten oder jeder weiteren Zwangsvollstreckungsmaßnahme (zum Beispiel: Kosten eines 

Gerichtsvollziehers) je Vollstreckungstitel entstehen; 
 
e) Kosten von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen, die später als fünf Jahre nach Rechtskraft des Vollstreckungstitels 

eingeleitet werden („Vollstreckungstitel“ sind unter anderem Vollstreckungsbescheid und Urteil); 
 
f) Kosten für Strafvollstreckungsverfahren jeder Art, bei denen vom Gericht eine Geldstrafe oder Geldbuße unter 

250 Euro verhängt wurde; 
 
g) Kosten, zu deren Übernahme ein anderer verpflichtet wäre, wenn der Rechtsschutzversicherungsvertrag nicht be-

stünde; 
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h) Kosten, die im Rahmen von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen in Bezug auf gewerblich genutzte Grundstücke, 
Gebäude oder Gebäudeteile für eine erforderliche umweltbedingte Beseitigung und Entsorgung von Schadstoffen 
und Abfällen entstehen; 

 
i) Kosten, die bei Teileintrittspflicht auf den nicht gedeckten Teil entfallen. Treffen Ansprüche zusammen, für die 

teils Versicherungsschutz besteht, teils nicht, tragen wir nur den Teil der angefallenen Kosten, der dem Verhältnis 
des Wertes des gedeckten Teils zum Gesamtstreitwert (Quote) entspricht. In den Fällen des § 2 h) bis j) sowie n) 1) 
bis 3) richtet sich der von uns zu tragende Kostenanteil nach Gewichtung und Bedeutung der einzelnen Vorwürfe 
im Gesamtzusammenhang; 

 
j) die Umsatzsteuer, soweit Sie zum Vorsteuerabzug berechtigt sind. 

 
(4) Wir zahlen in jedem Versicherungsfall höchstens die in unserem Vertrag vereinbarte Versicherungssumme. 

Zahlungen für Sie selbst und für mitversicherte Personen in demselben Versicherungsfall rechnen wir zusammen. Dies 
gilt auch für Zahlungen aufgrund mehrerer Versicherungsfälle, die zeitlich und ursächlich zusammenhängen. Bei Ver-
sicherungsfällen die sowohl auf Grund des Aktiv-Rechtsschutz für Privatpersonen oder Aktiv-Rechtsschutz für Selbst-
ständige als auch auf Grund einer Sonderbedingung versichert sind, wird höchstens eine vereinbarte Versicherungs-
summe gezahlt. Es gilt stets die höher vereinbarte Versicherungssumme. (Beispiel: Sie haben den Aktiv-Rechtsschutz 
Premium und den web@ktiv Premium bei uns versichert und melden uns einen Versicherungsfall im Bereich des Ur-
heberrechts. Im Aktiv-Rechtsschutz Premium besteht dafür eine Versicherungssumme von 1.000 Euro und im 
web@ktiv Premium eine Versicherungssumme in Höhe von 15.000 Euro. Für den gemeldeten Versicherungsfall greift 
nur eine Versicherungssumme und zwar die höhere Versicherungssumme von 15.000 Euro. ) 

 
(5) Treuebonus bei Schadenfreiheit 

Haben Sie – abgesehen von ARAG JuraTel® – Ihren Rechtsschutzvertrag seit mindestens fünf Jahren nicht in Anspruch 
genommen, übernehmen wir anteilig die Kosten für Ihren nächsten Versicherungsfall auch dann, wenn dieser sonst – 
beispielsweise aufgrund eines Ausschlusses oder einer vereinbarten Selbstbeteiligung – nicht versichert wäre, und 
zwar  
• bis zu 250 Euro in unseren Basisprodukten,  
• bis zu 500 Euro in unseren Komfortprodukten sowie im Firmen-Fahrer-Rechtsschutz und  
• bis zu 750 Euro in unseren Premiumprodukten. 

 
(6) Wir sorgen 

a) für die Übersetzung der Unterlagen, wenn dies notwendig ist, um Ihre rechtlichen Interessen im Ausland wahrzu-
nehmen. Wir übernehmen dabei auch die Kosten, die für die Übersetzung anfallen; 

 
b) für die Zahlung einer Kaution, wenn nötig, um Sie vorübergehend von Strafverfolgungsmaßnahmen zu verscho-

nen. Dies geschieht in Form eines zinslosen Darlehens bis zu der in unserem Vertrag vereinbarten Höhe; 
 
c) für die Auswahl und Beauftragung eines Dolmetschers, wenn Sie, Ihr mitversicherter Lebenspartner oder Ihre mit-

versicherten Kinder im Ausland verhaftet oder mit Haft bedroht werden, und tragen auch die hierfür anfallenden 
Kosten. Außerdem benachrichtigen wir in diesen Fällen von Ihnen benannte Personen und bei Bedarf diplomati-
sche Vertretungen; 

 
d) auf Ihren Wunsch für die Aufbewahrung von Kopien wichtiger privater Unterlagen und privater Dokumente, um im 

Notfall schnell Ersatz beschaffen zu können. Voraussetzung ist, dass Sie uns die Kopien rechtzeitig, das heißt min-
destens 14 Tage vor der Reise, zusenden. 
Verlieren Sie, Ihr mitversicherter Lebenspartner oder Ihre mitversicherten Kinder auf einer Reise im Ausland ein 
für die Reise benötigtes privates Dokument, benennen wir bei Bedarf diplomatische Vertretungen. Dort anfallende 
Gebühren für die Erstellung von Ersatzdokumenten übernehmen wir. (Reise ist jede mehrtägige Abwesenheit vom 
ständigen Wohnsitz bis zu einer Höchstdauer von einem Jahr.) 

 
e) für psychologische telefonische Soforthilfe, 

wenn bei Ihnen psychische Belastungen/Beschwerden hervorgerufen wurden und Sie befürchten, dass sich die Be-
lastungen/Beschwerden nachteilig auf Ihre Gesundheit auswirken 
aa) durch nach einen Verkehrsunfall  

• im Aktiv-Rechtsschutz Verkehr Premium für Privatpersonen nach § 21 p 
• im Aktiv-Rechtsschutz Verkehr Premium für Selbstständige nach § 23 p 
• im Aktiv-Rechtsschutz Premium für Privatpersonen mit Verkehr nach § 26 p Absatz 1 d) 
• im Aktiv-Rechtsschutz Premium für Selbstständige mit Verkehr nach § 28 p Absatz 1 d) 

bb) durch Cybermobbing (Das ist systematisches Anfeinden, Schikanieren oder Diskriminieren mithilfe von Kom-
munikationsmitteln über einen längeren Zeitraum – zum Beispiel mittels E-Mails, Blogs, Diskussionsforen, so-
zialen Netzwerken oder Websites.) 
• im web@ktiv Basis, Komfort und Premium für Privatpersonen nach Sonderbedingungen 12; 12 a und 12 b 
• im web@ktiv Komfort und Premium für Selbstständige nach Sonderbedingungen 15 a und 15 b 

cc) bei Kündigung des Arbeitsplatzes, Mobbing, Burn-out, Stalking, sexueller Belästigung am Arbeitsplatz 
• im Aktiv-Rechtsschutz Premium für Privatpersonen mit Beruf nach § 26 p Absatz 1 b) 
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dd) durch Spiel-, Handy- und/oder Onlinesucht  
im web@aktiv Premium für Privatpersonen nach Sonderbedingung 12 b 
• wenn Sie dem Impuls zum Onlinespielen nicht widerstehen können, auch wenn dies gravierende Folgen in 

Ihrem persönlichen, familiären oder beruflichen Umfeld nach sich zu ziehen droht oder schon nach sich ge-
zogen hat (Spielsucht) oder  

• wenn Sie unter einer exzessiven und unkontrollierten Nutzung des Handys (Nomophobie) und/oder des In-
ternets leiden.  

Wie sieht unsere Soforthilfe konkret aus? Wir vermitteln Ihnen eine angemessene psychologische telefonische Hil-
fe durch einen Diplom-Psychologen oder Psychotherapeuten. Die psychologische Hilfe soll bei der Verarbeitung 
dieses Ereignisses unterstützen und über Möglichkeiten zur Verbesserung der psychischen Situation beraten. Die 
Kosten für die telefonische psychologische Hilfe tragen wir. 

 
(7) Alle Bestimmungen, die den Rechtsanwalt betreffen, gelten 

a) im Steuer-Rechtsschutz (siehe § 2 e) auch für Angehörige der steuerberatenden Berufe (Beispiel: Steuerberater); 
b) in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit sowie im Beratungs-Rechtsschutz im Familien-, Lebenspart-

nerschafts- und Erbrecht (§ 2 k) Absatz 1 und 2 für Notare; 
c) im Ausland auch für dort ansässige rechts- und sachkundige Bevollmächtigte. 

 
(8) Dienstleister 

Für die Tätigkeit eines von uns vermittelten Dienstleisters sind wir nicht verantwortlich.  
 
 
§ 5 a Außergerichtliches Mediationsverfahren 

Um Ihnen eine einvernehmliche Konfliktbeilegung zu ermöglichen, übernehmen wir in Deutschland für einen von uns 
vorgeschlagenen Mediator Kosten bis zu 3.000 Euro je Mediation, für alle in einem Kalenderjahr eingeleiteten Mediati-
onen jedoch nicht mehr als 6.000 Euro. (Mediation ist ein vertrauliches und strukturiertes Verfahren, bei dem Parteien 
mithilfe eines Mediators freiwillig und eigenverantwortlich eine einvernehmliche Beilegung ihres Konflikts anstreben.) 
Sind am Mediationsverfahren auch nicht versicherte Personen beteiligt, übernehmen wir anteilig die Kosten für Sie 
und die versicherten Personen.  

 
Die Kosten der Mediation übernehmen wir, soweit der betroffene Deckungsbereich (Beispiel: beruflicher Bereich, Im-
mobilienbereich, Verkehrsbereich) im Rechtsschutzvertrag vereinbart ist. 

 
Für die Tätigkeit des Mediators sind wir nicht verantwortlich. 
Die Risikoausschlüsse nach § 3 kommen nicht zur Anwendung. 
Es gilt keine Wartezeit. 
Eine vereinbarte Selbstbeteiligung ziehen wir in diesen Fällen nicht ab. 

 
 
§ 5 b (nicht belegt) 

 
 
§ 6 In welchen Ländern sind Sie versichert? 

Hier gilt Ihr Versicherungsschutz: 
 
(1) Ihr Versicherungsschutz gilt, wenn ein Gericht oder eine Behörde in folgenden Gebieten gesetzlich zuständig ist oder 

wäre und Sie Ihre Rechtsinteressen dort verfolgen: 
• in Europa 
• in den Anliegerstaaten des Mittelmeers 
• auf den Kanarischen Inseln 
• auf Madeira 
• auf den Azoren 
• Ausnahme: Im Steuer-, Sozial- und Opfer-Rechtsschutz, im Verwaltungs-Rechtsschutz in nicht verkehrsrechtlichen 

Angelegenheiten, im Ehe- und im Unterhalts-Rechtsschutz und im Erb-Rechtsschutz besteht Versicherungsschutz 
ausschließlich bei Zuständigkeit eines deutschen Gerichts (siehe § 2 e), f), g) aa), l), m) und n), § 26 p Absatz 4 m)). 

 
(2) Für die Wahrnehmung Ihrer rechtlichen Interessen außerhalb des Geltungsbereichs nach Absatz 1 tragen wir die Kos-

ten bis zu den im Versicherungsschein genannten Höchstbeträgen in folgenden Fällen: 
a) Der Versicherungsfall tritt während eines bis zu einem Jahr dauernden Aufenthalts ein. Im Aktiv-Rechtsschutz 

Premium nach § 26 p kann der Versicherungsfall auch während eines höchstens zweijährigen Aufenthalts einge-
treten sein. 

 
b) Es besteht Streit aus einem privaten Vertrag, der über das Internet abgeschlossen wurde.  
 
c) Der Versicherungsschutz darf nicht auf deutsche Gerichte beschränkt sein (siehe Ausnahme zu Absatz 1). 
 
d) Ausnahme: Es besteht kein Versicherungsschutz für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in ursächlichem 

Zusammenhang mit dem Erwerb oder der Veräußerung von dinglichen Rechten oder Teilzeitnutzungsrechten 
(Timesharing) an Grundstücken, Gebäuden oder Gebäudeteilen.  
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2 Versicherungsverhältnis 
 
 
§ 7 Beginn des Versicherungsschutzes 

Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt. Voraussetzung für den Ver-
sicherungsschutz ist, dass Sie den ersten oder den einmaligen Beitrag unverzüglich nach Ablauf von 14 Tagen nach Zu-
gang des Versicherungsscheins zahlen (siehe § 9 B). Eine vereinbarte Wartezeit bleibt unberührt (das heißt: Sie gilt in 
jedem Fall). 

 
 
§ 8 Dauer und Ende des Vertrags 

(1) Vertragsdauer 
Der Vertrag ist für die im Versicherungsschein angegebene Zeit abgeschlossen.  

 
(2) Stillschweigende Verlängerung und Kündigung 

Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich der Vertrag um jeweils ein weiteres Jahr, wenn der 
Vertrag nicht gekündigt wird. Kündigen können sowohl Sie als auch wir. Die Kündigung muss Ihnen oder uns spätes-
tens drei Monate vor dem Ablauf der Vertragszeit zugehen. 

 
(3) Vertragsbeendigung  

Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Vertrag zum vorgesehenen Zeitpunkt, ohne dass es einer 
Kündigung bedarf.  
Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei Jahren können Sie den Vertrag schon zum Ablauf des dritten Jahres oder je-
des darauffolgenden Jahres kündigen. Ihre Kündigung muss uns spätestens drei Monate vor Ablauf des jeweiligen Jah-
res zugehen. 

 
 
§ 9 Wann und wie müssen Sie Ihren Beitrag zahlen? 

 
A. Beitrag und Versicherungssteuer 

Der in Rechnung gestellte Beitrag enthält die Versicherungssteuer, die Sie in der jeweils vom Gesetz bestimmten Höhe 
entrichten müssen. 

 
 
B. Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/erster Beitrag 

 
(1) Fälligkeit der Zahlung 

Wenn Sie den Versicherungsschein von uns erhalten, müssen Sie den ersten Beitrag unverzüglich nach Ablauf von zwei 
Wochen bezahlen. („Unverzüglich“ heißt nicht unbedingt „sofort“, sondern „ohne schuldhaftes Zögern bzw. so schnell 
wie eben möglich“.) 

 
(2) Späterer Beginn des Versicherungsschutzes 

Wenn Sie den ersten Beitrag zu einem späteren Zeitpunkt bezahlen, beginnt der Versicherungsschutz erst ab diesem 
späteren Zeitpunkt. Auf diese Folge einer verspäteten Zahlung müssen wir Sie allerdings aufmerksam gemacht haben, 
und zwar in Textform (Beispiel: Brief oder E-Mail) oder durch einen auffallenden Hinweis im Versicherungsschein. 
Wenn Sie uns nachweisen, dass Sie die verspätete Zahlung nicht verschuldet haben, beginnt der Versicherungsschutz 
zum vereinbarten Zeitpunkt. 

 
(3) Rücktritt 

Wenn Sie den ersten Beitrag nicht rechtzeitig bezahlen, können wir vom Vertrag zurücktreten, solange der Beitrag 
nicht bezahlt ist. Wir können nicht zurücktreten, wenn Sie nachweisen, dass Sie die verspätete Zahlung nicht verschul-
det haben. 

 
 
C. Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/Folgebeitrag 

 
(1) Fälligkeit 

Die Folgebeiträge werden zu dem jeweils vereinbarten Zeitpunkt fällig. 
 
(2) Verzug 

Wenn Sie einen Folgebeitrag nicht rechtzeitig bezahlen, geraten Sie in Verzug, auch ohne dass Sie eine Mahnung von 
uns erhalten haben. Wir sind dann berechtigt, Ersatz für den Schaden zu verlangen, der uns durch den Verzug entstan-
den ist (siehe Absatz 3).  
Sie geraten nicht in Verzug, wenn Sie die verspätete Zahlung nicht verschuldet haben. 

 
(3) Zahlungsaufforderung 

Wenn Sie einen Folgebeitrag nicht rechtzeitig bezahlen, können wir Ihnen eine Zahlungsfrist einräumen. Das geschieht in 
Textform (Beispiel: Brief oder E-Mail) und auf Ihre Kosten. Diese Zahlungsfrist muss mindestens zwei Wochen betragen. 
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Unsere Zahlungsaufforderung ist nur wirksam, wenn sie folgende Informationen enthält: 
• Die ausstehenden Beträge, die Zinsen und die Kosten müssen im Einzelnen beziffert sein und 
• die Rechtsfolgen müssen angegeben sein, die nach Absatz 4) mit der Fristüberschreitung verbunden sind. 

 
(4) Verlust des Versicherungsschutzes 

Wenn Sie nach Ablauf der Zahlungsfrist immer noch nicht bezahlt haben, haben Sie ab diesem Zeitpunkt bis zur Zah-
lung keinen Versicherungsschutz. Allerdings müssen wir Sie bei unserer Zahlungsaufforderung nach Absatz 3) auf den 
Verlust des Versicherungsschutzes hingewiesen haben. 

 
(5) Kündigung des Versicherungsvertrags 

Wenn Sie nach Ablauf der Zahlungsfrist immer noch nicht bezahlt haben, können wir den Vertrag kündigen, ohne eine 
Frist einzuhalten. Allerdings müssen wir Sie bei unserer Zahlungsaufforderung nach Absatz 3) auf den Verlust des Ver-
sicherungsschutzes hingewiesen haben. 
Wenn wir Ihren Vertrag gekündigt haben und Sie danach innerhalb eines Monats den angemahnten Betrag bezahlen, 
besteht der Vertrag fort. Dann aber haben Sie für Versicherungsfälle, die zwischen dem Ablauf der Zahlungsfrist und 
Ihrer Zahlung eingetreten sind, keinen Versicherungsschutz. 

 
 
D. Rechtzeitige Zahlung bei SEPA-Lastschriftmandat 

 
(1) Rechtzeitige Zahlung 

Wenn wir die Einziehung des Beitrags von einem Konto vereinbart haben, gilt die Zahlung als rechtzeitig, wenn 
• der Beitrag zu dem Fälligkeitstag eingezogen werden kann und 
• Sie der Einziehung nicht widersprechen. 

 
Was geschieht, wenn der fällige Beitrag ohne Ihr Verschulden nicht eingezogen werden kann? In diesem Fall ist die Zah-
lung auch dann noch rechtzeitig, wenn Sie nach einer Aufforderung in Textform (Beispiel: Brief oder E-Mail) unverzüglich 
zahlen. („Unverzüglich“ heißt nicht unbedingt „sofort“, sondern „ohne schuldhaftes Zögern bzw. so schnell wie eben mög-
lich“.) 

 
(2) Beendigung des Lastschriftverfahrens 

Wenn Sie dafür verantwortlich sind, dass der fällige Beitrag nicht eingezogen werden kann, sind wir berechtigt, künftig 
eine andere Zahlungsweise zu verlangen. Sie müssen allerdings erst dann zahlen, wenn wir Sie hierzu in Textform (Bei-
spiel: Brief oder E-Mail) aufgefordert haben. 

 
 
E. Teilzahlung und Folgen bei verspäteter Zahlung 

Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, sind die noch ausstehenden Raten sofort fällig, wenn Sie mit der 
Zahlung einer Rate im Verzug sind. Ferner können wir für die Zukunft jährliche Beitragszahlung im Voraus verlangen. 

 
 
F. Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung 

In diesem Fall haben wir nur Anspruch auf den Teil des Beitrags, der dem Zeitraum des Versicherungsschutzes ent-
spricht. Das gilt, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist. 

 
 
§ 9 a (nicht belegt) 

 
 
§ 10 (nicht belegt) 

 
 
§ 11 Änderung wesentlicher Umstände der Beitragsfestsetzung 

(1) Wenn nach Vertragsabschluss ein Umstand eintritt, der einen höheren als den vereinbarten Versicherungsbeitrag 
rechtfertigt, können wir von da ab diesen höheren Beitrag verlangen. Denn damit sichern wir eine höhere Gefahr ab. 
(Beispiel: Sie haben ein Auto bei uns versichert und schaffen sich jetzt zusätzlich ein Motorrad an.) 
Wenn wir diese höhere Gefahr auch gegen einen höheren Beitrag nicht versichern können, müssen wir die Absicherung 
gegen diese Gefahr ausschließen. 

 
In folgenden Fällen können Sie den Versicherungsvertrag kündigen: 
• Ihr Beitrag erhöht sich um mehr als 10 Prozent. 
• Wir lehnen die Absicherung der höheren Gefahr ab. 
In diesen Fällen können Sie den Vertrag innerhalb eines Monats, nachdem Ihnen unsere Mitteilung zugegangen ist, oh-
ne eine Frist kündigen. In unserer Mitteilung müssen wir Sie auf Ihr Kündigungsrecht hinweisen. 
Nachdem wir von der Erhöhung der Gefahr Kenntnis erhalten haben, müssen wir unser Recht auf Beitragsänderung 
innerhalb eines Monats ausüben. 

 
(2) Wenn nach Vertragsabschluss ein Umstand eintritt, der einen niedrigeren als den vereinbarten Versicherungsbeitrag 

rechtfertigt, können wir von da ab nur noch diesen niedrigeren Beitrag verlangen. Sie müssen uns diesen Umstand in-
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nerhalb von zwei Monaten anzeigen. Wenn Sie uns nach Ablauf von zwei Monaten informieren, wird Ihr Versicherungs-
beitrag erst zu dem Zeitpunkt herabgesetzt, zu dem Sie uns informiert haben. 

 
(3) Wenn wir Sie auffordern, uns die zur Beitragsberechnung erforderlichen Angaben zu machen, müssen Sie uns diese 

innerhalb eines Monats zuschicken. (Beispiele für erforderliche Angaben: Zahl der zugelassen Fahrzeuge, Zahl der Ar-
beitnehmer, Mieteinnahmen bei vermieteten Objekten. Hinweise zu beitragsrelevanten Bezugsgrößen, die für Sie 
maßgebend sind, finden Sie in Ihrem Versicherungsantrag.) 

 
Kommen Sie dieser Verpflichtung nicht nach, können wir den Versicherungsvertrag mit einer Frist von einem Monat 
kündigen. Es sei denn, Sie weisen uns nach, dass Sie nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt haben. (Beispiel 
für „grob fahrlässiges Verhalten“: Jemand verletzt die im Verkehr erforderliche Sorgfalt in ungewöhnlich hohem Maße.)  

 
In folgenden Fällen haben Sie keinen Versicherungsschutz: 
• Sie machen innerhalb der Frist vorsätzlich falsche Angaben. 
• Sie unterlassen vorsätzlich erforderliche Angaben. 
• Der Versicherungsfall tritt später als einen Monat nach dem Zeitpunkt ein, zu dem Sie uns über die Gefahrerhöhung 

hätten informieren müssen. Ihr Versicherungsschutz entfällt nicht, wenn uns die zur Beitragsberechnung erforderli-
chen Angaben bereits bekannt waren. 

 
Wenn Sie grob fahrlässig Angaben verschwiegen oder unrichtige Angaben gemacht haben, können wir den Umfang un-
serer Leistungen kürzen, und zwar in einem der Schwere Ihres Verschuldens entsprechenden Verhältnis.  
Sie müssen nachweisen, dass Sie nicht grob fahrlässig gehandelt haben. (Beispiel für „grob fahrlässiges Verhalten“: Je-
mand verletzt die im Verkehr erforderliche Sorgfalt in ungewöhnlich hohem Maße.) 
Ausnahme: In folgenden Fällen haben Sie trotzdem Versicherungsschutz:  
• Sie weisen uns nach, dass die Veränderung weder den Eintritt des Versicherungsfalls beeinflusst noch den Umfang 

unserer Leistung erhöht hat.  
• Die Frist für unsere Kündigung ist abgelaufen und wir haben nicht gekündigt. 
Die soeben beschriebenen Regelungen werden nicht angewandt, wenn 
• die Veränderung so unerheblich ist, dass sie nicht zu einer Erhöhung der Beiträge führen würde oder  
• ersichtlich ist, dass diese Veränderung mitversichert sein soll.  

 
 
§ 12 Wegfall des versicherten Interesses 

(1) Ist der Versicherungsschutz nicht mehr nötig, weil sich die äußeren Umstände geändert haben? Dann gilt Folgendes 
(sofern nichts anderes vereinbart ist): 
Der Vertrag endet, sobald wir erfahren haben, dass sich die äußeren Umstände geändert haben.  
Beiträge stehen uns nur anteilig bis zu diesem Zeitpunkt zu. 

 
(2) Der Versicherungsschutz besteht über Ihren Tod hinaus bis zum Ende der Versicherungsperiode. Dies gilt, wenn der 

Beitrag am Todestag gezahlt war und die Versicherung nicht aus sonstigen Gründen beendet ist. Wenn der nächste fäl-
lige Beitrag bezahlt wird, bleibt der Versicherungsschutz bestehen.  
Derjenige, der den Beitrag gezahlt hat oder für den gezahlt wurde, wird anstelle des Verstorbenen Versicherungsneh-
mer. Er kann innerhalb eines Jahres nach dem Todestag verlangen, dass der Versicherungsvertrag vom Todestag an 
beendet wird. 

 
(3) Wenn Sie das im Versicherungsschein bezeichnete selbst genutzte Wohnobjekt (Wohnung oder Einfamilienhaus) 

wechseln, geht der Versicherungsschutz auf das neue Wohnobjekt über und umfasst auch Versicherungsfälle, 
• die erst nach Ihrem Auszug aus dem bisherigen Wohnobjekt eintreten, 
• die sich auf das neue Wohnobjekt beziehen und vor dessen geplantem oder tatsächlichem Bezug eintreten. 

 
(4) Wenn Sie ein Objekt wechseln, das Sie für Ihre gewerbliche, freiberufliche oder sonstige selbstständige Tätigkeit selbst 

nutzen, dann gilt dies nur unter folgender Voraussetzung: Das neue Objekt darf nach unserem Tarif weder nach Größe 
noch nach Miet- oder Pachthöhe einen höheren als den vereinbarten Beitrag ausmachen. 

 
 
§ 13 (nicht belegt) 

 
 
§ 14 Gesetzliche Verjährung 

(1) Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren. Die Fristberechnung richtet sich nach den all-
gemeinen Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs.  
Haben wir den Versicherungsschutz abgelehnt, beginnt die Verjährung des Anspruchs auf Kostentragung mit Schluss des 
Kalenderjahres, in dem der Anspruch auf Bestätigung des Versicherungsschutzes nach § 17 Absatz 2 entstanden ist. 

 
(2) Wenn Sie einen Anspruch aus Ihrem Versicherungsvertrag bei uns angemeldet haben, ist die Verjährung ausgesetzt, 

und zwar von der Anmeldung bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Ihnen unsere Entscheidung in Textform zugeht. (Das heißt: 
Bei der Berechnung der Verjährungsfrist berücksichtigen wir zu Ihren Gunsten den Zeitraum von der Meldung bis zum 
Eintreffen unserer Entscheidung bei Ihnen nicht.) 
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§ 15 Rechtsstellung mitversicherter Personen 

(1) Versicherungsschutz besteht für Sie und im jeweils bestimmten Umfang für die in § 21 bis § 28 oder im Versicherungs-
schein genannten sonstigen Personen. Versicherungsschutz besteht außerdem für Ansprüche, die natürlichen Perso-
nen kraft Gesetzes dann zustehen, wenn Sie oder eine mitversicherte Person verletzt oder getötet wurden. 
(Beispiel: Wenn Sie bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt werden, haben Ihre nächsten Angehörigen Versicherungs-
schutz und können damit Unterhaltsansprüche gegen den Unfallgegner geltend machen.) 
(Eine „natürliche Person“ ist ein Mensch im Gegensatz zur „juristischen Person“, das ist zum Beispiel eine GmbH, eine 
AG oder ein Verein.) 

 
(2) Alle Bestimmungen aus diesem Rechtsschutzvertrag gelten auch für diese mitversicherten Personen.  

Wenn eine mitversicherte Person Versicherungsschutz verlangt, können Sie dem widersprechen.  
Ausnahme: Es handelt sich um Ihren ehelichen/eingetragenen Lebenspartner. (Warum können Sie widersprechen, 
wenn eine mitversicherte Person Versicherungsschutz verlangt? Sie sind unser Versicherungsnehmer und können zum 
Beispiel bestimmen, ob wir Kosten für mitversicherte Personen bezahlen sollen.) 

 
(3) Ist ein Versicherter durch eine Straftat nach § 2 n) Absatz 1 getötet worden, besteht Versicherungsschutz ausschließlich 

für dessen Ehegatten oder eine andere Person aus dem Kreis seiner Kinder, Eltern und Geschwister für die rechtliche 
Interessenwahrnehmung eines Rechtsanwalts als Nebenklägervertreter, wenn diese Person insoweit als Nebenkläger 
vor einem deutschen Strafgericht zugelassen werden kann. 

 
 
§ 16 Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderung 

(1) Richten Sie bitte alle für uns bestimmten Anzeigen und Erklärungen an unsere Hauptverwaltung oder an die im Versi-
cherungsschein oder in dessen Nachträgen als zuständig bezeichnete Geschäftsstelle. Sie sollten auch dann in Text-
form erfolgen, wenn eine solche Form weder im Gesetz noch im Versicherungsvertrag vorgesehen ist. 

 
(2) Wenn Sie uns eine Änderung Ihrer Anschrift nicht mitteilen, genügt für eine Willenserklärung, die wir Ihnen gegen-

über abzugeben haben, die Absendung eines eingeschriebenen Briefs an die letzte uns bekannte Anschrift. Die Erklä-
rung gilt drei Tage nach der Absendung des Briefs als zugegangen. Dies gilt entsprechend für den Fall, dass Sie Ihren 
Namen ändern. 

 
(3) Haben Sie die Versicherung für Ihren Gewerbebetrieb abgeschlossen, wenden wir bei einer Verlegung der gewerbli-

chen Niederlassung die Bestimmungen des Absatzes 2 entsprechend an. 
 
 
 

3 Versicherungsfall 
 
 
§ 17 Verhalten im Versicherungsfall/Erfüllung von Obliegenheiten 

Obliegenheiten bezeichnen sämtliche Verhaltensregeln, die Sie und die versicherten Personen beachten müssen, um 
den Anspruch auf Versicherungsschutz zu erhalten. 

 
(1) Was müssen Sie tun, wenn ein Versicherungsfall eintritt und Sie Versicherungsschutz brauchen? 

a) Sie müssen uns den Versicherungsfall unverzüglich mitteilen, gegebenenfalls auch telefonisch. („Unverzüglich“ 
heißt nicht unbedingt „sofort“, sondern „ohne schuldhaftes Zögern bzw. so schnell wie eben möglich“.) 

 
b) Sie müssen uns  

• vollständig und wahrheitsgemäß über sämtliche Umstände des Versicherungsfalls unterrichten, 
• alle Beweismittel angeben und  
• uns Unterlagen auf Verlangen zur Verfügung stellen. 

 
c) Kosten verursachende Maßnahmen müssen Sie mit uns abstimmen, soweit dies für Sie zumutbar ist (Beispiele: die 

Beauftragung eines Rechtsanwalts, Erhebung einer Klage oder Einlegung eines Rechtsmittels).  
 
d) Entfällt 

 
(2) Wir bestätigen Ihnen den Umfang des Versicherungsschutzes, der für den konkreten Versicherungsfall besteht.  

Ergreifen Sie jedoch Maßnahmen zur Durchsetzung Ihrer rechtlichen Interessen,  
• bevor wir den Umfang des Versicherungsschutzes bestätigt haben und 
• entstehen durch solche Maßnahmen Kosten?  
Dann tragen wir nur die Kosten, die wir bei einer Versicherungsschutzbestätigung vor Einleitung dieser Maßnahmen zu 
tragen gehabt hätten. 

 
(3) Den Rechtsanwalt können Sie auswählen. 

Wir wählen den Rechtsanwalt aus, 
• wenn Sie das verlangen oder  
• wenn Sie keinen Rechtsanwalt benennen und uns die umgehende Beauftragung eines Rechtsanwalts notwendig er-

scheint. 
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Wenn wir den Rechtsanwalt auswählen, beauftragen wir ihn in Ihrem Namen. Für die Tätigkeit des Rechtsanwalts sind 
wir nicht verantwortlich.  

 
(4) Sie müssen nach der Beauftragung des Rechtsanwalts Folgendes tun: 

• Ihren Rechtsanwalt vollständig und wahrheitsgemäß unterrichten, 
• ihm die Beweismittel angeben, 
• ihm die möglichen Auskünfte erteilen,  
• die notwendigen Unterlagen beschaffen und  
• uns auf Verlangen Auskunft über den Stand Ihrer Angelegenheit geben. 

 
(5) Wenn Sie eine der in Absatz 1 und Absatz 4 genannten Obliegenheiten vorsätzlich verletzen, verlieren Sie Ihren Versi-

cherungsschutz. 
Bei grob fahrlässiger Verletzung einer Obliegenheit sind wir berechtigt, unsere Leistung zu kürzen, und zwar in ei-
nem der Schwere Ihres Verschuldens entsprechenden Verhältnis. (Beispiel für „grob fahrlässiges Verhalten“: Je-
mand verletzt die erforderliche Sorgfalt in ungewöhnlich hohem Maße.) 
Wenn Sie eine Auskunfts- oder Au�lärungsobliegenheit nach Eintritt des Versicherungsfalls verletzen, kann auch dies 
zum vollständigen oder teilweisen Wegfall des Versicherungsschutzes führen. Dies setzt jedoch voraus, dass wir Sie 
vorher durch gesonderte Mitteilung in Textform (zum Beispiel: Brief oder E-Mail) über diese Pflichten informiert haben. 
Der Versicherungsschutz bleibt bestehen, wenn Sie nachweisen, dass Sie die Obliegenheiten nicht grob fahrlässig verletzt 
haben. 

 
Der Versicherungsschutz bleibt auch in folgendem Fall bestehen: 
Sie weisen nach, dass die Obliegenheitsverletzung nicht die Ursache war 
• für den Eintritt des Versicherungsfalls, 
• für die Feststellung des Versicherungsfalls oder 
• für die Feststellung oder den Umfang unserer Leistung. (Zum Beispiel: Sie haben die Einlegung des Rechtsmittels 

mit uns nicht abgestimmt. Bei nachträglicher Prüfung hätten wir jedoch auch bei rechtzeitiger Abstimmung Kosten-
schutz gegeben.)  

Der Versicherungsschutz bleibt nicht bestehen, wenn Sie Ihre Obliegenheit arglistig verletzt haben. 
 
(6) entfällt 
 
(7) Ihre Ansprüche auf Versicherungsschutzleistungen können Sie nur mit unserem schriftlichen Einverständnis abtreten. 

(„Abtreten“ heißt: Sie übertragen Ihre Ansprüche auf Versicherungsleistung, die Sie uns gegenüber haben, auf Ihren 
Rechtsanwalt oder eine andere Person.)  

 
(8) Wenn ein anderer (zum Beispiel: Prozessgegner) Ihnen Kosten der Rechtsverfolgung erstatten muss, dann geht dieser 

Anspruch auf uns über.  
Aber nur dann, wenn wir die Kosten bereits beglichen haben.  
Sie müssen uns die Unterlagen aushändigen, die wir brauchen, um diesen Anspruch durchzusetzen. Bei der Durchset-
zung des Anspruchs müssen Sie auch mitwirken, wenn wir das verlangen.  
Wenn Sie diese Pflicht vorsätzlich verletzen und wir deshalb diese Kosten von den anderen nicht erstattet bekommen, 
dann müssen wir über die geleisteten Kosten hinaus keine weiteren Kosten mehr erstatten. 
Wenn Sie grob fahrlässig gehandelt haben, sind wir berechtigt, die Kosten in einem der Schwere Ihres Verschuldens 
entsprechenden Verhältnis zu kürzen. Sie müssen beweisen, dass Sie nicht grob fahrlässig gehandelt haben. (Beispiel 
für „grob fahrlässiges Verhalten“: Jemand verletzt die im Verkehr erforderliche Sorgfalt in ungewöhnlich hohem Maße.)  

 
(9) Wenn Ihnen Kosten der Rechtsverfolgung durch einen anderen (zum Beispiel: Prozessgegner) erstattet wurden, die wir 

zuvor geleistet haben, müssen Sie uns diese zurückzahlen. 
 
 
§ 18 (nicht belegt) 

 
 
§ 19 (nicht belegt) 

 
 
§ 20 Zuständiges Gericht, anzuwendendes Recht 

(1) Klagen gegen uns 
Wenn Sie uns verklagen wollen, können Sie die Klage an folgenden Orten einreichen: 
• Am Sitz des Versicherungsunternehmens oder am Sitz der für Ihren Vertrag zuständigen Niederlassung oder  
• wenn Sie eine natürliche Person sind, auch am Gericht Ihres Wohnsitzes. (Eine „natürliche Person“ ist ein Mensch im 

Gegensatz zur „juristischen Person“, das ist zum Beispiel eine GmbH oder eine AG oder ein Verein.) Haben Sie keinen 
Wohnsitz, können Sie die Klage am Gericht Ihres gewöhnlichen Aufenthalts einreichen. 

 
(2) Klagen gegen den Versicherungsnehmer 

Wenn wir Sie verklagen müssen, können wir die Klage an folgenden Orten einreichen: 
• Wenn Sie eine natürliche Person sind, am Gericht Ihres Wohnsitzes. Haben Sie keinen Wohnsitz, können wir die Kla-

ge am Gericht Ihres gewöhnlichen Aufenthalts einreichen. 
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• Wenn Ihr Wohnsitz oder Ihr gewöhnlicher Aufenthalt zum Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist, am Sitz 
unseres Versicherungsunternehmens oder am Sitz der für Ihren Vertrag zuständigen Niederlassung. 

• Wenn Sie eine juristische Person sind oder eine offene Handelsgesellschaft, Kommanditgesellschaft, Gesellschaft 
bürgerlichen Rechts oder eine eingetragene Partnerschaftsgesellschaft, ist das Gericht an Ihrem Sitz oder Ihrer Nie-
derlassung zuständig. 

 
(3) Wohnsitzverlegung ins Ausland 

Verlegen Sie nach Vertragsschluss Ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in einen Staat, der nicht Mitglied-
staat der Europäischen Union oder Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum ist, oder ist 
Ihr Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt, ist der ausschließliche Ge-
richtsstand am Sitz unseres Versicherungsunternehmens. 

 
(4) Anzuwendendes Recht 

Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht. 
 
(5) Besonderheit bei Wirtschaftssanktionen: Sanktionsklausel 

Unbeschadet der übrigen Vertragsbestimmungen besteht kein Versicherungsschutz, wenn und soweit wir aufgrund 
der für uns geltenden gesetzlichen Bestimmungen gehindert sind, Versicherungen bereitzustellen oder Versicherungs-
leistungen zu erbringen. Insbesondere handelt es sich dabei um 
• Wirtschaftssanktionen,  
• Handelssanktionen  
• Finanzsanktionen oder 
• Embargos der Europäischen Union oder der Bundesrepublik Deutschland. 
Dies gilt auch für Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen bzw. Embargos, die durch die Vereinigten Staaten von 
Amerika im Hinblick auf den Iran erlassen werden, soweit dem nicht europäische oder deutsche Rechtsvorschriften 
entgegenstehen. 

 
 
 

4 Formen des Versicherungsschutzes 
 
 
§ 29 Aktiv-Rechtsschutz Immobilie  

(1) Sie haben Versicherungsschutz, wenn Sie Grundstücke, Gebäude oder Gebäudeteile in folgenden Eigenschaften nut-
zen: als 
a) Eigentümer 
b) Vermieter 
Die Eigenschaften und das Grundstück, die Gebäude oder Gebäudeteile müssen im Versicherungsschein angegeben sein. 
Einer Wohneinheit zuzurechnende Garagen oder Kraftfahrzeug-Abstellplätze sind eingeschlossen. 

 
(2) Der Versicherungsschutz umfasst 

Wohnungs- und Grundstücks-Rechtsschutz für vermietete Wohneinheiten (§ 2 c)) 

Steuer-Rechtsschutz (§ 2 e)) 

Straf-Rechtsschutz  (§ 2 i)) 

Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz (§ 2 j)) 

ARAG JuraTel® (Sonderbedingung 10) 

Rechtsschutz für Mediationsverfahren  (§ 5 a)) 

Wenn im Rahmen eines Mediationsverfahrens die Einholung eines  
Sachverständigengutachtens zweckdienlich erscheint und sich die 
Medianten auf einen Sachverständigen geeinigt haben, übernehmen  
wir auch dessen übliche Vergütung bis 1.000 Euro. Die Kosten werden  
auf die Versicherungssumme für die Mediation angerechnet. 

 
(3) Für Vermieter/Verpächter umfasst der Versicherungsschutz zusätzlich 

Online-Forderungsmanagement (Sonderbedingung 11) 
für die Einziehung von Forderungen aus der  
Vermietung/Verpachtung von  
Wohneinheiten 

 
(4) Für Eigentümer/Vermieter umfasst der Versicherungsschutz zusätzlich 

Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen im unmittelbaren Zusam-
menhang mit dem Betrieb (das heißt: Einspeiserisiko, nicht, Anschaffung, Installation) einer Photovoltaikanlage bis zu 
fünfzehn Kilowatt-Peak (kWp) auf dem versicherten Grundstück/Gebäude, wenn sich die Anlage in Ihrem Eigentum 
befindet. Dies gilt abweichend von § 3 Absatz 1 d). Die Versicherungssumme je Versicherungsfall beträgt 10.000 Euro. 

 
(5) Vermieter können vereinbaren, dass der Versicherungsschutz um den ARAG Mietausfallschutz (Sonderbedingung 18) 

erweitert wird. 
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B Sonderbedingungen 
 
 
Nachfolgende Sonderbedingungen gelten nur dann, wenn sie mit uns ausdrücklich vereinbart sind: 
 
 
Sonderbedingung 10 zu den ARB 2019: ARAG JuraTel® 

 
§ 1 Gegenstand von ARAG JuraTel® 

Wir stellen Ihnen eine Rufnummer für den schnellen und einfachen Zugang zu einer telefonischen Erstberatung (ei-
nem telefonischen ersten Beratungsgespräch) durch einen in Deutschland zugelassenen Rechtsanwalt in allen 
Rechtsangelegenheiten zur Verfügung, auf die deutsches Recht anwendbar ist. 
 
Bei Rechtsfragen im Ausland stehen Ihnen deutschsprachige Anwälte für eine telefonische Erstberatung im jeweiligen 
Landesrecht zur Verfügung. Dies gilt zurzeit für folgende europäische Länder:  
• Belgien 
• Dänemark 
• Estland 
• Frankreich 
• Griechenland 
• Großbritannien 
• Italien 
• Kroatien 
• Lettland 
• Litauen 
• Niederlande 
• Norwegen 
• Österreich 
• Polen 
• Portugal 
• Rumänien 
• Schweden 
• Schweiz 
• Serbien 
• Slowakei 
• Spanien 
• Tschechien 
• Türkei 
• Ungarn 
 
sowie die USA. 

 
 
§ 2 Voraussetzungen für den Anspruch auf Versicherungsschutz 

Ein Anspruch auf Versicherungsschutz besteht bei Vorliegen eines Beratungsbedürfnisses.  
 
 
§ 3 Leistungsumfang 

Wir übernehmen je telefonische Erstberatung (Rat oder Auskunft) die Vergütung eines für Sie tätigen Rechtsanwalts 
• in Deutschland im Umfang des § 5 Absatz 1 a) ARB,  
• im Ausland bis zu maximal 250 Euro, für alle in einem Kalenderjahr angefallenen Erstberatungen jedoch nicht mehr 

als 500 Euro.  
In diesen Fällen gilt keine Selbstbeteiligung. 

 
 
§ 4 Anzuwendende Bestimmungen 

Soweit vorstehend nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist, gelten die Bestimmungen der §§ 1, 7 bis 12, 14, 16, 17 
und 20 ARB entsprechend. 
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Sonderbedingung 11 zu den ARB 2019: Online-Forderungsmanagement 

 
§ 1 Gegenstand des Versicherungsschutzes 

Wir stellen Ihnen ein Internetportal zur Verfügung für die schnelle und einfache Beauftragung eines Inkassodienstleis-
ters mit der Einziehung von Zahlungsforderungen, 
• die mit Ihrer im Versicherungsschein genannten gewerblichen, freiberuflichen oder sonstigen selbstständigen Tätig-

keit bzw. mit der Vermietung/Verpachtung von Wohn- bzw. Gewerbeeinheiten im Zusammenhang stehen, 
• die Sie nicht kraft rechtsgeschäftlicher Abtretung erlangt haben und  
• für die im Falle gerichtlicher Geltendmachung ein deutsches Gericht zuständig ist. 

 
 
§ 2 Leistungsumfang 

(1) Wir übernehmen die Kosten für den Inkassodienstleister (Inkassokosten). 
 
(2) Ferner tragen wir, solange die Zahlungsforderung unstrittig ist, die Gerichtskosten für einen Mahn- und Vollstre-

ckungsbescheid sowie die Kosten der Zwangsvollstreckung für drei Zwangsvollstreckungsmaßnahmen, die der Inkas-
sodienstleister verauslagt hat, soweit die Zwangsvollstreckungsmaßnahmen nicht später als fünf Jahre nach Rechts-
kraft des Vollstreckungstitels eingeleitet werden. 

 
(3) Neben den Inkassokosten erstatten wir auch die notwendigen Auslagen des Inkassodienstleisters für Anfragen beim 

Einwohnermeldeamt. 
 
(4) Die Umsatzsteuer tragen wir nur, soweit Sie nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt sind. 
 
 
§ 3 Voraussetzungen für den Anspruch auf Versicherungsschutz 

Anspruch auf Versicherungsschutz besteht, wenn  
a) die einzelne Zahlungsforderung mindestens 25 Euro und höchstens 250.000 Euro beträgt, 
b) die Rechnungsstellung längstens zwölf Monate vor Abschluss des Rechtsschutzvertrags erfolgte und 
c) solange die Zahlungsforderung unstrittig ist, das heißt, solange der Schuldner keine materiell-rechtlichen Einwän-

de gegen die Forderung erhebt und 
d) der Schuldner Ihrer Zahlungsforderung nicht nachgekommen ist. 

 
 
§ 4 Was ist nicht versichert? 

(1) Ein Anspruch auf Versicherungsschutz besteht nicht, 
a) wenn die Forderung verjährt oder noch nicht fällig ist, 
b) für die Beitreibung der Forderung im Ausland, 
c) wenn eine durch das Inkassounternehmen einzuholende Bonitätsauskunft über den Schuldner nicht positiv aus-

fällt und wenn (weitere) Beitreibungsbemühungen wegen der persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des 
Schuldners nach verständiger kaufmännischer Würdigung ohne hinreichende Aussicht auf Erfolg sind, 

d) wenn die Forderungen in ursächlichem Zusammenhang stehen mit 
aa) Spiel- oder Wettverträgen  
bb) Termin- oder vergleichbaren Spekulationsgeschäften 
cc) Gewinnzusagen 
dd) dem Erwerb, der Veräußerung, der Verwaltung und der Finanzierung von Kapitalanlagen 

 
(2) Der Versicherungsschutz entfällt rückwirkend, wenn Sie den Inkassoauftrag an den Inkassodienstleister zurückziehen. 
 
(3) Der Versicherungsschutz endet, wenn die Zahlungsforderung strittig wird. Die Kosten für das strittige Verfahren über-

nehmen wir im Rahmen des Online-Forderungsmanagements nicht. 
 
 
§ 5 Anzuwendendes Recht 

Soweit vorstehend nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist, gelten die Bestimmungen der §§ 7 bis 11, 14, 16 und 
20 ARB sinngemäß. 

 
 
§ 6 Vorzeitige Vertragsbeendigung bei Vereinbarung von Online-Forderungsmanagement als 

Einzelvertrag 

Ist ARAG Online-Forderungsmanagement als Einzelvertrag vereinbart, kann der Vertrag nach Maßgabe der nachfol-
genden Bestimmungen vorzeitig gekündigt werden. 

 
(1) Wenn der durch uns benannte Inkassodienstleister den Inkassoauftrag mangels hinreichender wirtschaftlicher Erfolgs-

aussichten ablehnt, können Sie den Vertrag vorzeitig kündigen. 
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(2) Wenn wir unsere Leistungspflicht für mindestens zwei Inkassoaufträge innerhalb von 24 Monaten bejahen, können 
sowohl Sie als auch wir nach Annahme des zweiten oder jedes weiteren Inkassoauftrags den Vertrag vorzeitig kündigen. 

 
(3) Die Kündigung muss uns bzw. Ihnen innerhalb eines Monats zugehen, nachdem der Inkassodienstleister den Inkasso-

auftrag nach Absatz 1) abgelehnt oder wir den Inkassoauftrag nach Absatz 2) bejaht haben; wenn Sie kündigen, wird Ih-
re Kündigung wirksam, sobald sie uns zugeht. Sie können jedoch bestimmen, dass die Kündigung zu einem späteren 
Zeitpunkt wirksam wird; spätestens jedoch am Ende des Versicherungsjahres. 
Unsere Kündigung wird einen Monat, nachdem Sie sie erhalten haben, wirksam. 

 
 
 
Sonderbedingung 18 zu den ARB 2019: ARAG Mietausfallschutz 

 
§ 1 Risikoträger des ARAG Mietausfallschutzes 

ARAG Allgemeine Versicherungs-Aktiengesellschaft 
ARAG Platz 1, 40472 Düsseldorf 
Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Dr. h. c. Paul-Otto Faßbender 
Vorstand: Uwe Grünewald, Zouhair Haddou-Temsamani, Christian Vogée 
Registergericht Düsseldorf HRB 10418 
Sitz: Düsseldorf 
USt-ID-Nr.: DE 811 125 216 

 
Führender Versicherer ist die ARAG SE. 
Sie ist bevollmächtigt, Zahlungen, Anzeigen und Willenserklärungen usw. – ausgenommen in Schadenangelegenhei-
ten – auch für die ARAG Allgemeine Versicherungs-Aktiengesellschaft (im Folgenden ARAG Allgemeine genannt) ent-
gegenzunehmen und zu tätigen. 
Verklagt werden bzw. klagen kann außer in Schadenfällen nur die ARAG SE. 
In Schadenangelegenheiten einschließlich sich hieraus ergebender Rechtsstreitigkeiten, die 
• den Rechtsschutz betreffen, kann ausschließlich die ARAG SE 
• den ARAG Mietausfallschutz betreffen, kann ausschließlich die ARAG Allgemeine verklagt werden bzw. klagen. 

 
 
§ 2 Gegenstand der Versicherung/Was ist versichert? 

Die ARAG Allgemeine ersetzt Ihnen Mietausfallschäden. Das sind Schäden an Ihrem Vermögen, die dadurch entste-
hen, dass 

 
(1) ein Mieter Ihnen Ihre im Versicherungsvertrag bezeichnete, in Deutschland gelegene, ausschließlich zu Wohnzwecken 

genutzte Wohneinheit (Wohnung oder Wohnhaus) nach Beendigung des Mietverhältnisses nicht zurückgibt und seine 
Verpflichtungen auf Zahlung des Nutzungsentgelts in Höhe des Mietzinses einschließlich fortlaufender Mietnebenkos-
ten nicht erfüllt; 

 
(2) in diesen Fällen die Wohneinheit nach der verspäteten Rückgabe wegen vom Mieter rechtlich geschuldeter, aber nicht 

bzw. nicht fachgerecht ausgeführter Renovierungs- und Sanierungsarbeiten nicht vermietbar ist.  
 
 
§ 3 Wann haben Sie Anspruch auf Versicherungsschutz? 

(1) Sie haben Versicherungsschutz, wenn ein Versicherungsfall eingetreten ist. Ein Versicherungsfall ist eingetreten, wenn  
• Sie das Mietverhältnis durch Kündigung beendet haben und 
• der Mieter die Mietsache nach der Kündigung des Mietverhältnisses nicht zurückgibt und 
• der Mieter nach Wirksamwerden der von Ihnen ausgesprochenen Kündigung die Miet- sowie Mietnebenkostenzah-

lungen ganz oder teilweise einstellt.  
 
(2) Für bereits bei Abschluss dieses Vertrags vermietete Wohneinheiten besteht Versicherungsschutz jedoch erst für 

frühestens nach Ablauf von drei Monaten nach Versicherungsbeginn ausgesprochene Kündigungen (Wartezeit). 
 
(3) Bei Mietverhältnissen, die nach oder mit Abschluss dieses Vertrags beginnen, entfällt die Wartezeit. 
 
 
§ 4 Haftzeit 

Die Haftzeit beginnt mit dem Wirksamwerden der Kündigungserklärung. 
Der Mietausfallschaden wird ersetzt 
• bis zu dem Zeitpunkt, in dem der Mieter die Wohnung zurückgibt, sowie 
• für die Dauer einer gegebenenfalls nach § 2 Absatz 2 erforderlichen Renovierung von maximal drei Monaten,  
höchstens jedoch für die im Versicherungsvertrag vereinbarte Dauer (sechs bzw. zwölf Monate). 
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§ 5 Entschädigungsberechnung 

Die ARAG Allgemeine ersetzt den versicherten Mietausfallschaden (das Nutzungsentgelt für den Zeitraum, in dem der 
Mieter nach Beendigung des Mietvertrags die Wohneinheit weiter in Anspruch nimmt) bis zum Ende der vereinbarten 
Haftzeit, höchstens jedoch bis zur vereinbarten Entschädigungsgrenze. 
Der Mietausfallschaden besteht aus dem mit dem Mieter vereinbarten Mietzins einschließlich fortlaufender Mietneben-
kosten (als Pauschale oder Vorauszahlung). Etwaige Zahlungen des Mieters hierauf werden angerechnet. 
Während einer Renovierung beschränkt sich die Entschädigung auf den Mietzins ohne Mietnebenkosten.  

 
 
§ 6 Was ist nicht versichert? 

Nicht ersetzt werden Mietausfallschäden, 
 
(1) wenn die deswegen geltend gemachten Ansprüche aus dem Mietverhältnis gegen den Mieter nicht gerichtlich durch-

setzbar sind, zum Beispiel weil ihnen Einreden (wie die Verjährung), Einwendungen (wie Minderung) oder Gegenan-
sprüche entgegenstehen; 

 
(2) wenn der Mieter vor Abschluss des Versicherungsvertrags seinen Verpflichtungen aus dem Mietvertrag nicht fristge-

recht und vollständig nachgekommen ist. Dies ist insbesondere der Fall, wenn es zu Zahlungsrückständen oder Stun-
dungen gekommen ist; 

 
(3) wenn ein Mieter des betroffenen Mietverhältnisses der Ehegatte, Lebenspartner oder Lebensgefährte des Versiche-

rungsnehmers ist oder ein Verwandter in direkter Linie, zum Beispiel Eltern, Kinder oder Geschwister. 
 
 
§ 7 Obliegenheiten 

Obliegenheiten bezeichnen sämtliche Verhaltensregeln, die Sie beachten müssen, um den Anspruch auf Versiche-
rungsschutz zu erhalten. 

 
(1) vor Eintritt des Versicherungsfalls 

Bei Abschluss eines Mietvertrags müssen Sie sich (zum Beispiel durch Vorlage einer Selbstauskunft des Mieters oder 
Einholung einer Bonitätsauskunft) Gewissheit darüber verschaffen, dass die wirtschaftlichen Verhältnisse des Mieters 
geordnet sind. 
Was ist unter geordneten wirtschaftlichen Verhältnissen zu verstehen? Es dürfen in den Selbst- oder Bonitätsaus-
künften keine Hinweise auf eine schlechte Bonität des Mieters vorliegen, wie beispielsweise  
• eine uneinbringlich titulierte Forderung, 
• die Abgabe einer eidesstattlichen Versicherung, 
• eine vorliegende Privatinsolvenz, 
• das Vorliegen eines Haftbefehls, 
• ein vorliegender Titel zur Zwangsvollstreckung. 

 
(2) bei Eintritt des Versicherungsfalls  

Was müssen Sie tun, wenn ein Versicherungsfall eintritt und Sie Versicherungsschutz brauchen? 
a) Sie müssen der ARAG Allgemeine den Versicherungsfall unverzüglich mitteilen, gegebenenfalls auch telefonisch. („Un-

verzüglich“ heißt nicht unbedingt „sofort“, sondern „ohne schuldhaftes Zögern bzw. so schnell wie eben möglich“.) 
 
b) Sie müssen die ARAG Allgemeine  

• vollständig und wahrheitsgemäß über sämtliche Umstände des Versicherungsfalls unterrichten und 
• Ihre Unterlagen auf Verlangen zur Verfügung stellen. 

 
c) Sie müssen – soweit möglich – dafür sorgen, dass Schaden vermieden bzw. verringert wird. (Entsprechend § 82 

Versicherungsvertragsgesetz. § 82 bestimmt zum Beispiel in Absatz 1: „Der Versicherungsnehmer hat bei Eintritt 
des Versicherungsfalls nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des Schadens zu sorgen.) 

 
d) Sie müssen die Weisungen der ARAG Allgemeine befolgen, soweit das für Sie zumutbar ist. Außerdem müssen Sie 

Weisungen einholen, wenn die Umstände dies gestatten. 
 
e) Sie müssen nach Rückgabe der Wohneinheit unverzüglich mit einer gegebenenfalls erforderlichen Renovierung be-

ginnen und dafür Sorge tragen, dass die Renovierungsarbeiten so schnell wie möglich abgeschlossen werden. („Un-
verzüglich“ heißt nicht unbedingt „sofort“, sondern „ohne schuldhaftes Zögern bzw. so schnell wie eben möglich“.) 

 
f) Sie müssen Ihren Ersatzanspruch oder ein zur Sicherung dieses Anspruchs dienendes Recht unter Beachtung der 

geltenden Form- und Fristvorschriften wahren. Soweit die ARAG Allgemeine Ihnen den Schaden ersetzt hat, müs-
sen Sie ihr auf Verlangen eventuelle Ersatzansprüche gegen den Mieter abtreten und sie nach Übergang des Er-
satzanspruchs bei dessen Durchsetzung, soweit erforderlich, unterstützen. (Verletzen Sie diese Obliegenheit, ist 
die ARAG Allgemeine nach Maßgabe des § 86 Absatz 2 VVG leistungsfrei.) 
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§ 8 Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung 

(1) Wenn Sie eine der in § 7 Absatz 1 und Absatz 2 genannten Obliegenheiten vorsätzlich verletzen, verlieren Sie Ihren 
Versicherungsschutz. 

 
(2) Bei grob fahrlässiger Verletzung einer Obliegenheit ist die ARAG Allgemeine berechtigt, ihre Leistung zu kürzen, und 

zwar in einem der Schwere Ihres Verschuldens entsprechenden Verhältnis. (Beispiel für „grob fahrlässiges Verhalten“: 
Jemand verletzt die erforderliche Sorgfalt in ungewöhnlich hohem Maße.) Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässig-
keit haben Sie zu beweisen. 

 
(3) Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverletzung ist die ARAG Allgemeine jedoch zur Leistung verpflichtet, 

soweit Sie nachweisen, dass die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versiche-
rungsfalls noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht der ARAG Allgemeine ursächlich ist. 

 
(4) Wenn Sie eine Auskunfts- oder Au�lärungsobliegenheit nach Eintritt des Versicherungsfalls verletzen, kann auch dies 

zum vollständigen oder teilweisen Wegfall des Versicherungsschutzes führen. Dies setzt jedoch voraus, dass die ARAG 
Allgemeine Sie vorher durch gesonderte Mitteilung in Textform (zum Beispiel: Brief oder E-Mail) über diese Pflichten 
informiert hat.  

 
 
§ 9 Rückforderung der Leistung 

Wird festgestellt (zum Beispiel durch Urteil, Vergleich oder Klagerücknahme), dass die Mietforderung nicht oder nicht 
in vollem Umfang berechtigt war, sind Sie verpflichtet, der ARAG Allgemeine die gezahlten Leistungen anteilig im Um-
fang der nicht berechtigten Mietforderung zurückzuerstatten. (Beispiel: Es wird festgestellt, dass Ihnen aufgrund nicht 
beseitigter Mietmängel nur eine um 25 Prozent geminderte Miete bzw. 75 Prozent der Miete zustand, so sind Sie verpflich-
tet, der ARAG Allgemeine 25 Prozent der gezahlten Leistung zurückzuerstatten.) 

 
 
§ 10 Vertragsdauer 

(1) In Erweiterung zu § 8 ARB endet der Versicherungsschutz, wenn die Wohneinheit nicht länger vermietet wird. 
 
(2) Sie und die ARAG Allgemeine können den ARAG Mietausfallschutz unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten in 

Textform kündigen. Wenn Sie kündigen, können Sie bestimmen, dass Ihre Kündigung erst zum Schluss des laufenden 
Versicherungsjahres wirksam wird. Wenn die ARAG Allgemeine kündigt, können Sie den ARAG Aktiv-Rechtsschutz Im-
mobilie innerhalb eines Monats nach Zugang der Erklärung der ARAG Allgemeine zum gleichen Zeitpunkt kündigen. 

 
(3) Der Versicherungsschutz endet automatisch mit Beendigung des ARAG Aktiv-Rechtsschutzes Immobilie für Vermieter 

und/oder des Zusatzbausteins ARAG Mietausfallschutz. 
 
 
§ 11 Anzuwendendes Recht 

Soweit vorstehend nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist, gelten die Bestimmungen der §§ 7 bis 16 und 20 
ARB sinngemäß. 
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Glossar 

 
Aktuar  

Ein Aktuar ist ein Experte für die Bereiche Versicherung, Bausparen, Kapitalanlage und Altersversorgung. Er nutzt mathematische 
Methoden der Wahrscheinlichkeitstheorie und der Statistik, um finanzielle Unsicherheiten zu bewerten. 
 
Arglistige Täuschung  

Eine arglistige Täuschung liegt regelmäßig dann vor, wenn eine Täuschung über Tatsachen vorsätzlich erfolgt. Der Täuschende 
sorgt damit gezielt dafür, dass sein Verhalten zu einem Irrtum des Getäuschten führt. 
 
Betreuungsangelegenheit  

Betreuungsangelegenheiten umfassen alle Anliegen rund um das Thema Betreuung. Ist eine volljährige Person aufgrund einer 
psychischen Krankheit oder einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung nicht in der Lage, Angelegenheiten ganz 
oder teilweise eigenständig zu erfüllen, wird eine Betreuung gesetzlich angeordnet. Dies geschieht dann, wenn im Vorhinein keine 
Vorsorgevollmacht erteilt wurde. 
 
Bußgeld  

Ein Bußgeld ist eine monetäre Ahndung eines Gesetzesverstoßes. Sie wird bei Verstößen gegen geltendes Recht verhängt, wenn es 
sich bei der Zuwiderhandlung um eine Ordnungswidrigkeit handelt.  
 
Dingliche Rechte  

Dingliche Rechte sind Rechte, die immer gelten und von jedem respektiert werden müssen. Dazu gehört zum Beispiel Eigentum. 
 
Gerichtskosten 

Gerichtskosten setzen sich zusammen aus Gebühren und Auslagen. Die Gebühren richten sich nach der Höhe des Streitwerts bzw. 
in Straf- und Bußgeldverfahren nach der Höhe der verhängten Strafe bzw. Buße. Zu den Auslagen zählen die Entschädigungen für 
vom Gericht herangezogene Zeugen, Sachverständige, Dolmetscher und Übersetzer sowie die Aufwendungen anderer Behörden 
(zum Beispiel Polizei oder Feuerwehr), die für die richterliche Entscheidung notwendig waren. 
 
Gerichtsstand 

Als Gerichtsstand wird der Ort des zuständigen Gerichts bezeichnet. 
 
Natürliche Person/Juristische Person 

Eine natürliche Person ist ein Mensch. Eine juristische Person ist zum Beispiel eine GmbH, eine AG oder ein Verein. 
 
Obliegenheit 

Obliegenheiten sind Verhaltensregeln, die Sie beachten müssen, um Ihren Anspruch auf Versicherungsschutz zu erhalten. 
 
Ordnungswidrigkeit 

Ordnungswidrigkeiten sind Rechtsverstöße, die keinen kriminellen Gehalt haben und daher nicht mit Strafe bedroht sind. Sie 
können allerdings mit einer Geldbuße geahndet werden. 
 
Regressmaßnahmen 

Regressmaßnahmen sind Maßnahmen zur Durchsetzung von Regressansprüchen. Ein Regressanspruch ist zum Beispiel der An-
spruch eines Versicherers gegen den Schadenverursacher auf die gezahlte Entschädigungsleistung. Der Versicherungsnehmer 
muss solche Ansprüche an den Versicherer abtreten.  
 
Selbstbeteiligung 

Die Selbstbeteiligung ist der Anteil, den Sie im Versicherungsfall selber zahlen müssen. Die Höhe der Selbstbeteiligung wird in der 
Regel bei Versicherungsabschluss vereinbart. Eine Information darüber finden Sie in Ihrem Versicherungsschein. 
 
Sonstige Lebenspartnerschaft 

Es handelt sich um Lebenspartner, die nicht verheiratet sind und nicht in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft leben. 
 
Sonstiger Nutzungsberechtigter 

Bei einem Nutzungsberechtigten handelt es sich um eine Person, die eine Sache nutzen darf. Zum Beispiel aufgrund einer Woh-
nungsleihe. 
 
Straftat 

Eine Straftat ist eine Handlung, die gegen das Gesetz verstößt (zum Beispiel Diebstahl oder Körperverletzung). Sie ist immer mit 
einer Strafandrohung (Geld- oder Freiheitsstrafe) verknüpft. 
 
Tätlicher Angriff 

Unter einem tätlichen Angriff versteht man einen Angriff auf eine Person, welcher als Körperverletzung gewertet wird.  
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Versicherungsombudsmann 

Der Versicherungsombudsmann ist eine anerkannte Schlichtungsstelle. Die Aufgabe des Versicherungsobmanns besteht darin, 
Streitigkeiten in Versicherungsangelegenheiten zwischen dem Versicherungsnehmer und dem Versicherungsunternehmen beizu-
legen. 
Der Versicherungsobmann  
• arbeitet für Verbraucher kostenfrei, 
• überprüft neutral und unbürokratisch die Entscheidungen des Versicherers oder Versicherungsvermittlers, 
• kann Versicherer bis zu 10.000 Euro zur Leistung verpflichten, 
• erläutert verständlich das Ergebnis seiner Prüfung. 
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Allgemeine Bedingungen für Sachschäden durch Mieter an 

vermietetem Wohneigentum  

 
Abschnitt A – Umfang und Leistungen 

§ 1 Gegenstand der Versicherung 
§ 2 Versicherte Sachen Versicherungsort 
§ 3 Versicherte Gefahren und Schäden, Versicherungsfall 
§ 4 Versicherte Kosten 
§ 5 Ausschlüsse 
§ 6 Versicherungssumme. Entschädigungsgrenze 
§ 7 Selbstbeteiligung 
§ 8 Subsidiarität 
§ 9 Entschädigungsberechnung 
§ 10 Zahlung und Verzinsung der Entschädigung 
§ 11 Sachverständigenverfahren 
§ 12 Beitragsanpassung, Beitragsänderung 
 

Abschnitt B – Rechte und Pflichten 

§ 1 Anzeigepflicht des Versicherungsnehmers oder seines Vertreters bis zum Vertragsschluss 
§ 2 Beginn des Versicherungsschutzes. Wartezeit, Beitrag und Versicherungssteuer 
§ 3 Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/erster oder einmaliger Beitrag 
§ 4 Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/Folgebeitrag 
§ 5 Rechtzeitigkeit der Zahlung bei SEPA-Lastschriftmandat 
§ 6 Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung 
§ 7 Dauer und Ende des Vertrages. Wegfall des versicherten Interesses 
§ 8 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers 
§ 9 Mehrere Versicherer 
§ 10 Versicherung für fremde Rechnung 
§ 11 Übergang von Ersatzansprüchen 
§ 12 Kündigung nach dem Versicherungsfall 
§ 13 Keine Leistungspflicht aus besonderen  Gründen 
§ 14 Anzeigen, Willenserklärungen. Anschriftenänderungen 
§ 15 Repräsentanten. mehrere Versicherungsnehmer 
§ 16 Verjährung 
§ 17 Bedingungsanpassungsklausel 
§ 18 Zuständiges Gericht 
§ 19 Anzuwendendes Recht 
§ 20 Sanktionsklausel 
§ 21 Begriffsbestimmung – Versicherungsjahr 
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Abschnitt A – Umfang und Leistungen 
 
 
§ 1 Gegenstand der Versicherung 

Die Versicherung bietet dem Vermieter von Wohnräumen im Rahmen des unter §§ 2–10 vereinbarten Deckungsum-
fanges Versicherungsschutz für durch Mieter verursachte Schäden an den unter § 2 genannten versicherten Sachen. 

 
 
§ 2 Versicherte Sachen, Versicherungsort 

1. Versichert sind die vom Vermieter eingebrachten Gebäudebestandteile innerhalb der versicherten Wohneinheit und 
der mitversicherten Räume, wie Keller, Loggien, Balkone, Terrassen sowie Räume in Nebengebäuden einschließlich 
Garagen. 

 
2. Mitversichert sind auch vom Vermieter eingebaute und mit der Wand fest verbundene Einbaumöbel und -küchen 

sowie nicht fest verklebter Fußbodenbelag wie z.B. Teppichboden oder schwimmend verlegtes Parkett. 
 
3. Versichert sind vorgenannte Sachen nur, sofern sich die zu vermietende Wohnung gemäß einem vom Vermieter und 

Mieter unterzeichneten Übergabeprotokoll bei Einzug in einem ordnungsgemäßen Zustand befindet. Dies ist im Scha-
denfall anhand dieses von beiden Mietparteien unterzeichneten Übergabeprotokolls nachzuweisen. Die Wohnung be-
findet sich dann in einem ordnungsgemäßen Zustand, wenn diese gemäß Übergabeprotokoll  
• bezugsfertig, 
• verkehrssicher und mängelfrei  
ist. 

 
Mängelfrei im Sinne dieser Bedingungen ist eine Wohnung auch dann, wenn die im Übergabeprotokoll festgestellten 
Mängel bei Eintritt des Versicherungsfalles nachweislich fachgerecht beseitigt wurden. Kein Versicherungsschutz be-
steht für nicht im Übergabeprotokoll bezeichnete Mängel, die bereits zum Zeitpunkt des Bezugs objektiv vorhanden 
waren, wie z.B. versteckte Mängel (siehe § 5 Nr. 2). Ohne Existenz eines ordnungsgemäßen Übergabeprotokolls besteht 
für die einzelne Mieteinheit kein Vorsicherungsschutz. Eine vor dem Versicherungsfall erstellte, von beiden Mietpar-
teien unterzeichnete Erklärung zur objektiven Mängelfreiheit der Wohnung steht dem Übergabeprotokoll jedoch 
gleich, sofern die Wohnung bereits vermietet ist und ein Übergabeprotokoll zum Bezugszeitpunkt nicht erstellt wurde. 

 
 
§ 3 Versicherte Gefahr und Schäden, Versicherungsfall 

1. Versicherungsschutz besteht für Beschädigung, Zerstörung oder Abhandenkommen der versicherten Sachen (Sach-
schaden) durch folgende Handlungen oder Unterlassungen des Mieters: 
a) Mutwilligkeit 
b) Verwahrlosen lassen des Mietobjektes 

 
2. Darüber hinaus sind Schäden an versicherten Sachen durch den Befall von Ungeziefer, Ratten und Mäusen mitversi-

chert, sofern diese durch ein Verhalten nach Nr. 1 verursacht wurden. 
 
3. Im Sinne dieser Bedingungen ist die Mietsache verwahrlost, wenn der Allgemeinzustand der Wohnung zu einer unzu-

mutbaren Gefährdung der Gesundheit von Personen oder zu einer erheblichen und nachhaltigen Beeinträchtigung der 
Mietsubstanz selbst oder fremden Eigentums führt. 

 
 
§ 4 Versicherte Kosten 

1. Versichert sind die infolge eines Versicherungsfalles (§ 3) angefallenen Kosten: 
a) für das Aufräumen und den Abbruch versicherter Sachen (§ 2), für das Abfahren von Schutt und sonstigen Resten 

zum nächsten Ablagerungsplatz und für deren Ablagerung und Vernichtung. Sonstige Reste im Sinne dieser Be-
dingungen sind neben Resten von versicherten Sachen auch solche, die vom Mieter in dem Mietobjekt zurückge-
lassen wurden einschließlich Müll und Sperrmüll (Aufräumungs- und Abbruchkosten); 

b) für die Reinigung, Desinfizierung, Schädlingsbekämpfung und für weitere behördlich angeordnete Dekontaminati-
onsmaßnahmen, die erforderlich sind, um den Wohnungszustand wiederherzustellen, der vor Eintritt des Versi-
cherungsfalles bestand; 

c) die dadurch entstehen, dass zum Zwecke der Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung versicherter Sachen (§ 2) 
andere Sachen bewegt, verändert oder geschützt werden müssen (Bewegungs- und Schutzkosten); 

d) die dadurch entstehen. dass sich die zuständige Behörde Zugang zu der Wohnung verschaffen muss, z.B. wenn der 
Mieter verstorben ist oder die Gefahr besteht, dass durch den Zustand der Wohnung Krankheiten verbreitet wer-
den oder von dieser Gesundheitsgefahren ausgehen können. 

 
2. Versichert sind notwendig angefallene Kosten für – auch erfolglose – Maßnahmen, die der Versicherungsnehmer zur 

Abwendung eines unmittelbar drohenden versicherten Schadens oder Minderung eines Schadens für sachgerecht hal-
ten durfte (Schadenabwendungs- und Schadenminderungskosten). Hierzu gehören nicht Maßnahmen einer Rechts-
verfolgung (z.B. Zwangsräumung). 
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§ 5 Ausschlüsse 

Versicherungsschutz besteht nicht für: 
 
1. bereits bei Einzug gemäß Übergabeprotokoll festgestellten Mängeln an den versicherten Sachen (§ 2) oder – sofern das 

Mietobjekt bei Einzug unrenoviert war – die Kosten für die bereits im Übergabeprotokoll dokumentierten notwendigen 
Reparaturen oder Renovierungen: 

 
2. die zum Bezugszeitpunkt objektiv vorhandenen Mängel (z.B. versteckte Mängel). 
 
3. Veränderungen oder Verschlechterungen an den versicherten Sachen (§ 2), die nach dem Einzug durch normale Ab-

nutzung oder Verschleiß entstanden sind; 
 
4. finanzielle Schäden durch: 

a) Mietausfälle und fortlaufende Mietnebenkosten; 
b) Mahn-·und Prozesskosten infolge außergerichtlicher und gerichtlicher Inanspruchnahme des Mieters aufgrund 

des Versicherungsfalles. 
 
5. Aufwendungen für Leistungen der Feuerwehr oder anderer Institutionen, die im öffentlichen Interesse zur Hilfeleis-

tung verpflichtet sind, wenn diese Leistungen im öffentlichen Interesse erbracht werden. 
 
 
§ 6 Versicherungssumme/Entschädigungsgrenze 

Die Entschädigung ist je Versicherungsfall begrenzt auf die im Versicherungsschein genannte Versicherungssumme. 

 
 
§ 7 Selbstbeteiligung 

Der Versicherungsnehmer trägt je Versicherungsfall eine Selbstbeteiligung in Höhe von drei Monats-Kaltmieten. 

 
 
§ 8 Subsidiarität 

Der Versicherer gewährt dem Versicherungsnehmer insoweit keinen Versicherungsschutz, als der Versicherungsneh-
mer Entschädigung aus einem anderen Versicherungsvertrag des Versicherungsnehmers oder des Mieters verlangen 
kann (z.B. Feuer-, Leitungswasserversicherung). 

 
 
§ 9 Entschädigungsberechnung 

1. Ersetzt werden im Versicherungsfall bei 
a) zerstörten Sachen der Versicherungswert bei Eintritt des Versicherungsfalles. 

Versicherungswert ist der Wiederbeschaffungswert (/-preis) von Sachen gleicher Art und Güte in neuwertigem Zu-
stand (Neuwert); 

b) beschädigten Sachen die notwendigen Reparaturkosten bei Eintritt des Versicherungsfalles zuzüglich einer durch 
die Reparatur nicht auszugleichenden Wertminderung, höchstens jedoch der Versicherungswert bei Eintritt des 
Versicherungsfalles. Wird durch den Schaden die Gebrauchsfähigkeit einer Sache nicht beeinträchtigt und ist dem 
Versicherungsnehmer die Nutzung ohne Reparatur zumutbar (sogenannte Schönheitsschäden), so ist die Beein-
trächtigung durch Zahlung des Betrages auszugleichen, der dem Minderwert entspricht. 

 
2. Restwerte werden in Fällen von Nr. 1 angerechnet. 
 
3. Die Umsatzsteuer wird nicht ersetzt. wenn der Versicherungsnehmer vorsteuerabzugsberechtigt ist. Das Gleiche gilt, 

wenn der Versicherungsnehmer Umsatzsteuer tatsächlich nicht zahlt bzw. gezahlt hat. 
 
 
§ 10 Zahlung und Verzinsung der Entschädigung 

1. Fälligkeit der Entschädigung 
Die Entschädigung wird fällig, wenn die Feststellungen des Versicherers zum Grund der Beschädigung und zur Höhe 
des Anspruchs abgeschlossen sind. Der Versicherungsnehmer kann einen Monat nach Meldung des Schadens den Be-
trag als Abschlagszahlung beanspruchen, der nach Lage der Sache mindestens zu zahlen ist. 

 
2. Verzinsung 

Für die Verzinsung gilt, soweit nicht aus einem anderen Rechtsgrund eine weitergehende Zinspflicht besteht: 
a) Die Entschädigung ist seit Anzeige des Schadens zu verzinsen, soweit sie nicht innerhalb eines Monats nach Mel-

dung des Schadens geleistet werden kann. 
b) Der Zinssatz liegt 1 Prozentpunkt unter dem jeweiligen Basiszinssatz des Bürgerlichen Gesetzbuches (§ 247 BGB), 

mindestens jedoch bei 4 Prozent und höchstens bei 6 Prozent Zinsen pro Jahr. 
c) Die Zinsen werden zusammen mit der Entschädigung fällig. 
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3. Hemmung 
Bei der Berechnung der Fristen gemäß Nr. 1 und Nr. 2 a) ist der Zeitraum nicht zu berücksichtigen, in dem infolge Ver-
schuldens des Versicherungsnehmers die Entschädigung nicht ermittelt oder nicht gezahlt werden kann. 

 
4. Aufschiebung der Zahlung 

Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, solange 
a) Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versicherungsnehmers bestehen; 
b) ein behördliches oder strafgerichtliches Verfahren gegen den Versicherungsnehmer oder seinen Repräsentanten 

aus Anlass dieses Versicherungsfalles noch läuft. 
 
 
§ 11 Sachverständigenverfahren 

1. Feststellung der Schadenhöhe 
Der Versicherungsnehmer kann nach Eintritt des Versicherungsfalles verlangen, dass die Höhe des Schadens in einem 
Sachverständigenverfahren festgestellt wird. Ein solches Sachverständigenverfahren können Versicherer und Versi-
cherungsnehmer auch gemeinsam vereinbaren. 

 
2. Weitere Feststellungen 

Das Sachverständigenverfahren kann durch Vereinbarung auf weitere Feststellungen zum Versicherungsfall ausge-
dehnt werden. 

 
3. Verfahren vor Feststellung 

Für das Sachverständigenverfahren gilt: 
a) Jede Partei, hat in Textform einen Sachverständigen zu benennen. Eine Partei, die ihren Sachverständigen benannt 

hat, kann die andere unter Angabe des von ihr genannten Sachverständigen in Textform auffordern, den zweiten 
Sachverständigen zu benennen. Wird der zweite Sachverständige nicht innerhalb von zwei Wochen nach Zugang 
der Aufforderung benannt, so kann ihn die auffordernde Partei durch das für den Schadenort zuständige Amtsge-
richt ernennen lassen. In der Aufforderung ist auf diese Folge hinzuweisen. 

b) Der Versicherer darf als Sachverständigen keine Personen benennen, die Mitbewerber des Versicherungsnehmers 
sind oder mit ihm in dauernder Geschäftsverbindung stehen; ferner keine Personen. die bei Mitbewerbern oder 
Geschäftspartnern angestellt sind oder mit ihnen in einem ähnlichen Verhältnis stehen. 

c) Beide Sachverständige benennen in Textform vor Beginn ihrer Feststellungen einen dritten Sachverständigen als 
Obmann. Die Regelung unter b) gilt entsprechend für die Benennung eines Obmannes durch die Sachverständi-
gen. Einigen sich die Sachverständigen nicht, so wird der Obmann auf Antrag einer Partei, durch das für den Scha-
denort zuständige Amtsgericht ernannt. 

 
4. Feststellung 

Die Feststellungen der Sachverständigen müssen enthalten: 
a) ein Verzeichnis der abhanden gekommenen, zerstörten und beschädigten versicherten Sachen sowie deren Wie-

derherstellungs- und Wiederbeschaffungskosten und die Zeitwerte zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles; 
b) die Restwerte der vom Schaden betroffenen Sachen; 
c) die nach dem Versicherungsvertrag versicherten Kosten und den versicherten Mietausfall bzw. Mietwert. 

 
5. Verfahren nach Feststellung 

Die Sachverständigen übermitteln ihre Feststellungen beiden Parteien gleichzeitig. Weichen die Feststellungen der 
Sachverständigen voneinander ab, so übergibt der Versicherer sie unverzüglich dem Obmann. Dieser entscheidet über 
die streitig gebliebenen Punkte innerhalb der durch die Feststellungen der Sachverständigen gezogenen Grenzen und 
übermittelt seine Entscheidung beiden Parteien gleichzeitig. Die Feststellungen der Sachverständigen oder des Ob-
mannes sind für die Vertragsparteien verbindlich, wenn nicht nachgewiesen wird, dass sie offenbar von der wirklichen 
Sachlage erheblich abweichen. Aufgrund dieser verbindlichen Feststellungen berechnet der Versicherer die Entschä-
digung. Im Falle unverbindlicher Feststellungen erfolgen diese durch gerichtliche Entscheidung. Dies gilt auch, wenn 
die Sachverständigen die Feststellung nicht treffen können oder wollen oder sie verzögern. 

 
6. Kosten 

Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, trägt jede Partei die Kosten ihres Sachverständigen. Die Kosten des Obman-
nes tragen beide Parteien je zur Hälfte. 

 
7. Obliegenheiten 

Durch das Sachverständigenverfahren werden die Obliegenheiten des Versicherungsnehmers nicht berührt. 
 
 
§ 12 Beitragsanpassung, Beitragsänderung 

1. Der Beitrag wird unter Berücksichtigung der in den Kalkulationsunterlagen des Versicherers niedergelegten Beitrags-
faktoren (z.B. Schaden-·und Kostenaufwand, Bestandszusammensetzung, Stornoquote) für eine ausreichend große 
Anzahl gleichartiger Risiken eines Tarifs (Bestandsgruppe) unter Beachtung der anerkannten Grundsätze der Versiche-
rungsmathematik und Versicherungstechnik ermittelt. 
Die Zugehörigkeit zu einer Bestandsgruppe bestimmt sich nach den Tarifmerkmalen, die sich aus dem Tarif des Versi-
cherers und aus sonstigen Vereinbarungen ergeben. Tarifmerkmale sind alle Informationen, die der Versicherer zur 
Bestimmung des versicherten Risikos und zur Berechnung des Beitrages im Antrag abfragt und im Versicherungs-
schein dokumentiert.  
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2. Der Versicherer überprüft jährlich unter Berücksichtigung der tatsächlichen Werte der letzten 3 Kalenderjahre, ob sich 
die von ihm kalkulierten Werte der einzelnen Bestandsgruppen bestätigt haben. Unternehmensübergreifende Daten 
dürfen für den Fall herangezogen werden, dass eine ausreichende Grundlage unternehmenseigener Daten nicht zur 
Verfügung steht. 

 
3. Bei einer Abweichung ist der Versicherer zu Beginn jedes Versicherungsjahres, zu dem er ein ordentliches Kündigungs-

recht hat, berechtigt, den für bestehende Verträge geltenden Beitrag, auch soweit diese für erweiterten Versicherungs-
schutz vereinbart ist, für die einzelnen Bestandsgruppen anzupassen, wenn 
a) die Abweichung auf Veränderungen der unternehmensbezogenen Beitragsfaktoren beruht, die seit Vertragsab-

schluss bzw. der letzten Beitragsanpassung eingetreten sind und weder vorhersehbar noch beeinflussbar waren 
und 

b) die Abweichung mindestens 3 Prozent beträgt. 
Der neue Beitrag ist unter Beachtung der anerkannten Grundsätze der Versicherungsmathematik und Versicherungs-
technik den tatsächlichen Werten angemessen anzupassen und darf nicht höher sein als der Beitrag des Taifs für neu 
abzuschließende Verträge mit gleichen Tarifmerkmalen und gleichem Deckungsumfang. Ist der Beitrag nach der fest-
gestellten Abweichung zu senken, so ist der Versicherer dazu verpflichtet. 

 
4. Steht dem Versicherer zum Ende eines Versicherungsjahres kein ordentliches Kündigungsrecht zu, darf er den Beitrag 

nach obigen Grundlagen zu Beginn eines neuen Versicherungsjahres nur anpassen, wenn und soweit der kalkulierte 
Schaden- und Kostenaufwand von den tatsächlichen Werten abweicht. Die weiteren Beitragsfaktoren bleiben bei einer 
solchen Anpassung außer Betracht. 

 
5. Der neue Beitrag wird mit Beginn des nächsten Versicherungsjahres wirksam. Für eine Beitragserhöhung gilt dies aber 

nur, wenn 
a) der Versicherer dem Versicherungsnehmer die Beitragserhöhung unter Hinweis auf den Unterschied zwischen al-

tem und neuen Beitrag einen Monat vor dem Zeitpunkt des Wirksamwerdens mitgeteilt und 
b) ihn schriftlich über sein Recht nach Nr. 7 belehrt hat. 

 
6. Sieht der Versicherer von einer Beitragserhöhung ab, ist die festgestellte Abweichung bei der nächsten Anpassung zu 

berücksichtigen. 
 
7. Bei Erhöhung des Beitrages kann der Versicherungsnehmer den Versicherungsvertrag innerhalb eines Monats nach 

Zugang der Mitteilung des Versicherers mit sofortiger Wirkung, frühestens jedoch zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens 
der Erhöhung, kündigen. Andernfalls wird der Vertrag mit dem geänderten Beitrag fortgeführt. 

 
 
 

Abschnitt B – Rechte und Pflichten 
 
 
§ 1 Anzeigepflicht des Versicherungsnehmers oder seines Vertreters 

1. Wahrheitsgemäße und vollständige Anzeigepflicht von Gefahrumständen 
Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklärung dem Versicherer alle ihm bekannten Gefahr-
umstände anzuzeigen, nach denen der Versicherer in Textform gefragt hat und die für dessen Entschluss erheblich 
sind, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen. Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige 
verpflichtet, als nach seiner Vertragserklärung, aber vor Vertragsannahme der Versicherer in Textform zusätzliche Fra-
gen im Sinne des Satzes 1 stellt. 

 
2. Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht  

a) Vertragsänderung 
Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich verletzt und hätte der Versicherer bei Kenntnis 
der nicht angezeigten Gefahrumstände den Vertrag auch zu anderen Bedingungen geschlossen, so werden die an-
deren Bedingungen auf Verlangen des Versicherers rückwirkend Vertragsbestandteil. 
Bei einer vom Versicherungsnehmer unverschuldeten Pflichtverletzung werden die anderen Bedingungen ab der 
laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil. Erhöht sich durch eine Vertragsänderung der Beitrag um 
mehr als 10 Prozent oder schließt der Versicherer die Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten Umstand aus, 
so kann der Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versiche-
rers ohne Einhaltung einer Frist kündigen. In dieser Mitteilung der Vertragsänderung hat der Versicherer den Ver-
sicherungsnehmer auf dessen Kündigungsrecht hinzuweisen. 

b) Rücktritt und Leistungsfreiheit 
Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach Nr. 1. kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten, 
es sei denn, der Versicherungsnehmer hat die Anzeigepflicht weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt. Bei 
grober Fahrlässigkeit des Versicherungsnehmers ist das Rücktrittsrecht des Versicherers ausgeschlossen, wenn 
der Versicherungsnehmer nachweist, dass der Versicherer den Vertrag bei Kenntnis der nicht angezeigten Um-
stände zu gleichen oder anderen Bedingungen abgeschlossen hätte. Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versi-
cherungsfalles zurück, so ist er nicht zur Leistung verpflichtet, es sei denn, der Versicherungsnehmer weist nach, 
dass die Verletzung der Anzeigepflicht sich auf einen Umstand bezieht, der weder für den Eintritt oder die Feststel-
lung des Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers ur-
sächlich ist. Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht arglistig verletzt, ist der Versicherer nicht zur Leis-
tung verpflichtet. 
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c) Kündigung 
Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach Nr. 1 leicht fahrlässig oder schuldlos, kann der Versi-
cherer den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen, es sei denn, der Versicherer hätte den 
Vertrag bei Kenntnis der nicht angezeigten Umständen zu gleichen oder anderen Bedingungen abgeschlossen. 

d) Ausschluss von Rechten des Versicherers 
Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung (a) zum Rücktritt (b) und zur Kündigung (c) sind jeweils ausge-
schlossen, wenn der Versicherer den nicht angezeigten Gefahrenumstand oder die unrichtige Anzeige kannte. 

e) Anfechtung 
Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung anzufechten, bleibt unberührt. 

 
3. Frist für die Ausübung der Rechte des Versicherers 

Die Rechte zur Vertragsänderung (Nr. 2 a). zum Rücktritt (Nr. 2 b) oder zur Kündigung (Nr. 2 c) muss der Versicherer in-
nerhalb eines Monats schriftlich geltend machen und dabei die Umstände angeben, auf die er seine Erklärung stützt; 
zur Begründung kann er nachträglich weitere Umstände innerhalb eines Monats nach deren Kenntniserlangung ange-
ben. Die Monatsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherer von der Verletzung der Anzeigepflicht und der 
Umstände Kenntnis erlangt, die das von ihm jeweils geltend gemachte Recht begründen. 

 
4. Rechtsfolgenhinweis 

Die Rechte zur Vertragsänderung (Nr. 2 a). zum Rücktritt (Nr. 2 b) und zur Kündigung (Nr. 2 c) stehen dem Versicherer 
nur zu. wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform auf die Folgen der Verletzung der 
Anzeigepflicht hingewiesen hat. 

 
5. Vertreter des Versicherungsnehmers 

Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers geschlossen, so sind bei der Anwendung von Nr. 1 
und Nr. 2 sowohl die Kenntnis und die Arglist des Vertreters als auch die Kenntnis und die Arglist des Versicherungs-
nehmers zu berücksichtigen. Der Versicherungsnehmer kann sich darauf, dass die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich oder 
grob fahrlässig verletzt worden ist, nur berufen, wenn weder dem Vertreter noch dem Versicherungsnehmer Vorsatz 
oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. 

 
6. Erlöschen der Rechte des Versicherers 

Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung (Nr. 2 a). zum Rücktritt (Nr. 2 b) und zur Kündigung (Nr. 2 c) erlö-
schen mit Ablauf von fünf Jahren nach Vertragsschluss; dies gilt nicht für Versicherungsfälle, die vor Ablauf dieser Frist 
eingetreten sind. Die Frist beläuft sich auf zehn Jahre, wenn der Versicherungsnehmer oder sein Vertreter die Anzeige-
pflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt haben. 

 
 
§ 2 Beginn des Versicherungsschutzes, Wartezeit, Beitrag und Versicherungssteuer 

1. Beginn des Versicherungsschutzes 
Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt – Mittags 12:00 Uhr–, wenn 
der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag rechtzeitig im Sinne von Abschnitt B § 3 Nr. 1 zahlt. 
Endet bei einem Versicherwechsel die Vorversicherung mit Ablauf des Tages vor dem im Versicherungsschein ausge-
wiesenen Tag des Versicherungsbeginns, beginnt die Versicherung mit dessen Tagesbeginn, damit keine Lücke im Ver-
sicherungsschutz entsteht. 

 
2. Wartezeit 

Für bei Abschluss des Vertrages bereits vermietete Wohnungen, besteht erst nach Ablauf von sechs Monaten – ge-
rechnet ab Abschluss dieser Versicherung – Versicherungsschutz (Wartezeit). 

 
3. Beitrag 

Die Beiträge können je nach Vereinbarung in einem einzigen Betrag (Einmalbeitrag) durch Monats-, Vierteljahres-, 
Halbjahres- oder Jahresbeiträge (laufende Beiträge) entrichtet werden. Die Versicherungsperiode umfasst bei unter-
jähriger Beitragszahlung entsprechend der Zahlungsweise einen Monat, ein Vierteljahr bzw. ein halbes Jahr. 

 
4. Versicherungssteuer 

Der in Rechnung gestellte Beitrag enthält die Versicherungssteuer, die der Versicherungsnehmer in der jeweils vom 
Gesetz bestimmten Höhe zu entrichten hat. 

 
 
§ 3 Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/erster oder einmaliger Beitrag 

1. Der erste oder einmalige Beitrag ist, abweichend von der gesetzlichen Regelung (§ 33 Abs. 1 Versicherungsvertragsge-
setz) nach Zugang des Versicherungsscheins fällig und ist unverzüglich zu zahlen, jedoch nicht vor dem vereinbarten, 
im Versicherungsschein angegebenen Versicherungsbeginn. 

 
2. Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig, sondern zu einem späteren Zeit-

punkt, beginnt der Versicherungsschutz erst ab diesem Zeitpunkt. Das gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer 
nachweist, dass er die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat. Für Versicherungsfälle, die bis zur Zahlung des Beitrags ein-
treten, ist der Versicherer nur dann nicht zur Leistung verpflichtet, wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonder-
te Mitteilung in Textform oder durch einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge der 
Nichtzahlung des Beitrags aufmerksam gemacht hat. 
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3. Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig, kann der Versicherer vom Ver-
trag zurücktreten, solange der Beitrag nicht gezahlt ist. Der Versicherer kann nicht zurücktreten, wenn der Versiche-
rungsnehmer nachweist, dass er die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat. 

 
 
§ 4 Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/Folgebeitrag 

1. Die Folgebeiträge sind, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist, am Monatsersten des vereinbarten Beitragszeitraums 
fällig. Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie zu dem im Versicherungsschein oder in der Beitragsrechnung angege-
benen Zeitpunkt erfolgt. 

 
2. Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, gerät der Versicherungsnehmer ohne Mahnung in Verzug, es sei denn, 

dass er die verspätete Zahlung nicht zu vertreten hat. Der Versicherer ist berechtigt, Ersatz des ihm durch den Verzug 
entstandenen Schadens zu verlangen. 
Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, kann der Versicherer dem Versicherungsnehmer auf dessen Kosten in 
Textform eine Zahlungsfrist bestimmen, die mindestens zwei Wochen betragen muss. Die Bestimmung ist nur wirk-
sam, wenn sie die rückständigen Beträge des Beitrags, Zinsen und Kosten im Einzelnen beziffert und die Rechtsfolgen 
angibt, die nach Nr. 3 und Nr. 4 mit dem Fristablauf verbunden sind. 

 
3. Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit der Zahlung des Beitrages oder der Zinsen 

oder Kosten in Verzug, besteht ab diesem Zeitpunkt bis zur Zahlung kein Versicherungsschutz, wenn er mit der Zah-
lungsaufforderung nach Nr. 2 Absatz 3 darauf hingewiesen wurde. 

 
4. Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist weiter noch mit der Zahlung in Verzug, kann der Versi-

cherer den Vertrag ohne Einhaltung einer Frist kündigen, wenn er den Versicherungsnehmer mit der Zahlungsauffor-
derung nach Nr. 2 Absatz 3 darauf hingewiesen hat. 

 
5. Die Kündigung kann mit der Bestimmung der Zahlungsfrist so verbunden werden, dass sie mit Fristablauf wirksam 

wird, wenn der Versicherungsnehmer zu diesem Zeitpunkt mit der Zahlung in Verzug ist; hierauf ist der Versicherungs-
nehmer bei der Kündigung ausdrücklich hinzuweisen. 
Hat der Versicherer gekündigt, und zahlt der Versicherungsnehmer danach innerhalb eines Monats den angemahnten 
Betrag, besteht der Vertrag fort. Das gleiche gilt, wenn die Kündigung zusammen mit der Mahnung ausgesprochen wird 
und der Versicherungsnehmer innerhalb eines Monats nach Ablauf der in der Mahnung genannten Zahlungsfrist zahlt. 
Für Versicherungsfälle, die zwischen dem Zugang der Kündigung und der Zahlung eingetreten sind, besteht jedoch 
kein Versicherungsschutz. Die Leistungsfreiheit des Versicherers nach Nr. 3 bleibt unberührt. 

 
 
§ 5 Rechtzeitigkeit der Zahlung bei SEPA-Lastschriftmandat 

1. Ist die Einziehung des Beitrags von einem Konto vereinbart, gilt die Zahlung als rechtzeitig, wenn der Beitrag zum Fäl-
ligkeitstag eingezogen werden kann und der Versicherungsnehmer einer berechtigten Einziehung nicht widerspricht. 

 
2. Konnte der fällige Beitrag ohne Verschulden des Versicherungsnehmers vom Versicherer nicht eingezogen werden, ist 

die Zahlung auch dann noch rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach einer in Textform abgegebenen Zahlungsaufforde-
rung des Versicherers erfolgt. 

 
3. Kann der fällige Beitrag nicht eingezogen werden, weil der Versicherungsnehmer das SEPA-Lastschriftmandat wider-

rufen hat, oder hat der Versicherungsnehmer aus anderen Gründen zu vertreten, dass der Beitrag nicht eingezogen 
werden kann, ist der Versicherer berechtigt, künftig Zahlung außerhalb des Lastschriftverfahrens zu verlangen. Der 
Versicherungsnehmer ist zur Übermittlung des Beitrags erst verpflichtet, wenn er vom Versicherer hierzu in Textform 
aufgefordert worden ist. 

 
 
§ 6 Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung 

Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrages hat der Versicherer, soweit durch Gesetz nicht etwas anderes bestimmt ist, 
nur Anspruch auf den Teil des Beitrages, der dem Zeitraum entspricht, in dem Versicherungsschutz bestanden hat. 

 
 
§ 7 Dauer und Ende des Vertrages, Wegfall des versicherten Interesses 

1. Dauer und Ende des Vertrages 
a) Die Vertragsdauer beträgt ein Jahr. 
b) Der Vertrag kann vom Versicherungsnehmer auch während des ersten Versicherungsjahres zum ersten eines je-

den Monats schriftlich gekündigt werden. 
c) Der Vertrag kann vom Versicherer jeweils zum Ende des Versicherungsjahres, frühestens zum vereinbarten Ab-

lauf, gekündigt werden. 
d) Die Kündigung muss dem Versicherungsnehmer oder dem Versicherer spätestens einen Monat vor dem Kündi-

gungstermin zugegangen sein. Der Vertrag endet an dem jeweiligen Tag, mittags 12:00 Uhr. 
e) Der Vertrag verlängert sich um ein Jahr und weiter von Jahr zu Jahr, wenn er zu dem vereinbarten Vertragsablauf 

ungekündigt ist. 
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2. Wegfall des versicherten Interesses 
Wenn versicherte Risiken vollständig und dauerhaft wegfallen, so erlischt die Versicherung bezüglich dieser Risiken. 
Dem Versicherer steht der Beitrag zu, den er hätte erheben können, wenn die Versicherung dieser Risiken nur bis zu 
dem Zeitpunkt beantragt worden wäre, zu dem er vom Wegfall Kenntnis erlangt. 

 
 
§ 8 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers 

1. Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles 
a) Der Versicherungsnehmer hat vor Vermietung der Wohneinheit vom Mieter eine Selbstauskunft sowie einen amt-

lichen Identitätsnachweis (z.B. Kopie des Personalausweises) einzufordern. 
b) Verletzt der Versicherungsnehmer vorsätzlich oder grob fahrlässig eine Obliegenheit, die er vor Eintritt des Versi-

cherungsfalles gegenüber dem Versicherer zu erfüllen hat, so kann der Versicherer 
aa) innerhalb eines Monats, nachdem er von der Verletzung Kenntnis erlangt hat, den Vertrag fristlos kündigen. 

Das Kündigungsrecht des Versicherers ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass er 
die Obliegenheit weder vorsätzlich noch grobfahrlässig verletzt hat. 

bb) nach Nr. 3 ganz oder teilweise leistungsfrei sein. 
 
2. Obliegenheiten bei und nach Eintritt des Versicherungsfalles 

a) Der Versicherungsnehmer hat bei und nach Eintritt des Versicherungsfalles  
aa) nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des Schadens zu sorgen; 
bb) dem Versicherer den Schadeneintritt, nachdem er von ihm Kenntnis erlangt hat, unverzüglich – ggf. auch 

mündlich oder telefonisch – anzuzeigen; 
cc) Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung/-minderung – ggf. auch mündlich oder telefonisch – ein-

zuholen, wenn die Umstände dies gestatten; 
dd) Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung/-minderung, soweit für ihn zumutbar, zu befolgen. Ertei-

len mehrere an dem Versicherungsvertrag beteiligte Versicherer unterschiedliche Weisungen, hat der Versi-
cherungsnehmer nach pflichtgemäßem Ermessen zu handeln; 

ee) Schäden durch strafbare Handlungen gegen das Eigentum unverzüglich der Polizei anzuzeigen; 
ff) dem Versicherer und der Polizei unverzüglich ein Verzeichnis aller abhanden gekommenen Sachen (Stehlgut-

liste) einzureichen. Sind abhanden gekommene Sachen der Polizeidienststelle nicht oder nicht unverzüglich 
angezeigt, so kann der Versicherer für diese Sachen von der Entschädigungspflicht frei sein. 

gg) das Schadenbild so lange unverändert zu lassen, bis die Schadenstelle oder die beschädigten Sachen durch 
den Versicherer freigegeben worden sind. Sind Veränderungen unumgänglich, sind das Schadenbild nachvoll-
ziehbar zu dokumentieren (z.B. durch Fotos) und die beschädigten Sachen bis zu einer Besichtigung durch den 
Versicherer aufzubewahren; 

hh) soweit möglich dem Versicherer unverzüglich jede Auskunft – auf Verlangen in Textform – zu erteilen, die zur 
Feststellung des Versicherungsfalles oder des Umfanges der Leistungspflicht des Versicherers erforderlich ist 
sowie jede Untersuchung über Ursache und Höhe des Schadens und über den Umfang der Entschädigungs-
pflicht zu gestatten; 

ii) vom Versicherer angeforderte Belege beizubringen, deren Beschaffung ihm billigerweise zugemutet werden 
kann. 

b) Steht das Recht auf die vertragliche Leistung des Versicherers einem Dritten zu, so hat dieser die Obliegenheiten 
gemäß Nr. 2 a) ebenfalls zu erfüllen – soweit ihm dies nach den tatsächlichen und rechtlichen Umständen möglich 
ist. 

c) ferner ist der Versicherungsnehmer – soweit zumutbar – verpflichtet, dem Versicherer Auskünfte zu möglichen 
Ansprüchen gegenüber schadenverursachenden Dritten zu erteilen. 

 
3. Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung 

a) Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit nach Nr. 1 oder Nr. 2 vorsätzlich, so ist der Versicherer von 
der Verpflichtung zur Leistung frei. Bei grob fahrlässiger Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer berech-
tigt, seine Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, das der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers 
entspricht. Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit hat der Versicherungsnehmer zu beweisen. 

b) Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverletzung ist der Versicherer jedoch zur Leistung verpflichtet, so-
weit der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die 
Feststellung des Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht des Versiche-
rers ursächlich ist. 

c) Verletzt der Versicherungsnehmer eine nach Eintritt des Versicherungsfalles bestehende Auskunfts- oder Au�lä-
rungsobliegenheit, ist der Versicherer nur dann vollständig oder teilweise leistungsfrei, wenn er den Versiche-
rungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat. 

 
 
§ 9 Mehrere Versicherer 

1. Anzeigepflicht 
Wer bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe Gefahr versichert hat, ist verpflichtet, dem Versicherer die 
andere Versicherung unverzüglich mitzuteilen. In der Mitteilung sind der andere Versicherer und der Versicherungs-
umfang anzugeben. 

 
2. Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht 

Verletzt der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht (siehe Nr. 1) vorsätzlich oder grob fahrlässig, ist der Versicherer 
unter den in Abschnitt B § 1 Nr. 2 c beschriebenen Voraussetzungen zur Kündigung berechtigt oder auch ganz oder 
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teilweise leistungsfrei. Leistungsfreiheit tritt nicht ein, wenn der Versicherer vor Eintritt des Versicherungsfalles 
Kenntnis von der anderen Versicherung erlangt hat. 

 
3. Haftung und Entschädigung bei Mehrfachversicherung 

a) Ist bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe Gefahr versichert und übersteigt die Summe der Ent-
schädigungen, die von jedem Versicherer ohne Bestehen der anderen Versicherung zu zahlen wären, den Gesamt-
schaden, liegt eine Mehrfachversicherung vor. 

b) Die Versicherer sind in der Weise als Gesamtschuldner verpflichtet, dass jeder für den Betrag aufzukommen hat, 
dessen Zahlung ihm nach seinem Vertrage obliegt; der Versicherungsnehmer kann aber im Ganzen nicht mehr als 
den Betrag des ihm entstandenen Schadens verlangen. Satz 1 gilt entsprechend, wenn die Verträge bei demselben 
Versicherer bestehen. Erlangt der Versicherungsnehmer oder der Versicherte aus anderen Versicherungsverträ-
gen Entschädigung für denselben Schaden, so ermäßigt sich der Anspruch aus dem vorliegenden Vertrag in der 
Weise, dass die Entschädigung aus allen Verträgen insgesamt nicht höher ist, als wenn das gesamte Risiko nur in 
diesem Vertrag in Deckung gegeben worden wäre. Bei Vereinbarung von Entschädigungsgrenzen ermäßigt sich 
der Anspruch in der Weise, dass aus allen Verträgen insgesamt keine höhere Entschädigung zu leisten ist, als wenn 
das gesamte Risiko in diesem Vertrag in Deckung gegeben worden wäre. 

c) Hat der Versicherungsnehmer eine Mehrfachversicherung in der Absicht geschlossen, sich dadurch einen rechts-
widrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist jeder in dieser Absicht geschlossene Vertrag nichtig. Dem Versiche-
rer steht der Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit begründenden Umständen Kennt-
nis erlangt. 

 
4. Beseitigung der Mehrfachversicherung 

Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch den die Mehrfachversicherung entstanden ist, ohne Kenntnis von 
dem Entstehen der Mehrfachversicherung geschlossen, kann er verlangen, dass der später geschlossene Vertrag auf-
gehoben oder unter verhältnismäßiger Minderung des Beitrages auf den Umfang herabgesetzt wird, der durch die 
frühere Versicherung nicht gedeckt ist. Die Aufhebung des Vertrages wird zu dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die Erklä-
rung dem Versicherer zugeht. 

 
 
§ 10 Versicherung für fremde Rechnung 

1. Rechte aus dem Vertrag 
Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsvertrag im eigenen Namen für das Interesse eines Dritten (Versi-
cherten) schließen. Die Ausübung der Rechte aus diesem Vertrag steht nur dem Versicherungsnehmer und nicht auch 
dem Versicherten zu. Das gilt auch, wenn der Versicherte den Versicherungsschein besitzt. 

 
2. Zahlung der Entschädigung 

Der Versicherer kann vor Zahlung der Entschädigung an den Versicherungsnehmer den Nachweis verlangen, dass der 
Versicherte seine Zustimmung dazu erteilt hat. Der Versicherte kann die Zahlung der Entschädigung nur mit Zustim-
mung des Versicherungsnehmers verlangen. 

 
3. Kenntnis und Verhalten 

a) Soweit die Kenntnis und das Verhalten des Versicherungsnehmers von rechtlicher Bedeutung sind, sind bei der 
Versicherung für fremde Rechnung auch die Kenntnis und das Verhalten des Versicherten zu berücksichtigen. So-
weit der Vertrag Interessen des Versicherungsnehmers und des Versicherten umfasst, muss sich der Versiche-
rungsnehmer für sein Interesse das Verhalten und die Kenntnis des Versicherten nur zurechnen lassen, wenn der 
Versicherte Repräsentant des Versicherungsnehmers ist. 

b) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es nicht an, wenn der Vertrag ohne sein Wissen abgeschlossen worden 
ist oder ihm eine rechtzeitige Benachrichtigung des Versicherungsnehmers nicht möglich oder nicht zumutbar 
war. 

c) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es dagegen an, wenn der Versicherungsnehmer den Vertrag ohne 
Auftrag des Versicherten geschlossen und den Versicherer nicht darüber informiert hat. 

 
 
§ 11 Übergang von Ersatzansprüchen 

1. Übergang von Ersatzansprüchen 
Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch gegen einen Dritten zu, geht dieser Anspruch auf den Versicherer 
über, soweit der Versicherer den Schaden ersetzt. Der Übergang kann nicht zum Nachteil des Versicherungsnehmers 
geltend gemacht werden. Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherungsnehmers gegen eine Person, mit der er bei 
Eintritt des Schadens in häuslicher Gemeinschaft lebt, kann der Übergang nicht geltend gemacht werden, es sei denn, 
diese Person hat den Schaden vorsätzlich verursacht. 

 
2. Obliegenheiten zur Sicherung von Ersatzansprüchen 

Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder ein zur Sicherung dieses Anspruchs dienendes Recht unter 
Beachtung der geltenden Form-·und Fristvorschriften zu wahren, und nach Übergang des Ersatzanspruchs auf den 
Versicherer bei dessen Durchsetzung durch den Versicherer soweit erforderlich mitzuwirken. 
Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit vorsätzlich, ist der Versicherer zur Leistung insoweit nicht ver-
pflichtet, als er infolge dessen keinen Ersatz von dem Dritten erlangen kann. Im Fall einer grob fahrlässigen Verletzung 
der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des Versiche-
rungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit 
trägt der Versicherungsnehmer.  
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§ 12 Kündigung nach dem Versicherungsfall 

1. Kündigungsrecht 
Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles kann jede der Vertragsparteien den Versicherungsvertrag kündigen. Die 
Kündigung ist in Textform zu erklären. Sie muss dem Vertragspartner spätestens einen Monat nach Auszahlung oder 
Ablehnung der Entschädigung zugegangen sein. 

 
2. Kündigung durch Versicherungsnehmer 

Der Versicherungsnehmer ist berechtigt, das Versicherungsverhältnis mit sofortiger Wirkung oder zu jedem späteren 
Zeitpunkt bis zum Ablauf des Versicherungsjahres schriftlich zu kündigen. 

 
3. Kündigung durch Versicherer 

Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem Zugang beim Versicherungsnehmer wirksam. 
 
 
§ 13 Keine Leistungspflicht aus besonderen Gründen 

1. Vorsätzliche oder grob fahrlässige Herbeiführung des Versicherungsfalles 
a) Führt der Versicherungsnehmer den Versicherungsfall vorsätzlich herbei, so ist der Versicherer von der Entschä-

digungspflicht frei. 
Ist die Herbeiführung des Schadens durch rechtskräftiges Strafurteil wegen Vorsatzes in der Person des Versiche-
rungsnehmers festgestellt, so gilt die vorsätzliche Herbeiführung des Schadens als bewiesen. 

b) Führt der Versicherungsnehmer den Schaden grob fahrlässig herbei, so ist der Versicherer berechtigt, seine Leis-
tung in einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen. 

 
2. Arglistige Täuschung nach Eintritt des Versicherungsfalles 

Der Versicherer ist von der Entschädigungspflicht frei, wenn der Versicherungsnehmer den Versicherer arglistig über 
Tatsachen, die für den Grund oder die Höhe der Entschädigung von Bedeutung sind, täuscht oder zu täuschen ver-
sucht. 
Ist die Täuschung oder der Täuschungsversuch durch rechtskräftiges Strafurteil gegen den Versicherungsnehmer we-
gen Betruges oder Betrugsversuches festgestellt, so gelten die Voraussetzungen des Satzes 1 als bewiesen. 

 
 
§ 14 Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderungen 

1. Form 
Soweit gesetzlich keine Schriftform verlangt ist und soweit in diesem Vertrag nicht etwas anderes bestimmt ist, sind 
die für den Versicherer bestimmten Erklärungen und Anzeigen, die das Versicherungsverhältnis betreffen und die un-
mittelbar gegenüber dem Versicherer erfolgen, in Textform abzugeben. 
Erklärungen und Anzeigen sollen an die Hauptverwaltung des Versicherers oder an die im Versicherungsschein oder in 
dessen Nachträgen als zuständig bezeichnete Stelle gerichtet werden. Die gesetzlichen Regelungen über den Zugang 
von Erklärungen und Anzeigen bleiben unberührt. 

 
2. Nichtanzeige einer Anschriften- bzw. Namensänderung 

Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift dem Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für eine Wil-
lenserklärung, die dem Versicherungsnehmer gegenüber abzugeben ist, die Absendung eines eingeschriebenen Briefes 
an die letzte dem Versicherer bekannte Anschrift. Entsprechendes gilt bei einer dem Versicherer nicht angezeigten 
Namensänderung. Die Erklärung gilt drei Tage nach der Absendung des Briefes als zugegangen. 

 
3. Nichtanzeige der Verlegung der gewerblichen Niederlassung 

Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung unter der Anschrift seines Gewerbebetriebs abgeschlossen, finden bei 
einer Verlegung der gewerblichen Niederlassung die Bestimmungen nach Nr. 2 entsprechend Anwendung. 

 
 
§ 15 Repräsentanten, mehrere Versicherungsnehmer 

1. Der Versicherungsnehmer muss sich die Kenntnis und das Verhalten seiner Repräsentanten zurechnen lassen. 
 
2. Besteht der Vertrag mit mehreren Versicherungsnehmern, muss sich jeder Versicherungsnehmer Kenntnis und Ver-

halten der übrigen Versicherungsnehmer zurechnen lassen. 
 
 
§ 16 Verjährung 

Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren. 
Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger von den An-
spruch begründenden Umständen und der Person des Schuldners Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit er-
langen müsste. 
Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versicherer angemeldet worden, zählt bei der Fristberech-
nung der Zeitraum zwischen Anmeldung und Zugang der in Textform mitgeteilten Entscheidung des Versicherers 
beim Anspruchsteller nicht mit. 
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§ 17 Bedingungsanpassungsklausel 

1. Der Versicherer ist berechtigt, die jeweils betroffenen Bedingungen des Versicherungsvertrages zu ändern, zu ergänzen 
oder zu ersetzen (Anpassung). wenn 
a) sich Änderungen bestehender oder Inkrafttreten neuer Rechtsvorschriften unmittelbar auf sie auswirken, 
b) sich die höchstrichterliche Rechtsprechung zu ihnen ändert.  
c) ein Gericht ihre Unwirksamkeit rechtskräftig feststellt oder 
d) sie durch das Versicherungsaufsichts- oder Kartellamt durch bestandskräftigen Verwaltungsakt für mit geltendem 

Recht nicht vereinbar erklärt werden oder gegen Leitlinien oder Rundschreiben dieser Behörden verstoßen. 
 
2. Die Anpassung kommt nur in Betracht für Bedingungen über Gegenstand und Umfang der Versicherung, Ausschlüsse, 

Obliegenheiten des Versicherungsnehmers nach Vertragsschluss, Beitragsanpassung, Vertragsdauer und Kündigung. 
 
3. Die Anpassung ist nur zulässig, wenn durch die genannten Änderungsanlässe das bei Vertragsschluss zugrunde gelegte 

Verhältnis zwischen Leistung und Gegenleistung in nicht unbedeutendem Maße gestört ist. In den Fällen der Unwirk-
samkeit und der Beanstandung einzelner Bedingungen ist die Anpassung darüber hinaus nur dann zulässig, wenn die 
gesetzlichen Vorschriften keine Regelungen enthalten, die an die Stelle der unwirksamen oder beanstandeten Bedin-
gungen treten. 

 
4. Durch die Anpassung darf das bei Vertragsschluss zugrunde gelegte Verhältnis zwischen Leistung und Gegenleistung 

bei Gesamtbetrachtung der Anpassung nicht zum Nachteil des Versicherungsnehmers geändert werden (Verschlech-
terungsverbot). Die Anpassung muss nach den Grundsätzen einer ergänzenden Vertragsauslegung unter Wahrung der 
beiderseitigen Interessen erfolgen. 

 
5. Die Anpassungsbefugnis besteht unter den oben genannten Voraussetzungen für im Wesentlichen inhaltsgleiche 

Bedingungen des Versicherers, wenn sich die gerichtlichen und behördlichen Entscheidungen gegen Bedingungen an-
derer Versicherer richten. 

 
6. Die Zulässigkeit und Angemessenheit der Anpassung muss von einem unabhängigen Treuhänder überprüft und bestä-

tigt werden. Die Bestimmungen des Versicherungsaufsichtsgesetzes für die Bestellung eines Treuhänders gelten ent-
sprechend. 

 
7. Die angepassten Bedingungen werden dem Versicherungsnehmer schriftlich bekanntgegeben und erläutert. Der Ver-

sicherungsnehmer kann den Vertrag bis und zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Änderung kündigen. 
 
 
§ 18 Zuständiges Gericht 

1. Klagen gegen den Versicherer oder Versicherungsvermittler 
Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versicherungsvermittlung ist neben den Gerichtsständen der Zivil-
prozessordnung auch das Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhe-
bung seinen Wohnsitz, in Ermangelung eines solchen seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. 
Soweit es sich bei dem Vertrag um eine betriebliche Versicherung handelt, kann der Versicherungsnehmer seine An-
sprüche auch bei dem für den Sitz oder die Niederlassung des Gewerbebetriebes zuständigen Gericht geltend machen. 

 
2. Klagen gegen Versicherungsnehmer 

Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versicherungsvermittlung gegen den Versicherungsnehmer ist 
ausschließlich das Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung 
seinen Wohnsitz, in Ermangelung eines solchen seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. 
Soweit es sich bei dem Vertrag um eine betriebliche Versicherung handelt, kann der Versicherer seine Ansprüche auch 
bei dem für den Sitz oder die Niederlassung des Gewerbebetriebes zuständigen Gericht geltend machen. 

 
 
§ 19 Anzuwendendes Recht 

Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht. 
 
 
§ 20 Sanktionsklausel 

Es besteht – unbeschadet der übrigen Vertragsbestimmungen – Versicherungsschutz nur, soweit und solange dem 
keine auf die Vertragsparteien direkt anwendbaren Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen bzw. Embargos der 
Europäischen Union oder der Bundesrepublik Deutschland entgegenstehen. 

 
 
§ 21 Begriffsbestimmung – Versicherungsjahr 

Das Versicherungsjahr erstreckt sich über einen Zeitraum von zwölf Monaten. Besteht die vereinbarte Vertragsdauer 
jedoch nicht aus ganzen Jahren, wird das erste Versicherungsjahr entsprechend verkürzt. Die folgenden Versicherungs-
jahre bis zum vereinbarten Vertragsablauf sind jeweils ganze Jahre. 

 
 



 

 
 


